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Gerhard Wettig

Sicherheitspartnerschaft oder Sicherheitsgegnerschaft?

Bilanz aus Anlaß der Vertagung des Madrider KSZE-Folgetreffens

I. Die Krise der Verhandlungen über Rüstungssteuerung

Alle Versuche, Rüstungssteuerung durch ein-
vernehmliche Beschränkung der Militärpo-
tentiale zu betreiben, sind an der Wende von 
den siebziger zu den achtziger Jahren fehl-
geschlagen. Das zweite Abkommen über eine 
Begrenzung der strategischen Rüstungen ist 
im amerikanischen Senat gescheitert, nach-
dem die Zweifel daran Oberhand gewonnen 
hatten, daß die Übereinkunft wirklich den Zie-
len der Rüstungssteuerung dienen werde. Bei 
den Verhandlungen über eine Reduzierung 
der Streitkräfte in Mitteleuropa haben sich 
Ost und West gar nicht erst auf eine Eini-
gungsformel verständigen können. Bei den 
nuklearen Mittelstreckenwaffen erschwert 
das große Übergewicht, das die UdSSR inzwi-
schen erlangt hat, die Aussichten für eine Ver-
einbarung. In Washington und in anderen 
westlichen Hauptstädten nimmt die Ansicht 
zu, die NATO müsse zunächst durch Nachrü-
sten eine Grundlage militärischen Gleichge-
wichts schaffen, um die Vorstellungen der Rü-
stungssteuerung erfolgreich geltend machen 
zu können. Es wäre eine Verharmlosung des 
Problems, wenn man diesen Umschwung auf 
die veränderte Einstellung der Reagan-Admi-
nistration zurückführen wollte. Es handelt 
sich vielmehr um Trends, die schon Präsident 
Carter gegen dessen Willen beeinflußt haben 
und die dann im Herbst 1980 dessen Heraus-
forderer Reagan bei den Wahlen triumphieren 
ließen.
Eine der wesentlichen Ursachen für die verän-
derte Stimmungslage in den USA ist der Ein-
druck, daß man von der UdSSR sicherheitspo-
litisch getäuscht worden sei. In den siebziger 
Jahren hat sich die Rüstungsrelation zwischen 
NATO und Warschauer Pakt entscheidend 
Verschoben, weil das westliche Bündnis seine 
militärischen Aufwendungen im Zeichen der 
Entspannung eingeschränkt hat, während die 
UdSSR eine jährliche Steigerungsrate von 
etwa 5% aufweist. Die USA gaben 1970 noch 
78% des Bruttosozialprodukts für ihre Rü-
stung aus ); bis 1979 sanken die amerikani-
—

2) The Military Balance 1980—1981, hrsg. vom IISS, 
London 1980, S. 96. ,
3) William T. Lee, Soviet Defense Expenditures in 
the Era of SALT, United States Strategie Institute 
Report 79-1, Washington/D.C. 1979, S. 10f.

1) World 

sehen Rüstungsausgaben auf 5,2% des Brutto-
sozialprodukts ab2). Die übrigen NATO-Staa-
ten liegen z.T. mehr als die Hälfte darunter. 
Demgegenüber schätzen westliche Sachver-
ständige den Anteil der Militärausgaben am 
Bruttosozialprodukt der UdSSR auf der Basis 
der für festgestellte Militärpotentiale veran-
schlagten Kosten im allgemeinen auf 12 bis 
14%. Eine amerikanische Berechnung kommt 
sogar bei 18% an. Nach Angaben des Pentagon 
soll die Sowjetunion von 1970 bis 1977 rund 
240 Mrd. Dollar mehr für die Rüstung ausgege-
ben haben als die USA3).
Das Gefühl der Amerikaner, die sowjetische 
Führung nutze die militärische Zurückhaltung 
auf westlicher Seite zur Schaffung von Überle-
genheitspositionen aus, wurde durch die Vor-
gänge im Zusammenhang mit dem B-l-Bom-
ber und der Neutronenwaffe verstärkt. Präsi-
dent Carter hatte entschieden, daß beide Waf-
fensysteme nicht gebaut werden sollten, um 
ein weiteres Drehen der Rüstungsspirale zu 
verhindern. Dabei ging er von der Erwartung 
aus, daß Moskau analoge Selbstbegrenzung 
üben werde. Statt dessen stellte die sowjeti-
sche Propaganda, die gegen beide Rüstungs-
projekte Front bezogen hatte, den Schritt als 
eine Niederlage hin, die dem amerikanischen 
Präsidenten durch die überwältigende Macht 
opponierender Friedenskräfte zugefügt wor-
den sei. Ein erwidernder Verzicht auf Waffen-
systeme, mit dessen Bau die UdSSR begonnen 
hatte bzw. die geplant waren, wurde ausge-
schlossen.
Etwa zur gleichen Zeit wandte sich Bundes-
kanzler Schmidt wiederholt an 'die sowjeti-
schen Führer mit dem dringenden Appell, die 
Stationierung der SS-20, der in Westeuropa 
nichts Gleichwertiges gegenüberstand, wieder 
einzustellen. Andernfalls werde die NATO 
nicht umhin können, eurostrategisch nachzu-
rüsten. Moskau glaubte jedoch, diese Aussicht 



nicht allzu ernst nehmen zu müssen, und 
nutzte den vieljährigen Zeitvorsprung aus, den 
es mit der Entwicklung der SS-20 gegenüber 
dem Westen gewonnen hatte. Unter diesen 
Umständen kamen immer mehr führende 
westliche Politiker zu der Überzeugung, die 
UdSSR betreibe eine auf Überlegenheit und 
Überwältigungsfähigkeit abzielende Politik 
der militärischen Stärke. Demzufolge verbrei-
tete sich der Zweifel daran, ob mit ihr ein Ein-
vernehmen über ein System ausgewogener 
militärischer Gegengewichte zu erzielen sei.
Wissenschaftliche Untersuchungen über die 
sowjetische Militärpolitik gaben dem Zweifel 
weiter Nahrung4). Diese haben ergeben, daß 
der Zentralbegriff des sowjetischen Sicher-
heitsdenkens nicht Abschreckung, sondern 
Verteidigung lautet. Dementsprechend ist der 
Eventualfall, dem die Anstrengungen der 
UdSSR gelten, die Kriegführung nach einem 
für möglich erklärten westlichen Angriff. 
Diese Perspektive hat weitreichende Konse-
quenzen. Ein Staat, dessen Sicherheit primär 
auf die Erfolgsaussichten in einem eventuel-
len Verteidigungskrieg gegründet wird, bedarf 
größerer militärischer Kräfte, als sie dem Geg-
ner zur Verfügung stehen, um diesen dann zu-
verlässig abwehren und niederringen zu kön-
nen. Nicht die Sicherheitspartnerschaft mit 
der anderen Seite gegen die Gefahr des 
Kriegsausbruches, sondern die Sicherheits-
gegnerschaft in der möglichen Kriegssituation 
wird zur Hauptsorge.

4) Vgl. Roger W. Barnett, Trans-SALT: Soviet Strate-
gie Doctrine, in: Orbis, Sommer/1975, S. 533—561; 
John Erickson, The Chimera of Mutual Deterrence, 
in: Strategie Review, Frühjahr/1978, S. 11—17; Stan-
ley Sienkiewicz, SALT and Soviet Nuclear Doctrine, 
in: International Security, Frühjahr/1978, S. 84—100; 
Fritz W. Ermarth, Contrasts in American and Soviet 
Thought, in: International Security, Herbst/1978, 
S. 138—155; Peer H. Lange, Die politische Nutzung 
militärischer Macht. Der sowjetische Denkansatz, 
in: Klaus Dieter Schwarz (Hrsg.), Sicherheitspolitik, 
Bad Honnef 19783, S. 77—93; William H. Kincade, 
Repeating History: The Civil Defense Debate Re-
newed, in: International Security, Winter 1978/79,
S. 99—120; Donald G. Brennan, Commentary, in: In-
ternational Security, Winter/1978/79, S. 193—198; 
William D. Jackson, The Soviets and Strategie Arms,
in: Political Science Quarterly, 2/1979, S. 243—261; 
Thomas W. Wolfe, The SALT Experience: Its Impact 
on U.S. and Soviet Strategie Policy and Decision-
Making, Cambridge/Mass. 1979; Dimitri K. Simes, 
Deterrence and Coercion in Soviet Policy, in: Inter-
national Security, Winter 1980/81, S. 80—103; Ger-
hard 'Wettig, Die sowjetischen Sicherheitsvorstel-
lungen und die Möglichkeiten eines Ost-West-Ein-
vernehmens. Baden-Baden 1981.

Daraus folgt eine feindliche Einstellung ge-
genüber dem Abschreckungsgedanken. Alles, 
was der militärischen Machtentfaltung der 
UdSSR im Wege steht, gilt als schlecht. Der 
Gedanke an ein internationales System wech-

selseitig sich konternder militärischer Gegen-
gewichte wird verworfen, weil es der sowjeti-
schen Führung nicht grundsätzlich um die 
Zähmung der Gewalt, sondern um den Aufbau 
möglichst wirksamer Verteidigungskapazitä-
ten geht. Unter dem Blickwinkel des Kriegsfal-
les verringert das, was die Sicherheit der einen 
Seite vermehrt, notwendigerweise die Sicher-
heit dr anderen Seite. Je besser die Sicher-
heit der UdSSR wird, desto schlechter muß die 
westliche Sicherheit werden. Die Propaganda 
Moskaus überspielt dieses Dilemma mit der 
Versicherung, daß die Sowjetunion eine aus-
schließlich friedliebende Politik betreibe und 
daher von vornherein für kein anderes Land 
zu einer Bedrohung werden könne. Diese 
These läuft praktisch darauf hinaus, daß der 
von der UdSSR immer wieder geltend ge-
machte Anspruch auf gleiche Sicherheit um-
gekehrt den NATO-Staaten nicht zugebilligt 
wird.
Im Westen ist der Argwohn entstanden, die 
sowjetische Führung suche ihr Risiko im 
Kriegsfälle möglichst gering zu halten und 
schaffe sich daher eine alle unkalkulierbaren 
Risiken abdeckende Marge an militärischer 
Überlegenheit. Dies wäre auch dann von aller-
größter Bedeutung, wenn es niemals zu einer 
militärischen Auseinandersetzung zwischen 
Ost und West käme. Die Seite, die im Augen* 
blick eines akuten Konflikts oder einer be-
drohlichen Krise deutlich machen könnte, 
nicht sie, sondern die Gegenseite habe den 
Kriegsausbruch zu fürchten und danach zu 
handeln, besäße ein gewaltiges Potential zur 
Erzwingung politischer Anpassungen.
Die westliche Sorge vor dem sowjetischen 
überlegenheitsstreben hat viele Gesichter. In 
den USA gibt es Befürchtungen, die UdSSR 
könnte sich eine Fähigkeit zum nuklear ent-
waffnenden Erstschlag aneignen. Die außeror-
dentlichen Ungewißheiten, die allen Erst-
schlagskalkulationen im global-strategischen 
Bereich notwendigerweise anhaften, lassen 
freilich die Praktikabilität eines derartigen 
Konzepts zweifelhaft erscheinen5)- Dagegen 
könnte auf den unteren militärischen Ebenen 
— etwa im Mittelstreckenbereich und auf dem 
europäischen Gefechtsfeld — die Verfügung 
über ein militärisches Übergewicht eher er-
folgversprechend sein. Wenn es der sowjeti-
schen Führung gemäß ihren Vorstellungen ge-
länge, die sicherheitspolitische Kopplung über 
den Atlantik hinweg aufzulösen, dann hätte 
sie gegenüber den westeuropäischen Ländern 
Mittel zur Erzielung von Anpassung in der

5) Vgl. Robert Jervis, Why Nuclear Superiority 
Doesn't Matter, in: Political Science Quarterly, Win-
ter 1979/80, S. 617—633.



Hand. Auf diese Weise könnte sie allmählich 
ihren politischen Einfluß nach Westen hin er-
weitern und von Europa her die Weltmacht-
stellung der USA aufrollen. Die Größe des Po-
tentials, das die UdSSR auf dem europäischen 
Schauplatz bereitgestellt hat6), und der Offen-
sivcharakter der sowjetischen Einsatzdoktrin, 
die für den europäischen Schauplatz Geltung 
besitzt7), passen in das angenommene Bild ei-
nes Moskauer Willens zu militärischer Über-
legenheit in Europa hinein.

’) Dieses Motiv bestimmt die sowjetische Politik 
insbesondere im eurostrategischen Bereich, vgl. 
Gerhard Wettig, Die Sowjetunion und die eurostra-
tegische Problematik, in: Politische Vierteljahrs-
schrift, 4/1980, S. 346—362.
10) Das ist der in der Reagan-Administration vor-
herrschende Standpunkt, vgl. Manfred Görtemaker, 
Reagan-Amerika und Westeuropa, in: Aus Politik 
und Zeitgeschichte, B 32/81 vom 8.8.1981, S. 10f., 
14f.; Hans Rühle, Die Außenpolitik der Regierung 
Reagan, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B 32/81 
vom 8.8. 1981, S. 55—57.
") So John Erickson, a. a. O. (Anm. 4), S. 11—17.

In der sowjetischen Vorstellungswelt fehlt 
überdies der Gedanke der militärischen Stabi-
lität. Auch das hat dazu beigetragen, daß im 
Westen die Hoffnung auf eine Sicherheits-
partnerschaft mit der UdSSR zweifelhaft ge-
worden ist. In Westeuropa weckt Mißtrauen 
vor allem der Nachdruck, mit dem die sowjeti-
schen Militärs die Notwendigkeit von Überra-
schungshandlungen bei Kriegsbeginn beto-
nen. Das dahinterstehende Konzept scheint 
mit den Erfordernissen der Zurückhaltung 
und des Abwartens im Krisenfall nicht verein-
bar zu sein.
Auch das Konzept der abgestuften Abschrek-
kung findet in Moskau offensichtlich keine po-
sitive Resonanz. Würde es zu einem Krieg in 
Europa kommen, dann würde die sowjetische 
Führung voraussichtlich ohne Rücksicht auf 
westliche Konzepte der vorläufigen Zurück-
haltung alle Mittel einsetzen, die ihr zu einer 
raschen Überwindung des westlichen Wider-
standes auf dem europäischen Schauplatz not-
wendig erscheinen würden8). Besonders be-
denklich aus westlicher Sicht ist das ausge-
prägte sowjetische Interesse daran, daß die 
NATO von vornherein auf die Option der nu-
klearen Eskalation in Europa verzichtet (Vor-
schläge für den Nicht-Ersteinsatz von Kern-
waffen und für die Schaffung von allmählich

Wusammenfassende Darstellung bei Gerhard 
ettig. Umstrittene Sicherheit. Friedenswahrung 

und Rüstungsbegrenzung in Europa, Berlin 1982, 
321—85.
7S. u. a' Günter Poser, Militärmacht Sowjetunion 
WO, München 1980, S. 125—130; Eberhard Schulz, 
Enarakte ristika sowjetischer Westpolitik, in: Josef rullenbach und Eberhard Schulz (Hrsg.), Entspan-
sungam Ende? München-Wien 1980, S. 239—242; 
P Phan Tiedtke, Militärische Planung und MBFR-
sotik der Sowjetunion, in: Osteuropa, 4/1980, 
. 01 309. K.-Peter Stratmann, NATO-Strategie in 

“«Krise?, Baden-Baden 1981, S. 34—36. Vgl. dazu 
kspwjetische Quellen: Interview with General ■ Bavlovsky, in: Soviet Military Review,'9/1976, 

967 Generalleutnant P. Zilin, Uroki prologo i 
Moty.nastojaego, in: Kommunist, 7/1981, S. 73;rschall N. Ogarkov, Na Strafe mirnogo truda, in: 
Kommunist, 10/1981, S. 83 f.
p oseph D. Douglass Jr./Amoretta M. Hoeber, 
hrnventional War and Escalation. The Soviet View, 
INS&cVon National Strategy Information Center 
NSIC), New York/N.Y. 1981. 

auf den gesamten Kontinent auszudehnenden 
nuklearfreien Zonen)9). Würde diesen Vor-
stellungen Moskaus entsprochen, dann entfie-
len damit die bisherigen Hemmnisse gegen 
ein Ausspielen sowjetischer Militärüberlegen-
heit auf dem europäischen Schauplatz. Die 
UdSSR erhielte, wenn der NATO nicht länger 
die Abwehrdrohung einer qualitativen und 
geographischen Kriegsausweitung zu Gebote 
stünde, objektiv die Option eines auf Europa 
begrenzten Krieges.
Die Krise der westlichen Rüstungssteuerungs-
politik beruht letztlich auf dem Zweifel, ob die 
sowjetische Führung die minimalen Voraus-
setzungen für die angestrebte Sicherheitspart-
nerschaft bietet. Inwieweit kann man sinnvol-
lerweise mit der UdSSR Übereinkünfte treffen, 
deren gemeinter Sinn in Moskau auf Ableh-
nung stößt? Die Kritiker des Konzepts der Rü-
stungssteuerung durch einvernehmliche Po-
tentialbeschränkungen machen geltend, daß 
die bisherige westliche Politik dem sowjeti-
schen Gegner nur willkommene Handhaben 
gegeben habe, um die Verteidigungsfähigkeit 
der NATO zu schwächen und Elemente östli-
cher Überlegenheit zu schaffen.
Hinsichtlich der praktischen Schlußfolgerun-
gen gehen die Kritiker unterschiedlich weit. 
Die einen fordern Abhilfe durch westliche 
Nachrüstung, bis das Verhältnis eines militäri-
schen Gleichsgewichts zum Warschauer Pakt 
wieder erreicht sei und auf dieser Basis reali-
stische Verhan

11

dlungen im Sinne einer einver-
nehmlichen Rüstungssteuerung möglich wür-
den' ). Andere dagegen sehen den Versuch, 
den Frieden durch einvernehmliche Rü-
stungssteuerung auf der Basis wechselseitiger 
Abschreckung sichern zu wollen, prinzipiell 
als eine „Chimäre" an. Ein Gegensatzverhältnis 
ist, dieser Ansicht zufolge, von den harten Ge-
setzen unerbittlicher Feindschaft bestimmt. 
Demzufolge läßt sich — parallel zu der von 
Moskau betriebenen Politik — die Sicherheit 
des Westens nur durch überlegene militäri-
sche Stärke gewährleisten).
Die zweite Lösungsvariante stürzt freilich das 
westliche Bündnis in ein Dilemma. Demnach 



wäre nicht nur ein endloses Wettrüsten un-
ausweichlich. Mindestens ebenso problema-
tisch wäre der sicherheitspolitische Ge-
gensatz, der dann in der NATO aufbrechen 
müßte: Die Überlebenshoffnung der Länder 
Westeuropas beruht — ebenso wie die der 
Länder Osteuropas — auf einer gewährleiste-
ten Kriegsverhütung schlechthin, während 

Nordamerika und die Sowjetunion einen 
Krieg der beiden Bündnisse denkbarerweise 
als noch erträgliches 

11
Risiko behandeln könn-

ten 8 ). Sobald daher die Verteidigung statt 
der Abschreckung als vorrangige Sorge des 
westlichen Bündnisses angesehen werden 
sollte, würde dies tiefgreifende Differenzen 
nach sich ziehen.

II. Die Suche nach einem sicherheitspolitischen Ersatzkonzept
Sowjetische Funktionäre haben, um dem We-
sten einen Verzicht auf die Abschreckungspo-
litik schmackhaft zu machen, die Einführung 
eines Systems der kollektiven Sicherheit für 
Europa empfohlen12). Nach diesem Konzept 
haben, wenn einer der Teilnehmerstaaten an-
gegriffen wird, alle übrigen Beistand zu lei-
sten. Auf diese Weise soll das Opfer eines An-
griffs immer die überwältigende Mehrheit der 
Mächte und folglich auch die überlegene 
Stärke auf seiner Seite haben. Wer immer ei-
nen Angriff im Sinne hat, soll von vornherein 
keine Chance haben — mit der Folge, daß er 

11a) Die sowjetische Führung hat mindestens ein-
mal der amerikanischen Regierung ausdrücklich 
den Vorschlag unterbreitet, das Risiko eines Nukle-
arkriegs zwischen NATO und Warschauer Pakt zu 
europäisieren. Am 7. September 1972 regten sowje-
tische Diplomaten bei Außenminister Kissinger 
eine Geheimabsprache darüber an, daß beide Welt-
mächte einen eventuellen Kerwaffenkrieg auf das 
Gebiet ihrer europäischen Verbündeten begrenzen 
würden. Als Washington darauf nicht einging, 
suchte Breschnew persönlich den amerikanischen 
Außenminister mit der Zusicherung zu gewinnen, 
daß die Bundesgenossen nichts davon erfahren wür-
den (Teil 2 der Kissinger-Memoiren, hier nach der 
Wiedergabe in: Der Spiegel, 22.2. 1982, S. 164 f.). Die 
Vorgeschichte des NATO-Beschlusses vom 12. 12. 
1979 weist unzweideutig aus, daß die damals festge-
legte eurostrategische Nachrüstung für das westli-
che Bündnis wesentlich die Funktion besitzt, eine 
unüberwindliche Barriere gegen eine derartige si-
cherheitspolitische Abkopplung Westeuropas von 
Nordamerika aufzurichten. Die sowjetische Initia-
tive vom September 1972 läßt vermuten, daß die 
Kampagnen Moskaus gegen den NATO-Beschluß 
zumindest auch dem Zweck dienen, die Möglichkeit 
für eine Abkopplung der Westeuropäer von den 
USA und damit für eine Europäisierung des nuklea-
ren Risikos offenzuhalten.
12) Dieses Konzept wurde vor allem Anfang der 
siebziger Jahre mit Blick auf die angestrebte KSZE 
propagiert. Den Auftakt dafür bildete Breschnews 
Plädoyer auf dem 24. KPdSU-Parteitag für die „Ge-
währleistung der kollektiven Sicherheit in Europa" 
(Prawda, 31.3.1971). Als anschließende Stellung-
nahme vgl. u. a. die Aussagen von S. Beglov und 
N. Kapöenko auf einer publizistischen Außenpoli-
tik-Konferenz in Moskau im September 1971, wie-
dergegeben in: Osteuropa 5/1972, A 286, 290: V. So-
bakin, Kollektivnaja bezopasnost, in: Kommunist, 4/ 
1974, S. 90, 91, 97. Diese Empfehlungen werden seit-
her immer wieder einmal bei sich bietender Gele-
genheit hervorgeholt.

gar nicht erst an die Ausführung seines Vorha-
bens geht.
Das ist die Theorie. Ob auch die Praxis so aus-
sieht, hängt von zwei Voraussetzungen ab:
1. Jeder der Staaten innerhalb und außerhalb 
des Sicherheitssystems, der möglicherweise 
zum Angreifer werden könnte, müßte sich ge-
genüber der Koalition der anderen Staaten in 
einer Position hoffnungsloser Unterlegenheit 
befinden.
2. Alle Teilnehmer des Sicherheitssystems 
müßten im Krisenfall augenblicklich erken-
nen können, wer der Angreifer und wer der 
Angegriffene ist, und entsprechend den einge-
gangenen vertraglichen Verpflichtungen wil-
lens sein, ihre gesamte Macht zugunsten des 
Angegriffenen einzusetzen.
Beide Voraussetzungen wären jedoch bei ei-
nem kollektiven Sicherheitssystem in Europa 
höchst zweifelhaft:
1. Die UdSSR würde auf dem europäischen 
Schauplatz ein militärisches und politisches 
Übergewicht über die Gesamtheit aller ande-
ren Staaten gewinnen, sobald die USA gemäß 
den dann sich ergebenden Erfordernissen ihre 
Streitkräfte aus Europa zurückgezogen hät-
ten.
2. Die geschichtlichen Erfahrungen mit kollek-
tiven Sicherheitssystemen, etwa mit dem Völ-
kerbund der dreißiger Jahre, sprechen gegen 
die Annahme, daß Staaten- pflichtgemäß dem 
Angegriffenen beispringen, wenn sie mit dem 
Angreifer mehr verbindet als mit dem Ange-
griffenen. Oft genug haben Staaten in solchen 
Fällen sogar den Angreifer unterstützt. Sie 
brauchen, wenn sie das rechtfertigen wollen, 
nur den Angreifer zum Angegriffenen zu er-
klären und umgekehrt.
Unter diesen Umständen scheint ein kollekti-
ves Sicherheitssystem wenig geeignet, Frie-
den und Sicherheit in Europa zu erhalten.
Daher sind die Staaten des westlichen Bünd-
nisses dazu übergegangen, sich der Regelung 
von derzeit verhandelbar erscheinenden Teil-
problemen der Rüstungssteuerung zuzuwen-



den. Seit dem Winter 1978/79 begannen die 
Warschauer-Pakt-Staaten eine größere Bereit-
schaft als vorher zu Gesprächen über „vertrau-
ensbildende Maßnahmen im militärischen Be-
reich“, d. h. zunächst über transparenzschaf-
fende Regelungen und später über Dislozie-
rungs- und Bewegungsbeschränkungen, zu 
zeigen. Wenn man, so meinten die westlichen 
Regierungen, vorerst mit der sowjetischen 
Führung nicht über Potentialbeschränkungen 
reden könne, so lasse sich vielleicht wenig-
stens eine gewisse Regulierung des militäri-
schen Verhaltens zum Verhandlungsgegen-
stand zwischen Ost und West machen. Die Er-
wartung ging dahin, daß man auf diese Weise 
zu einer Verbesserung der Stabilität auf den 
regional-europäischen militärischen Ebenen 
gelangen könne. Vor allem sollten die sowjeti-
schen Möglichkeiten für einen zugleich über-
raschenden und erfolgversprechenden Angriff 
auf Westeuropa so weit wie möglich be-
schränkt werden. Der Warschauer Pakt sollte 
sich — im Austausch gegen bestimmte westli-
che Verpflichtungen — zur Annahme von mi-
litärischen Verhaltensregeln bereitfinden, de-
ren Einhaltung ihm eine noch stärkere Kon-
zentration von Streitkräften an der Ost-West-
Scheidelinie als derzeit vorhanden verwehren 
würde.
Das westliche Konzept sieht vor, daß zunächst 
Maßnahmen zu treffen sind, die das militäri-
sche Handeln wechselseitig vorhersehbar ma-
chen (transparenzbildende Maßnahmen). Auf 
dieser Basis kann später als zweite Stufe eine 
Übereinkunft über Dislozierungs- und Bewe-
gungsbeschränkungen hinzukommen. Damit 
ergibt sich ein Mehrphasenkonzept:

1. Phase: Jede Seite kann alles machen, was zu 
tun sie sich vorgenommen hat — es muß nur 
rechtzeitig und hinreichend detailliert ange-
kündigt werden und für das andere Bündnis 
verifizierbar gemacht sein.

2- Phase: Es kommt zu Einschränkungen hin-
sichtlich des zulässigen Einsatzes von Militär-
potentialen ohne daß jedoch größere Eingriffe 
in die Struktur der Handlungsmöglichkeiten 
und/oder der Streitkräfte vorgenommen wer-
den.

3. Phase: Es werden weiterreichende Begren-
zungen einvernehmlich festgelegt und durch-
geführt

4 Phase: Ein wechselseitiger Abbau vor allem 
derjenigen Militärpotentiale, die auf der ande-
ren Seite als besonders bedrohlich empfunden 
Werden, kommt mit dem Ziel einer ausgewo-
genen Kräfterelation (d. h. einer wechselseiti-
gen Paralyse der Bedrohungsoptionen) gemäß 

dem Konzept der Rüstungssteuerung in 
Gang.
Natürlich waren sich die Führer der NATO 
darüber im klaren, daß es keine übergeordnete 
Macht gibt, welche die sowjetische Führung 
künftig an einer Verletzung vereinbarter Ge-
brauchsbeschränkungen hindern kann. Dem-
entsprechend bleibt die Zielsetzung der Rü-
stungssteuerung, ein ausgewogenes militäri-
sches Kräfteverhältnis herzustellen, nach wie 
vor aktuell. Gebrauchsbeschränkungen kön-
nen jedoch den Sinn haben, Hemmnisse für 
eine Ausnutzung der sowjetischen Militär-
macht zu Zwecken des militärischen Angriffs 
oder der politischen Pression zu schaffen. 
Wenn erst einmal geeignete Gebrauchsbe-
schränkungen festgelegt sind, muß sich die so-
wjetische Führung entweder nach ihnen rich-
ten oder durch Vertragsverletzungen offen 
feindselige Absichten bekunden.

Eine Übereinkunft über militärische Ge-
brauchsbeschränkungen hat vor allem folgen-
den Sinn: Die jeweils andere Seite muß auf die 
Ausbeutung militärischer Vorteilslagen ver-
zichten oder frühzeitig ihr Abgehen von fried-
lichen Absichten signalisieren. Der Informa-
tionswert solcher Vereinbarungen kommt da-
durch zustande, daß sich die Kontrahenten auf 
bestimmte Verhaltensregeln einigen, die sie 
künftig als Erweis ihrer friedfertigen Absich-
ten betrachten wollen. Wer sich davon ent-
fernt, weiß von vornherein, daß die anderen 
Beteiligten dies als gegen sie gerichtete Bös-
willigkeit interpretieren werden. Auf diese 
Weise vergrößern sich Transparenz und Vor-
hersehbarkeit: Wer von dem anderen bedroht 
wird, merkt dies frühzeitig und kann sich da-
her länger darauf einstellen.

Die NATO hofft, daß sich auf diese Weise die 
prekäre Sicherheitslage Westeuropas gegen-
über der UdSSR erträglicher machen läßt. 
Auch wenn so das Sicherheitsproblem nicht 
vollständig zu lösen ist, erscheinen derartige 
Maßnahmen als einleitende Schritte sinnvoll, 
zumal man im Verlauf der Verhandlungen 
darüber auf eine Abschwächung der Differen-
zen zwischen Ost und West insgesamt hofft. 
Das westliche Interesse zielt auf mehr militäri-
sche Stabilität durch Vorhersehbarkeit und 
später Erschwerung des Gebrauchs der Mili-
tärpotentiale seitens des regional überlegenen 
Warschauer Pakts. Die östliche Seite soll also 
Verpflichtungen unterliegen, die ihre Option 
eines Überraschungsangriffs gegen Westeu-
ropa schmälern.
An diesem Punkt entsteht das Problem der 
westlichen Gegenleistung. Da die NATO 
keine entsprechende Angriffsoption gegen-



über Osteuropa besitzt, können westliche Ge-
brauchsbeschränkungen der UdSSR und ihren 
Verbündeten nicht die Garantie einer Op-
tionsbeschränkung bieten. Das westliche Sta-
bilisierungskonzept spricht daher kein spezifi-
sches Sicherheitsinteresse der anderen Seite 
an. Die sowjetische Sorge gilt einem anderen 
Aspekt der Sicherheit in Europa. Die UdSSR 
macht unaufhörlich geltend, daß sie sich ge-
genüber den USA in einer global benachteilig-
ten militärischen Position befinde, weil rings 
um die sowjetischen Grenzen vorgeschobene 
amerikanische Stützpunkte für nukleare und 
konventionelle Streitkräfte existierten13 ).

13) Näheres hierzu bei Gerhard Wettig, a. a. O.
(Anm. 6), - S. 28 39.

Dabei bleibt außer Betracht, daß umgekehrt 
die Sowjetunion für sich die Vorteile der di-
rekten Präsenz und der inneren Linie auf den 
regionalen Schauplätzen des Konflikts, die je-
weils am Rande der von ihr beherrschten 
Landmasse liegen, positiv verbuchen kann — 
mit der Folge, daß sie dort ihr militärisches 
Gewicht ungleich massiver in die Waagschale 
werfen kann als die andere Weltmacht. Die so-
wjetische Führung läßt in den sicherheitspoli-
tischen Diskussionen nur den Gesichtspunkt 
ihres Nachteils gelten und leitet daraus die 
Forderung ab, daß für die amerikanischen 
„vorne stationierten (Nuklear-)Systeme" und 
im Grunde auch für die amerikanischen Trup-
penstützpunkte in fernen Ländern kein Platz 
in einem System der „gleichen Sicherheit" zwi-
schen beiden Weltmächten sein könne. Die 
amerikanische Regierung hat dies Ansinnen, 
weil das auf eine Schutzlosigkeit für die 
schwächeren NATO-Verbündeten hinauslau-
fen würde, bei den Verhandlungen über stra-
tegische Rüstungsbegrenzung (SALT) zurück-
gewiesen. Im Kreml hat man darum jedoch 
den Gedanken nicht aufgegeben, sondern nur 
in den Zusammenhang der Gespräche über 
europäische Sicherheit verlagert.

Bei den Verhandlungen über wechselseitige 
Streitkräftereduzierungen in Mitteleuropa 

(MBFR) hat die sowjetische Seite Vorschläge 
unterbreitet, die auf die Schaffung einer vorge-
lagerten Rüstungsüberwachungszone abzie-
len14 ). Der Zweck eines derartigen Arrange-
ments ist leicht einsichtig: Die UdSSR erhielte 
auf diese Weise Eingreifkompetenzen hin-
sichtlich des zentralen Abschnitts des westli-
chen Verteidigungssystems in Europa, ohne 
daß ihr eigenes Verteidigungssytem in glei-
cher Weise von westlichen Einflußmöglich-
keiten betroffen wäre. Die sowjetische Füh-
rung könnte Vetorechte mit Blick auf uner-
wünschte Entwicklungen in Westeuropa gel-
tend zu machen suchen, mit deren Hilfe sie 
militärische Optionen der NATO einzu-
schränken und dem Entstehen neuer militäri-
scher Optionen auf westlicher Seite vorzubeu-
gen in der Lage wäre. Damit hätte sie ein gutes 
Mittel in der Hand, um den Vornestationie-
rungen der USA die Wirksamkeit zu nehmen. 
Die UdSSR kann nur dann auf die Schaffung 
eines ihren Sicherheitsvorstellungen entspre-
chenden vorgelagerten Kontrollgürtels hof-
fen, wenn ihr eigenes Territorium nicht — 
oder zumindest nicht in wesentlichem Umfang 
— in die Überwachungszone einbezogen 
wird.
Die in der KSZE-Schlußakte enthaltenen „ver-
trauensbildenden Maßnahmen im militäri-
schen Bereich" (CBM) können ebenfalls An-
satzpunkte in dem genannten Sinne bieten. 
Die UdSSR hat durchgesetzt, daß der geogra-
phische Bereich für diese Maßnahmen nur 
schmale Ränder des sowjetischen Gebietes 
umfaßt. Das ist so lange von geringer Bedeu-
tung, wie es nur um wenig Wichtiges, nämlich 
um eine nicht näher geregelte, formal blei-
bende Anmeldung von Manövern und eventu-
ell um willkürlich gehandhabte Einladungen 
auswärtiger Manöverbeobachter geht. Wenn 
aber das substantielle Resultat einer militäri-
schen Gebrauchsbeschränkung in Aussicht 
genommen wird, wird die einseitige Begünsti-
gung der UdSSR zu einem Problem.

III. Kriterien für die Bewertung 
militärischer Gebrauchsbeschränkungen im KSZE-Rahmen

Die unterschiedlichen Vorstellungen von Ost 
und West lassen sich schwer auf einen Nenner 
bringen. Wie läßt sich unter diesen Umstän-
den eine Ausgewogenheit der Interessen her-
stellen? Leitender Gesichtspunkt muß sein, 
daß beide Seiten ein gleiches Maß an Sicher-
heit erhalten. Das heißt konkret, daß Westeu-
ropa von der Gefahr eines östlichen überra-

schungsangriffs entlastet wird, während den 
Staaten des Warschauer Pakts eine Gewähr 
gegen unkontrolliert-bedrohliche militärische 
Entwicklungen im europäischen NATO-Be-
reich geboten wird. Die Beschränkungen für

”) Vgl. Gerhard Wettig, Die Sowjetunion und die 
Rüstungskontrolle in Europa, in: Europäische 
Wehrkunde, 10/1977, S. 490—495. Je detaillierter 
Umfang, Art und Struktur der Streitkräfte im Redu-
zierungsgebiet gemäß sowjetischem Verlangen (bei-
spielsweise nach nationalen Höchststärken) festge-



den Gebrauch der Militärpotentiale — insbe-
sondere die wechselseitig zu übernehmenden 
Verbindlichkeiten hinsichtlich der standort-
fernen militärischen Aktivitäten, der Streit-
kräftemanöver und der Truppenbewegungen 
— sind so zu gestalten, daß sie beiden Zwek-
ken gleichermaßen gerecht werden. Die vier 
Kriterien der militärischen Bedeutsamkeit, 
der politischen Verbindlichkeit, der imple-
mentativen Überprüfbarkeit und der geogra-
phischen Umfassendheit sollen das gewährlei-
sten.
Das Kriterium der militärischen Bedeutsam-
keit hat die Funktion, daß alle Maßnahmen in 
gleicher Weise für Ost- und Westeuropa rele-
vant sind. Sie sollen wechselseitig Transpa-
renz schaffen und später Hemmnisse für den 
Gebrauch der Militärpotentiale aufrichten. 
Die vorgesehenen Anmeldungen bestimmter 
militärischer Akte müssen langfristig erfol-
gen, damit die jeweils andere Seite zu erken-
nen vermag, ob es sich um eine vorausge-
plante oder situationsbedingte Aktivität han-
delt. Sobald bestimmte militärische Tätigkei-
ten einer Beschränkung unterworfen werden 
(Gedanke der constraints), gilt es die geogra-
phischen Ungleichheiten zu berücksichtigen. 
Auf westlicher Seite steht ungleich weniger 
Raum zur Verfügung, und nirgends sind 
Staats- und Paktgrenzen allzu weit entfernt. 
Dagegen kann die östliche Seite ihre militäri-
schen Aktivitäten ohne allzu große Schwierig-
keiten weiter nach rückwärts verlegen. Ein 
Verbot bestimmter militärischer Tätigkeiten 
unter 350 km Entfernung von nationalen 
Grenzen oder innerhalb eines 600-km-Strei-
fens von der Ost-West-Scheidelinie beispiels-
weise würde die NATO in Mitteleuropa voll-
ständig lahmlegen, während der Warschauer 
Pakt seine entsprechenden Unternehmungen 
nur nach Osten zu verschieben brauchte. Da-
her müßten entsprechende Regelungen, wenn 
sie nicht einseitig wirken sollen, auf das Fort-
bestehen vergleichbarer Handlungsmöglich-
keiten für beide Seiten abstellen.
Das Kriterium der politischen Verbindlichkeit 
hat die Funktion, ein gleiches Maß an prakti-
scher Verpflichtung für beide Seiten herzu-
stellen. Soweit Maßnahmen nur auf der 
Grundlage von Freiwilligkeit vereinbart wer- 
den, lassen sich unterschiedliche Auswirkun-
legt werden wurden, desto mehr würden die militä-
rischen Entscheidungen über das gesamte Verteidi- 
gungssystem der NATO — nicht aber über das des 
Warschauer Pakts — einer bündnisübergreifenden 
Kontrolle überwiesen werden. Diese würde sich zu- 
dem im Westen (weil dort offene Gesellschaften mit 
weitreichenden Möglichkeiten eigenständiger In- 

sestehen) wirksamer gestalten als auf östlicher 

gen voraussehen. In den westlich-demokrati-
schen Gesellschaften wird mit den Kann-Be-
stimmungen von Ost-West-Übereinkünften 
leicht eine Erwartungshaltung erzeugt, welche 
die Regierungen zur Wahrnehmung der gebo-
tenen Möglichkeiten nötigt. In sowjetkommu-
nistisch strukturierten Ländern dagegen ist 
damit nicht zu rechnen. Das Informationsmo-
nopol der Regierenden und das Autonomiede-
fizit der Gesellschaften verhindern, daß die je-
weilige Führung einem Druck in sicherheits-
politischen Fragen ausgesetzt werden kann. 
Daher wird nur vereinbarte Verbindlichkeit 
gewährleisten, daß sich die östlichen Regie-
rungen in gleicher Weise an die gemeinsam 
formulierte Regelung halten wie die westli-
chen.
Das Kriterium der implementativen Überprüf-
barkeit (oder Verifizierbarkeit) hat die Funk-
tion, beiden Seiten eine gleich gute Ausfüh-
rung der gemeinsam festgelegten Verhaltens-
regeln nahezulegen. Auch an diesem Punkt 
liegt der wesentliche Unterschied zwischen 
Ost und West darin, daß es nur auf westlicher 
Seite eine sicherheitspolitisch selbständig ur-
teilende, sich unabhängig engagierende und 
innerstaatlich einflußnehmende Öffentlich-
keit gibt. Dazu kommt noch, daß vertraglich 
vereinbarte Maßnahmen in den westlichen 
Ländern von einem breiten Strom amtlicher 
und nicht-amtlicher Publizität begleitet wer-
den, der unabhängig von allen Verifikationsre-
geln wesentliche Aufschlüsse über Art und 
Maß der Vertragsausführung liefert. Jeder 
Mangel an vertraglich geregelter Überprüf-
barkeit schlägt, weil es Entsprechendes im so-
wjetischen Herrschaftsbereich nicht gibt, ganz 
überwiegend zu westlichem Nachteil aus. Da-
her ist es ein dringendes Erfordernis für jede 
ausgewogene Sicherheitsübereinkunft zwi-
schen Ost und West, daß ausreichende Ver-
fahren der Verifikation vertraglich festgelegt 
und institutionell gesichert werden. Das muß 
in einer Weise geschehen, die auch unter den 
öffentlichkeitsfeindlichen Bedingungen einer 
sowjetkommunistischen Gesellschaft wirksam 
bleibt.
Das Kriterium der geographischen Umfas-
sendheithat die Funktion, gleichmäßig den für 
das militärische Handeln beider Seiten auf 
dem europäischen Gefechtsfeld relevanten 
Raum zu erfassen. Die sowjetische Führung er-
hebt dagegen den grundsätzlichen Einwand, 
ihr Land müsse unberührt bleiben, weil auch 
die USA nicht einbezogen würden. Sie beruft 
sich dabei auf das Prinzip der „gleichen Sicher-
heit" zwischen den beiden Weltmächten. 
Wolle man das Territorium der UdSSR in er-
heblichem Umfange hineinnehmen, müßten 
sich auch die Vereinigten Staaten Entspre-



chendes gefallen lassen. Bei dieser Argumen-
tation wird nicht berücksichtigt, daß die So-
wjetunion — im Gegensatz zu den USA — 
eine nicht nur globale, sondern auch gesamt-
europäische Macht ist. Das hat den exklusiven 
Vorteil, daß die Führungsmacht des War-
schauer Pakts — anders als die der NATO — 
ihr militärisches Gewicht auf dem europäi-
schen Schauplatz ohne größere Schwierigkei-
ten und Einschränkungen zur Geltung bringen 
kann.
Würde man das europäische Territorium des 
Sowjetstaates bei gesamteuropäischen Ge-
brauchsbeschränkungen nicht einbeziehen, 
dann entstünde ein den vereinbarten Maßnah-
men einseitig nicht unterworfenes östliches 
Militärpotential in Europa, das die Basis für 
eine überlegenheitsbegründete Stellung abge-
ben könnte. Das wäre so, als wenn die USA in 
enormem Umfang auf der Iberischen Halbin-
sel, in einem durch einen breiten Landzugang 
mit dem Kontinent verbundenen Großbritan-
nien und in Skandinavien Streitkräfte unter-
halten würden, die außerhalb der Regelung 
blieben. Nur wenn sich die dem europäischen 
Schauplatz geltenden Gebrauchsbeschrän-
kungen auf ganz Europa vom Atlantik bis zum 
Ural erstrecken, läßt sich gewährleisten, daß 
die beiderseits auf das potentielle Gefechts-

IV. Die Auseinandersetzungen auf
Die Staaten der Europäischen Gemeinschaft 
formulierten im Jahre 1979 ihren Standpunkt 
in wesentlichen Teilen. Danach sollten sich 
die künftigen Gebrauchsbeschränkungen auf 
Manöver und Bewegungen ab einer Stärke 
von ein bis zwei Divisionen sowie auf Mobil-
machungsübungen erstrecken. Umfangmäßige 
Begrenzungen wurden für Manöver vorgese-
hen (Höchststärke von 60000 Mann). Die 
Überprüfbarkeit der Vertragserfüllung sollte 
auf verschiedene Weise erfolgen. Ein System 
der Luft- oder Satellitenüberwachung sollte 
Aufschluß über die militärischen Aktivitäten 
der jeweils anderen Seite schaffen. Zugleich 
sollten die Akteure selbst zur Übermittlung 
von Informationen über Durchgangspunkte 
bei Truppenbewegungen, über ihre Führungs-
strukturen und Streitkräftedislozierungen 
verpflichtet werden. Als Geltungsbereich für 
die vorgesehenen Maßnahmen hielt man das 
gesamte europäische Gebiet vom Atlantik bis 
zum Ural für unerläßlich. Dem lag ein Konzept 
zugrunde, das über die eher symbolischen als 
real eingreifenden „vertrauensbildenden Maß-
nahmen“ der KSZE qualitativ hinausging,6).
Die Warschauer-Pakt-Staaten dagegen hielten 
an der auf der KSZE beschlossenen Art fest 

feld gerichteten Aktivitäten erfaßt sind. Die 
Sowjetunion würde zwar im Gegensatz zu den 
USA mit einem erheblichem Teil ihres Gebie-
tes betroffen, behielte aber zugleich mit ihren 
Landmassen jenseits des Ural weiterhin eine 
Stationierungsbasis, die sich in weit größerer 
Nähe zur Ost-West-Scheidelinie befindet als 
der nordamerikanische Kontinent15).

15) Der Umstand der relativen Nähe Sibiriens zu der
Paktgrenze in Europa kann auch bei den Verhand-
lungen über eine Begrenzung der Mittelstreckenrü-
stungen nicht außer Betracht bleiben: Die Reich-
weite der SS-20 erstreckt sich auch von dort aus bis 
nach Westeuropa, so daß das europäische NATO-
Gebiet von den in West-Sibirien stationierten Rake-
ten sofort und direkt erreicht werden kann.
16) Französisches Memorandum vom 19.5.1979, in: 
Europa-Archiv, 18/1980, D 506—509. Die EG-Staa-
ten stellten sich am 20.11.1979 hinter den Vor-
schlag.

Die genannten Kriterien können als Maßstab 
dafür dienen, inwieweit einzelne Vorschläge 
den Erfordernissen der Ausgewogenheit ent-
sprechen oder davon zum Vorteil der einen 
oder anderen Seite abweichen. Bei der Festle-
gung von Gebrauchsbeschränkungen in Eu-
ropa können neben den Interessen beider 
Bündnisse auch nationale Interessen einzel-
ner Staaten zum Ausdruck kommen. Die An-
regungen Rumäniens beispielsweise haben zu-
weilen die Tendenz erkennen lassen, Hemm-
nisse gegen den Gebrauch sowjetischer und 
anderer östlicher Militärpotentiale zur Bedro-
hung konformitätsunwilliger Warschauer-
Pakt-Staaten zu schaffen. Die Frage, ob die so-
genannte „Breschnew-Doktrin“ militärisch an-
gewendet werden kann, ist zwar von außeror-
dentlich großer Bedeutung für das Ost-West-
Verhältnis, gehört aber trotzdem nicht in den 
unmittelbaren Kontext der wechselseitigen 
Sicherheit für beide Bündnisse.

dem KSZE-Folgetreffen in Madrid
Sie waren aber bereit, die auf der KSZE verein-
barte Ankündigungspflicht für Manöver ab 
25 000 Mann zu erweiter. Man könne sich 
darauf einigen, künftig 20 000 Mann als Limit 
gelten zu lassen. Auch könnten Truppenbewe-
gungen ab 20 000 Mann angekündigt werden, 
ebenso große Luft- und Seemanöver. Eine Aus-
dehnung des Geltungsbereichs wurde hin-
sichtlich des Mittelmeers, das zudem kernwaf-
fenfreie Zone werden sollte, ins Auge gefaßt. 
Außerdem bot die östliche Seite an, die Voran-
kündigungsfrist von bisher nur 21 Tagen ge-
mäß westlichem Wunsch auszudehnen. Der 
Umfang aller Manöver sollte auf eine Höchst-
stärke von 40—50 000 Mann begrenzt wer-



den17). Ein sowjetischer Spitzenfunktionär er-
läuterte dem westdeutschen Publikum, die 
vorgesehene Begrenzung der Manöverhöchst-
stärke sei zusammen mit der Anmeldepflicht 
für militärische Bewegungen ab 20 000 Mann 
unter dem Gesichtspunkt konzipiert worden, 
den Westeuropäern die erwünschte Sicher-
heit vor einem Überraschungsangriff aus dem 
Osten zu geben18 ). Westlichen Beobachtern 
fiel auf, daß statt des sowjetischen Territori-
ums bis zum Ural das Mittelmeer einbezogen 
werden sollte und daß für dieses Seegebiet 
eine besondere Denuklearisierungsauflage 
vorgesehen wurde. Beide Maßnahmen mußten 
sich sehr zu westlichen Lasten auswirken.

) Kommunique der Warschauer-Pakt-Treffen vom 19759 und 6.12. 1979, in: Prawda, 16.5. und 7. 1Z

18) Vadim Sagladin, in: Der Spiegel, 5.11. 1979,
, 63.

Die NATO-Staaten gingen auf das Madrider 
KSZE-Folgetreffen mit Grundsätzen für zu-
künftige Verhandlungen, die das KSZE-Kon-
zept von 1975 erweiterten. Sie verlangten, alle 
zu beschließenden Maßnahmen müßten den 
Kriterien der militärischen Bedeutsamkeit, 
der politischen Verbindlichkeit, der imple-
mentativen Überprüfbarkeit und der geogra-
phischen Umfassendheit genügen. Diese 
Grundsätze sollten in einem detaillierten 
Mandat für die „Konferenz für Abrüstung in 
Europa" (KAE), die nach allseitiger Auffassung 
die vorgesehenen Maßnahmen aushandeln 
sollte, niedergelegt werden. Außerdem wurde 
ein verbindliches Einvernehmen darüber ge-
fordert, daß in der ersten Phase der KAE über 
Maßnahmen zur Verbesserung der wechsel-
seitigen Information über die Streitkräfte, zur 
Erhöhung der militärischen Stabilität in Eu-
ropa und zur Gewährleistung einer hinrei-
chenden Verifikation gesprochen werde. Be-
sonderen Wert legten die westlichen Länder 
auf die Formulierung genauer Regeln, nach 
denen die Angaben über Ausmaß und Trag-
weite militärischer Aktivitäten künftig zu ma-
chen sein würden. All das sollte einen gegen-
über dem Bisherigen veränderten Rahmen 
schaffen.
Dagegen wollten es die Warschauer-Pakt-
Staaten bei den wenig verbindlichen und ge-
nauen Grundsätzen der KSZE-Schlußakte las-
sen, welche die militärische Handlungsfrei-
heit kaum einschränkten. Insbesondere sollte 
an dem bisherigen geographischen Bereich für 
die „vertrauensbildenden Maßnahmen" festge-
halten werden. Hinsichtlich der Art der zu 
vereinbarenden Schritte hieß es unbestimmt, 
daß sie zunächst einer „Verringerung der 
Kriegsgefahr“ und dann einer „Verringerung 

der militärischen Konfrontation" dienen soll-
ten19 ).
Rumänien trat mit einem eigenen Vorschlag 
hervor. Es verlangte — wie schon auf dem er-
sten KSZE-Folgetreffen in Belgrad — ein Ver-
bot für alle multinationalen Manöver in 
Grenznahe. Außerdem sollte kein Teilneh-
merstaat der KSZE neue Militärstützpunkte 
und Truppenstationierungen in anderen euro-
päischen Ländern vornehmen. Schließlich war 
gemäß dem offiziellen Standpunkt des War-
schauer Pakts davon die Rede, daß militäri-
sche Bewegungen sowie Luft- und Seemanö-
ver einer Anmeldepflicht unterliegen sollten. 
Rumänien fügte dem hinzu, daß sich die An-
kündigung mit der Übermittlung genauerer 
Informationen über Art und Verlauf der ge-
planten Aktivitäten verbinden solle.
Die rumänische Position reflektiert besondere 
nationale Interessen des Landes. Das Verbot 
multinationaler Manöver in Grenznähe mußte 
sich zwar wegen der kleinräumigen Verhält-
nisse in Westeuropa zu ungunsten der NATO 
auswirken, sollte aber nach Bukarester Ab-
sicht vor allem Hindernisse gegen Einschüch-
terungs- und Invasionshandlungen des War-
schauer Pakts gegen abweichlerische Verbün-
dete aufrichten. Das anvisierte Neustationie-
rungsverbot mochte zwar auch das westliche 
Bündnis treffen, bezweckte aber primär die 
Schaffung einer Barriere gegen die weitere 
Ausbreitung der sowjetischen Militärmacht. 
Der rumänische Wunsch nach genaueren Un-
terrichtungen, als sie im sowjetischen Ver-
handlungskonzept vorgesehen waren, ging 
nicht auf Sympathie gegenüber dem westli-
chen Kriterium der militärischen Bedeutsam-
keit zurück, sondern auf das Interesse des bal-
kanischen Kleinstaates an besserem Einblick 
in die militärischen Angelegenheiten der Gro-
ßen.
Die KAE-Beratungen des Madrider Folgetref-
fens konzentrierten sich bald auf die vier Kri-
terien. In der ersten Hälfte des Jahres 1981 ak-
zeptierten die Warschauer-Pakt-Staaten die 
Prinzipien der militärischen Bedeutsamkeit 
und der politischen Verbindlichkeit. Stärke-
ren Widerwillen zeigte die östliche Seite ge-
genüber dem Grundsatz der implementativen 
Überprüfbarkeit. Sie verweigerte lange Zeit 
eine klare Festlegung. Aber auch dieser Punkt 
erwies sich schließlich als regelbar. Die Über-
einkunft über die drei ersten Kriterien ist frei-
lich vorerst nicht mehr als ein Einvernehmen 
über die notwendigerweise allgemein gehalte-
nen Formulierungen des KAE-Mandats. Es be-

”) Vgl. Wilhelm Bruns, Europäische Abrüstungs-
konferenz und KSZE-Prozeß, in: Die Neue Gesell-
schaft, 5/1981, S. 432 —437. 



deutet noch keine Übereinstimmung hinsicht-
lich konkreter Maßnahmen, die auf der KAE 
zur Verhandlung anstehen sollen.
Radikal unterschiedliche Standpunkte traten 
in der Frage des Geltungsbereichs für die zu 
vereinbarenden Maßnahmen hervor. Von No-
vember 1980 bis Februar 1981 widersetzte sich 
die sowjetische Delegation mit Hilfe der ande-
ren östlichen Vertreter kategorisch jeder Ein-
beziehung sowjetischen Territoriums, die über 
den 1975 festgelegten Grenzstreifen von 
250 km Breite hinausgehe. Eine derartige Re-
gelung hätte nach westlicher Ansicht die an-
gestrebten eingreifenden Gebrauchsbeschrän-
kungen von vornherein eines Großteils ihres 
Wertes beraubt und den NATO-Staaten eine 
unannehmbar schlechte Nutzenbilanz in Aus-
sicht gestellt. Es wurde bald klar, daß das Ma-
drider Folgetreffen scheitern würde, wenn 
sich an diesem Punkt keine Übereinstimmung 
herstellen ließ.
Angesichts dessen kündigte Breschnew am 
23. Februar 1981 auf dem 26. KPdSU-Parteitag 
einen Wechsel der sowjetischen Haltung an. 
Er schlug eine Ausweitung der „vertrauensbil-
denden Maßnahmen" auf den gesamten euro-
päischen Teil der UdSSR vor — unter der Be-
dingung, daß auch die westlichen Staaten eine 
entsprechende Ausweitung vornähmen20 ). 
Der Generalsekretär verzichtete freilich — 
ebenso wie danach monatelang die sowjeti-
schen Vertreter in Madrid — darauf, die ange-
deutete Gegenforderung zu konkretisieren. 
Inoffiziell hieß es in Moskau, nun sei es Sache 
der NATO-Länder, ein Angebot zu unterbrei-
ten. Die Weigerung, den verlangten Preis zu 
nennen, widersprach allen diplomatischen Ge-
pflogenheiten.

20) Text: Prawda, 24.2. 1981.
21) Text: Prawda, 23.5. 1981.

Zweifler fragten skeptisch, ob es denn den Lei-
tern der sowjetischen Außenpolitik, die nicht 
die üblichen Sondierungen einleiteten, über-
haupt ernst mit ihrem Anerbieten sei. Bresch-
new selbst nährte die Skepsis, als er zwei Mo-
nate später öffentlich meinte, man könne sich 
doch die Regelung der strittigen Frage für die 
KAE aufheben21 ). Genau dies jedoch wider-
sprach dem westlichen Verhandlungskonzept: 
Die UdSSR und ihre Verbündeten sollten, da-
mit sie sich auf der Konferenz einer Beratung 
entsprechender westlicher Vorschläge nicht 
verweigern könnten, schon im KAE-Mandat 
eine Ausdehnung des Geltungsbereichs auf 
den europäischen Teil der Sowjetunion zusi-
chern.
Die neutralen und nicht-gebundenen Staaten 
suchten zu vermitteln. Sie schlugen vor. ganz 

Europa mit den angrenzenden See- und Luit-
bereichen als Geltungsgebiet vorzusehen. 
Nach westlicher Ansicht war diese Formel 
allzu unklar. Die UdSSR konnte dann mögli-
cherweise hinterher auf der KAE erklären, sie 
habe darunter eine bedingungslose Einbezie-
hung des gesamten Nordatlantik verstanden. 
Wenn dann die NATO-Länder dieser Deutung 
widersprachen, würde sie vielleicht erwidern, 
daß sie die Ausdehnung des Geltungsbereichs 
auf ihr gesamtes europäisches Territorium un-
ter falschen Voraussetzungen akzeptiert habe. 
Wenn der Westen die stillschweigende Ge-
schäftsgrundlage der Übereinkunft anzweife-
le, sei auch die Sowjetunion nicht länger an 
ihre Zusicherungen gebunden. Um derartigen 
Eventualitäten von vornherein den Boden zu 
entziehen, verlangten die westlichen Staaten 
im Juni 1981, die auf der KAE auszuhandeln-
den Maßnahmen müßten auf den ganzen Kon-
tinent Europa vom Atlantik bis zum Ural an-
wendbar sein. Der östliche Gegenvorschlag 
zwei Wochen später lautete, die Maßnahmen 
sollten sich auf ganz Europa mit den angren-
zenden Luft- und Seegebieten und mit den 
entsprechenden nicht-europäischen Teilneh-
merstaaten erstrecken.

Beide Vorschläge bezeichneten Maximalposi-
tionen. Der westliche Vorschlag klammerte 
die dem europäischen Festland vorgelagerten 
Inseln aus. Nach östlicher Ansicht dagegen 
sollten alle militärischen Flugzeug- und 
Schiffsaktivitäten in der nordatlantischen See-
region einbezogen werden ohne Rücksicht 
darauf, ob sie etwas mit dem europäischen 
Schauplatz zu tun hatten oder nicht. Die ge-
wählte Formel ließ überdies die Möglichkeit 
offen, daß auch die USA und Kanada als Anrai-
ner des Nordatlantik die zu beschließenden 
Maßnahmen für Teile ihres Gebiets anzuneh-
men hätten.

Im Herbst 1981 näherten sich die gegensätzli-
chen Standpunkte einander an. Die westlichen 
Länder unterbreiteten das Angebot, daß die 
militärischen Aktivitäten auf und über dem 
Nordatlantik von den künftigen Maßnahmen 
miterfaßt werden könnten, soweit sie sich auf 
notifizierbare Aktivitäten des Gebiets Europa 
bezögen. Demnach wären die militärischen 
Bewegungen von Nordamerika nach Westeu-
ropa und umgekehrt, Flottenmanöver von eu-
ropäischen Häfen aus sowie auf europäische 
Küsten gerichtete Landungsübungen unter 
die angestrebten Gebrauchsbeschränkungen 
gefallen. Militärische Bewegungen zwischen 
den USA und dem Nahen Osten sowie von 
Nordamerika aus veranstaltete Schiffsmanö-
ver oder Landeübungen jedoch wären ausge-
klammert worden.



Die sowjetischen Unterhändler nahmen das 
westliche Zugeständnis unter Ignorierung des 
funktionalen Vorbehalts , entgegen, daß die 
See- und Luftaktivitäten auf und über dem 
Nordatlantik einen Bezug zum europäischen 
Schauplatz haben müßten. Dabei kam es ihnen 
vor allem darauf an, die künftigen Maßnah-
men auf die Azoren zu erstrecken, die den 
USA als unerläßliche Zwischenstation auf 
dem Weg zum nahöstlichen Schauplatz die-
nen. Das sowjetische Verlangen lief praktisch 
darauf hinaus, daß die USA als Gegenleistung 
dafür, daß die UdSSR ihr europäisches Territo-
rium einbringe, einer Einschränkung ihrer mi-
litärischen Handlungsfreiheit im Nahen 
Osten zustimmten. Im Dezember 1981 wurde 
von neutraler Seite eine Kompromißformel 
angeboten. Danach sollten die auszuhandeln-
den Maßnahmen auf das gesamte Europa und 
die angrenzenden See- und Luftgebiete ange-
wendet werden. Erläuternd hieß es, die Be-
zeichnung Europa verstehe sich einschließlich 
aller Inseln. Die militärischen Aktivitäten zur 
See und in der Luft seien einbezogen, soweit

Das Atlantische Bündis hat versucht, mit dem 
Konzept der Rüstungssteuerung (arms con-
trol) die Basis für eine Sicherheitspartnerschaft 
zwischen Ost und West kraft gemeinsamen 
Interesses an der Kriegsverhütung zu legen. 
Zunächst schien es, daß Ost-West-Verhand-
lungen dieser Art gute Erfolgsaussichten hät-
ten. Seit den ausgehenden siebziger Jahren 
hat sich jedoch überdeutlich gezeigt, daß 
grundlegende Schwierigkeiten auftauchen. In 
den westlichen Ländern, vor allem in den USA, 
sind starke Zweifel an der Möglichkeit der er-
strebten Sicherheitspartnerschaft schlechthin 
entstanden. Dieser Meinungstrend wird zu-
sätzlich genährt durch wissenschaftliche Un-
tersuchungen über die sowjetische Sicher-
heitspolitik, die ergeben haben, daß sich die 
Führung der UdSSR in ihrem Verhalten zu 
den Rüstungsfragen nicht von dem Vertrauen 
in das Gelingen der Kriegsverhütung, sondern 
von der Eventualerwartung des Verteidi-
gungsfalles bestimmen läßt und dementspre-
chend ihre Vorkehrungen auf mögliche Krieg-
führung hin ausrichtet. Folglich weigert sich 
der Kreml, das Postulat der wechselseitigen 
Abschreckung bei den Ost-West-Verhandlun-
gen als Verständigungsgrundlage zu akzeptie-
ren, und besteht darauf, seine Sicherheit durch 
die Fähigkeit zu siegreicher Verteidigung im 
Kriegsfälle zu gewährleisten. Dieser Ansatz 
aber hat für die westlichen Staaten die prakti-
sche Konsequenz, daß die UdSSR ihnen ge-
genüber zumindest auf den regionalen Einzel- 

sie als integrierender Teil der militärischen 
Tätigkeit zu Lande (unter Einschluß aller 
Landungsunternehmungen) gelten könnten.
Diese Formulierungen schlossen nach westli-
cher Ansicht die Möglichkeit unterschiedli-
cher Interpretationen noch nicht gänzlich aus. 
Würden danach die militärischen Aktivitäten 
auf den Europa vorgelagerten Inseln, zu denen 
laut portugiesischer Verfassung auch die Azo-
ren gehören, den Maßnahmen gemäß dem 
funktionalen Vorbehalt oder unabhängig von 
ihm unterliegen? Das Bemühen, zu einer end-
gültigen Klärung zu gelangen, kam nach ei-
nem kurzen Augenblick der Hoffnung vor der 
Weihnachtspause nicht mehr zum Ziel. Da-
nach machten die Ost-West-Auseinanderset-
zungen über die in Polen getroffenen Unter-
drückungsmaßnahmen dem Verständigungs-
prozeß zunächst ein Ende. Daher ist ungewiß 
geblieben, ob die sowjetische Führung notfalls 
bereit wäre, eine Ausweitung des Geltungsbe-
reichs auf ganz Europa zu akzeptieren,, ohne 
sie mit sachfremden Gegenforderungen zu 
verknüpfen.

V. Fazit
Schauplätzen (wie z.B. Europa) eine Marge an 
militärischer Überlegenheit zu benötigen 
glaubt. Soweit diese Leitvorstellungen verhal-
tensbestimmend sind, tritt an die Stelle der Si-
cherheitspartnerschaft eine unerbittliche Si-
cherheitsgegnerschaft.

Die Ansichten darüber, wie man die Krise der 
bisherigen Rüstungssteuerungspolitik über-
winden soll, gehen in den westlichen Ländern 
auseinander. Die Auffassung eines Teils der 
Friedensbewegung, daß man einfach einseitig 
abrüsten könne und dann auf ein analoges 
Verhalten der von ihren Sicherheitssorgen be-
freiten UdSSR rechnen dürfe, erscheint im 
Licht aller historischen Erfahrungen wie der 
spezifisch sowjetischen Denkgewohnheiten 
nicht realitätsgerecht. Der von Moskau wie-
derholt propagierte Vorschlag eines kollekti-
ven Sicherheitssystems für Europa hat im We-
sten keine positive Resonanz gefunden, weil 
seine Verwirklichung das Machtverhältnis 
entscheidend zu sowjetischen Gunsten ver-
schieben und die Staaten Westeuropas in den 
Gravitationsbereich sowjetischer Vorherr-
schaft bringen würde. Die westlichen Regie-
rungen einschließlich der Reagan-Administra-
tion halten statt dessen grundsätzlich an we-
sentlichen Elementen der Rüstungssteue-
rungspolitik fest. Sie sind aber unterschiedli-
cher Meinung darüber, ob die derzeitige Lage 
relativer westlicher Schwäche der geeignete 
Augenblick für erfolgversprechende Verhand-



Jungen mit der Sowjetunion ist oder ob nicht 
zunächst der anderen Seite durch ausrei-
chende westliche Nachrüstungen vor Augen 
geführt werden muß, daß ihr Hochrüsten auf 
die Dauer nicht unbeantwortet bleiben wird 
und daher keine Chaney des Überlegenheits-
gewinns bietet. Die Genfer Verhandlungen 
über eine Beschränkung der Mittelstrecken-
rüstungen, die Ende November 1981 begonnen 
haben, sollen Aufschluß darüber geben, wel-
che der beiden Meinungen besser der Realität 
entspricht

Unabhängig davon, wie das Ergebnis ausfällt, 
hat das Atlantische Bündnis Einvernehmen 
über die gleichzeitige Erprobung eines neuen 
Zugangs zur Rüstungssteuerung erzielt Bis-
her stand bei den Ost-West-Verhandlungen 
hierüber der Gesichtspunkt der wechselseiti-
gen gleichgewichtigen Potentialbeschränkung 
im Vordergrund. Der sowjetische Verhand-
lungspartner hatte, wenn der Westen diesen 
Gesichtspunkt für das jeweils zur Beratung an-
stehende Thema konkretisierte, die Berück-
sichtigung zusätzlicher Sicherheitsbedürf-
nisse auf der eigenen Seite gefordert und da-
mit nach westlicher Einschätzung praktisch 
ein für sich einseitig vorteilhaftes Arrange-
ment verlangt. Daran scheiterte dann früher 
oder später die Übereinkunft. Die westlichen 
Regierungen wollen nun diese grundlegende 
Schwierigkeit zunächst einmal ausklammern, 
indem sie für den Anfang eine Beschränkung 
nicht der militärischen Potentiale, sondern der 
Art und des Umfangs ihres Gebrauchs zum 
Verhandlungsgegenstand machen. Die Über-
legung dabei ist, daß sich die sowjetischen 
Führer vermutlich leichter auf Beschränkun-
gen einlassen können, wenn sie die Verfügung 
über militärische Mittel nicht verlieren, son-
dern nur in bestimmten Hinsichten eingren-
zen. Gebrauchsbeschränkungen können dazu 
dienen, Westeuropa militärisch und politisch 
von der drohenden Möglichkeit eines zugleich 
überraschenden und erfolgversprechenden 
sowjetischen Angriffs zu entlasten. Sie können 
allerdings das westeuropäische Sicherheits-
problem nicht endgültig lösen: Würde die 
UdSSR zeitlich ausgedehnte Offensivvorkeh-
rungen treffen und dabei ihr weiterhin vor-
handenes Militärpotential gegen die europäi-
schen NATO-Länder in die erforderlichen 
Ausgangspositionen bringen, ohne daß die 
westliche Allianz wegen des Mangels an 
Streitkräften die so gewonnene Zeit zu ausrei-
chenden Abwehrvorbereitungen nutzen 
könnte, wäre für den Kriegsfall wenig gewon-
nen.

Immerhin müßte die sowjetische Führung bei 
Gebrauchsbeschränkungen eine wichtige Op-

tion — nämlich die Option der Durchführung 
oder der Androhung eines Angriffs aus dem 
Stand heraus — aufgeben. Die bisherigen Ver-
handlungen im Kontext von MBFR sowie des 
Madrider KSZE-Folgetreffens lassen erken-
nen, daß die Leiter der sowjetischen Politik 
dies vermeiden wollen oder zumindest eine 
westliche Gegenkonzession zu erreichen su-
chen. Dem westlichen Stabilisierungskonzept 
haben sie bei MBFR ein Sicherheitsgürtelkon-
zept gegenübergestellt: Mittels der Schaffung 
einer vorgelagerten Rüstungsüberwachungs-
zone in Mitteleuropa soll die militärische 
Wirksamkeit der amerikanischen Vornesta-
tionierungen und der verbündeten NATO-
Streitkräfte auf dem europäischen Kontinent 
so weit wie möglich paralysiert werden — mit 
der Folge, daß die weitere Entwicklung der at-
lantischen Verteidigung sowjetischer Kon-
trolle und sowjetischem Eingriff unterliegen 
würde. Auf diese Weise könnte die sowjeti-
sche Führung den „amerikanischen Brücken-
kopf" Westeuropa militärisch neutralisieren 
und ihren politischen Einfluß auf die westeu-
ropäischen Länder verstärken.
Im KSZE-Rahmen standen derartige Arrange-
ments von vornherein außerhalb jeder Diskus-
sion. Daher verlegte sich die sowjetische Di-
plomatie auf eine andere Forderung. Wenn die 
UdSSR den für das militärische Geschehen auf 
dem europäischen Schauplatz wichtigen Teil 
ihres Territoriums in die Gebrauchsbeschrän-
kungen einbringen solle, dann müßten die 
USA entsprechende Beschränkungen ihrer 
militärischen Handlungsfreiheit nicht nur hin-
sichtlich Europas, sondern auch des Nahen 
und Mittleren Ostens akzeptieren. Das zielt 
darauf auf, die Einsatzmöglichkeiten der — in 
Moskau sehr ernst genommenen — amerika-
nischen Schnellen Verwendungsstreitmacht 
(Rapid Deployment Force) in der wichtigsten 
Ölregion der Welt zu beschneiden, auch wenn 
dies niemals und nirgends ausdrücklich so for-
muliert worden ist. Ob die sowjetische Füh-
rung bereit ist, von diesem Verlangen abzuge-
hen, um den sicherheitspolitischen Dialog mit 
den westlichen Regierungen aufrechtzuerhal-
ten, war bis zu der Störung der KSZE-Ver-
handlungen in Madrid noch nicht endgültig 
abzusehen. Allerdings haben die Positionen 
und die Äußerungen der sowjetischen Unter-
händler in Madrid wie in Genf deutlich ge-
macht, daß der Kreml in dem Maße, wie ihm 
das Anwachsen einer den einseitigen Rü-
stungsverzicht der NATO fordernden Frie-
densbewegung die Hoffnung auf kostenlose 
militärische Vorteile verschafft, Zugeständ-
nisse an den westlichen Ausgewogenheits-
standpunkt nicht mehr für notwendig erach-
tet



Frank Barnaby

Die Zukunft der Rüstungskontrolle

Brüche im Bündnis?

I. Der Stellenwert von Rüstungskontrolle 
in der Reagan-Administration

Gegenwärtig kann man bereits nach kurzem 
Aufenthalt in Washington die tiefe Abneigung 
der Regierung Reagan gegen Rüstungskon-
trolle spüren. Der SALT-II-Vertrag steht 
selbstverständlich nicht mehr zur Diskussion, 
und die jetzige US-Regierung zeigt keine 
große Eile und nur sehr bescheidenen Enthu-
siasmus zur Wiederaufnahme des SALT-Pro-
zesses.
Eugene V. Rostow, der neue Direktor der Ab-
rüstungsbehörde (Arms Control and Disarma-
ment Agency = ACDA) im amerikanischen 
Außenministerium, äußerte sich dahingehend, 
daß neue SALT-Gespräche mit der Sowjet-
union nicht unmittelbar bevorstünden. Das ur-
sprünglich genannte Datum — März 1982 — 
ist nach Meinung vieler Beobachter nur des-
halb während der Senatsanhörung zur Bestäti-
gung Rostows genannt worden, um Kritiker 
der Verschleppungstaktik der neuen Regie-
rung in Fragen der Rüstungskontrolle zu 
beschwichtigen. Sowohl Rostow als auch 
Rowney, der designierte amerikanische Ver-
handlungsführer bei den kommenden SALT-
Verhandlungen, standen dem SALT-II-Ver-
trag derart kritisch gegenüber, daß man sich 
fragen muß, wie energisch sie eigentlich SALT 
voranzutreiben gedenken, falls der Verhand-
lungsprozeß überhaupt wieder in Gang kom-
men sollte. Wenn also sowohl der Direktor der 
ACDA als auch der Chefunterhändler für 
SALT eine derart „laue’ Haltung zum Problem 
der Begrenzung strategischer Waffensysteme 
einnehmen, so erhebt sich die Frage, welche 
Chancen SALT während der Amtszeit der jet-
zigen US-Regierung noch hat.
Tatsächlich scheint es nicht einmal eine offi-
zielle amerikanische Vorstellung von der wei-
teren Vorgehensweise bei SALT zu geben. All-
gemein wird angenommen, es solle in Rich-
tung eines SALT-III-Vertrags weitergehen — 
oder auch eines SALT-II‘/2-Vertrags, wie ein 
witziger Kopf meinte. Niemand jedoch scheint 
sich Gedanken über die mögliche Tagesord-
nung für neue Gespräche zu machen: ob die 
neue Verhandlungsrunde auf die USA und die 
UdSSR beschränkt bleiben oder ob sie z. B.
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Großbritannien und Frankreich einschließen 
sollte usw.
Diese mangelnde Initiative bei SALT ist sehr 
ernst zu nehmen. Es fällt schwer, sich vorzu-
stellen, wie bedeutsame Fortschritte in sonsti-
gen Verhandlungen zur Rüstungskontrolle ge-
macht werden sollten, bevor nicht substan-
tielle Annäherungen bei SALT erzielt worden 
sind. Insbesondere werden wesentliche Ergeb-
nisse in den Verhandlungen über die Begren-
zung von Nuklearwaffen großer Reichweite in 
Europa (Long Range Theatre Nuclear Forces 
= LRTNF) während der ersten Verhandlungs-
phase voraussichtlich von deren Verbindung 
mit SALT abhängen. Bevor sich auf diesem Ge-
biet nichts tut, sind auch Fortschritte in den 
Verhandlungen über ein umfassendes Verbot 
von Nuklearwaffentests oder von chemischen 
Waffen kaum in Sicht. Diese Verhandlungen 
werden in der Zwischenzeit fast zwangsläufig 
auf kleiner Flamme gehalten. Die kurzfristi-
gen Aussichten für Rüstungskontrolle sind 
also düster.
Das nukleare Wettrüsten zwischen den USA 
und der UdSSR wird folglich während der 
nächsten Jahre dramatisch eskalieren. Präsi-
dent Reagan läßt eine für Friedenszeiten bei-
spiellose Aufrüstung beschließen: Für den 
Zeitraum von 1981 bis 1986 wird eine Erhö-
hung des amerikanischen Rüstungshaushalts 
von ca. 160 Mrd. Dollar auf rund 340 Mrd. Dol-
lar durchgepeitscht, was einem Realzuwachs 
von ca. 40 % entspricht. Die Bevölkerung hat 
erst noch den enormen Umfang dieser Ausga-
bensteigerung zu begreifen.
Anthony Lewis von der New York Times hat 
diesen Zuwachs mit dem während des Viet-
nam-Kriegs verglichen: „In den fünf Jahren 
zwischen 1965 und 1970, als Lyndon Johnson 
Männer und Geld nach Vietnam fließen ließ, 
erhöhten sich unsere Rüstungsausgaben um 
etwas über 24 Mrd. Dollar pro Jahr; nach heu-
tigem Geldwert sind das 53 Mrd. Dollar. Für 
die fünf Jahre von 1981 bis 1986 schlägt Ronald 
Reagan eine Steigerung um 181 Mrd. Dollar 
pro Jahr vor. Mit anderen Worten beabsichtigt 
er, mehr als das Dreifache an zusätzlichen Fi-
nanzmitteln für den Verteidigungshaushalt 
bereitzustellen als in der Zuwachsphase wäh-
rend des Vietnam-Krieges."



Wir können fast sicher sein, daß die Sowjet-
union bei der Erhöhung der amerikanischen 
Militärausgaben mitziehen wird. Nachdem die 
Sowjetunion ihrer Meinung nach eine Art mi-
litärischen Gleichgewichts mit den USA er-
reicht hat, wird sie es nicht wieder verlieren 
wollen. In ihrer Perspektive hatte die Kuba-
Krise 1962 für sie nur wegen ihrer militäri-
schen Unterlegenheit zur Demütigung wer-
den können, und die UdSSR wird derartiges 
nicht nochmals zulassen, wie groß die ökono-
mischen Opfer hierfür auch sein mögen.
Die sowjetischen Massenmedien bereiten die 
Bevölkerung bereits auf umfangreiche Steige-
rungen der Rüstungsausgaben vor. In Erinne-
rung der Invasionen aus dem Westen kann das 
sowjetische Volk von der Begrenzung oder gar 
Kürzung des Lebensstandards zugunsten der 
Finanzierung höherer Rüstungsbudjets leich-
ter überzeugt werden, als dies im Westen der 
Fall ist.
In den vor uns liegenden Jahren sind darüber 
hinaus weitreichende qualitative Verbesse-
rungen verschiedener Waffensysteme zu er-
warten. Der technologische Fortschritt bei den 
wahrscheinlich zukünftig stationierten Waf-
fensystemen wird voraussichtlich eine Steue-
rung des nuklearen Wettrüstens geradezu un-
möglich 'machen.
Die Ironie dabei ist, daß die Rüstungsfor-
schung derartige Technologien zu dem Zeit-
punkt verfügbar macht, da das politische Inter-
esse an Rüstungskontrolle minimal ist und 
gleichzeitig riesige Steigerungen der Rü-
stungsausgaben geplant sind.
Die eigentliche Tragödie liegt darin, daß Präsi-
dent Ford den SALT-II-Vertrag nicht mehr ra-
tifizierte, bevor er 1976 aus dem Amt schied — 
sicherlich hätte er den Senat zu einer Zustim-
mung bringen können. Diese verpaßte Gele-
genheit mag sich einmal als die-bedeutsamste 
der vielen verpaßten Chancen für die Rü-
stungskontrolle und Abrüstung erweisen.
Die bisher wichtigste Erklärung der Reagan-
Administration zur Politik der Rüstungssteue-
rung wurde am 14. Juli 1981 vor der Foreign 
Policy Association von US-Außenminister 
Alexander M. Haig abgegeben. Haig war in 
der Tat der erste hohe Regierungsbeamte, der 
Fragen der Rüstungssteuerung in den Mittel-
punkt stellte. Er tat dies in der Absicht, Zwei-
fel von Westeuropäern daran zu zerstreuen, ob 
die US-Regierung wirklich bald mit der UdSSR 
über LRTNF verhandeln wolle. Diese Rede 
war ein entschlossener Versuch, einerseits die 
Liberalen vom Interesse der Regierung an Rü-
stungskontrollverhandlungen zu überzeugen, 
den Konservativen andererseits — also 
Reagans Hauptwählerschaft — die Grenzen 
der Rüstungskontrollpolitik dieser Regierung 
aufzuzeigen.

Haigs Rede wird all jenen Interessengruppen 
sehr gefallen, die die Auffassung vertreten: 
„Zuerst Waffen", die also für eine Verschie-
bung neuer SALT-Verhandlungen plädieren, 
bis die neuen strategischen Nuklearwaffen 
auch tatsächlich stationiert sind. Die Befür-
worter von „Verhandlungen durch Stärke“ sind 
innerhalb der US-Regierung außerordentlich 
mächtig. „Es gibt kaum Aussichten für Verein-
barungen mit der Sowjetunion, die ein derart 
grundlegendes Sicherheitsproblem wie die 
Verwundbarkeit unserer landgestützten Inter-
kontinentalraketen lösen helfen, bevor wir 
nicht klar zeigen, daß wir den Willen und die 
Fähigkeit besitzen, es ohne Rüstungskontrolle 
selbst zu lösen, falls das nötig sein sollte", sagte 
Haig. „Für uns sind durchaus nützliche Ab-
kommen vorstellbar, mit denen sich kein Geld 
einsparen läßt und die nicht zur Vernichtung 
von Waffen führen", fuhr er fort. Weiterhin 
dürfe Rüstungskontrolle weder die Entwick-
lung eines neuen strategischen Bombers be-
hindern noch dürfe sie „versuchen, einfach den 
technologischen Fortschritt einzuschränken." 
Der US-Außenminister brachte dann einige 
grundlegende Fragen zur Sprache, die er vor 
Beginn von Rüstungskontrollverhandlungen 
beantwortet wissen wollte. Die eine war das 
bekannte Schreckgespenst der Verifikation: 
„Das eigentliche Hindernis auf wirklich jedem 
Gebiet der Rüstungskontrolle in den siebziger 
Jahren war die sowjetische Weigerung, die für 
weiterreichende Rüstungsbegrenzungsmaß-
nahmen notwendigen Verifikationsschritte zu 
akzeptieren. Die sowjetischen Zugeständnisse 
in dieser Frage werden wie jeder andere ein-
zelne Faktor das Maß erreichbaren Fort-
schritts bei der Rüstungskontrolle in den acht-
ziger Jahren bestimmen.“
Zweifellos ist die Frage der Verifikation ein 
wichtiger Aspekt bei den Rüstungskontroll-
verhandlungen. Die zurückliegenden Bemü-
hungen der siebziger Jahre in diesem Bereich 
zeigen jedoch deutlich, daß, existiert erst ein-
mal der politische Wille zu einem Rüstungs-
kontrollvertrag, Verifikationsprobleme relativ 
leicht lösbar sind. Das Verifikationsproblem 
ist nur zu oft als Ausrede für mangelnde Fort-
schritte in der Rüstungskontrolle vorgescho-
ben worden.
Haig übertrieb auch die Schwierigkeiten hin-
sichtlich der Vergleichbarkeit sowjetischer 
und amerikanischer Nuklearpotentiale: 
„Quantitative Parität ist zwar wichtig, aber 
Gleichgewicht bedeutet mehr als nur Zahlen-
vergleiche. Man kann nicht immer verschie-
dene Waffensysteme zählen, als seien sie 
gleichwertig. Wesentlich ist die Fähigkeit ei-
ner Seite, entscheidende Vorteile durch mili-
tärische Operationen oder durch deren An-
drohung zu erlangen." Es ist — z. B. von Daniel 
Ellsberg — darauf hingewiesen worden, daß 



außer Ford jeder amerikaniche Präsident seit 
Truman mit dem taktischen Nuklearkrieg ge-
droht hat: in Korea, Indochina, der Formosa-
straße (Quemoy), Laos, Berlin, Kuba und Viet-
nam. Auch Präsident Carter machte seine Ent-
schlossenheit zum Einsatz von Nuklearwaffen 
klar, falls dies notwendig werde; anschließend 
verlegte er Flugzeugträger, mit Nuklearwaf-
fen bestückt, in den Indischen Ozean. In jüng-
ster Vergangenheit machte Präsident Reagan 
mit Nachdruck deutlich, daß eine sowjetische 
Herausforderung der zukünftig im Nahen 
Osten stationierten US-Truppenverbände un-
weigerlich „die Gefahr eines 3. Weltkrieges" 
heraufbeschwören werde. Auch die UdSSR 
hat, z. B. während der Suez-Krise von 1956, den 
Einsatz von Nuklearwaffen angedroht, aber 
sie hat erst seit kurzem die notwendige nuk-
leare Parität erreicht, um solche Drohungen 
auch ungestraft aussprechen zu können. Wir 
bewegen uns deshalb in eine Phase hinein, in 
der beide Seiten öfter einen Nuklearkrieg an-
drohen könnten, um ihre außenpolitischen 
Ziele zu erreichen. Die einer solchen Weltlage 
inhärenten Gefahren für die globale Sicher-
heit sind offensichtlich.
Außenminister Haig gab in seiner Rede ein re-
lativ eindeutiges Plädoyer für die Kontrolle 
der Verbreitung von Nuklearwaffen in Länder 
ab, die sie noch nicht besitzen: „Nukleare Pro-
liferation vergrößert das Risiko eines präemp-
tiven oder zufällig ausgelösten Kriegs, sie ent-
fernt uns von der Erhaltung eines stabilen 
Gleichgewichts konventioneller Streitkräfte, 
und sie bringt Waffen beispielloser Vernich-
tungskraft in krisenanfällige und unterentwik-
kelte Regionen." Er griff auch die Befürworter 
des Exports von Atomreaktoren und nuklea-
ren Brennelementen innerhalb der US-Regie-
rung direkt an, die die Gefahren nuklearer 
Proliferation bei solchen Exporten unberück-
sichtigt ließen, und meinte: „Keine kurzfristi-
gen Vorteile durch Exporteinnahmen oder 
regionales Prestige sind derartige Risiken 
wert“
Haig versuchte den Europäern zu versichern, 
daß „die USA ein ganzes Spektrum spezifi-
scher Rüstungskontrollmaßnahmen und -Ver-
handlungen initiiert haben, die bereits laufen 
oder in Kürze beginnen werden. Der Vorwurf, 
wir seien an Rüstungskontrolle nicht interes-
siert oder hätten unsere Kontakte zu den So-

wjets abgebrochen, stimmt einfach nicht." 
Aber Haig hatte keinen Erfolg mit diesen Be-
teuerungen, seine Rede überzeugt? nicht.
Eine ganze Reihe besonderer Aspekte der ge-
gewärtigen amerikanischen Politik — oder ih-
res Fehlens — beunruhigen die Europäer. Zum 
einen betont die amerikanische Regierung 
eher die Grenzen und Probleme der Rüstungs-
kontrolle und weniger die Überzeugung von 
ihrer Notwendigkeit. Dies wird dann meistens 
als Rationalisierung des tiefen Mißtrauens der 
Reagan-Administration gegenüber den So-
wjets und als Ausdruck der Überzeugung in-
terpretiert (die dabei fast einen religiösen Ein-
schlag bekommt), daß bei Verhandlungen mit 
der UdSSR ohnehin nichts Positives erreicht 
werden könne. Die US-Regierung scheint a 
priori anzunehmen, in einem Rüstungskon-
trollvertrag nur die schlechtesten Ergebnisse 
erzielen zu können und deshalb solche Ver-
träge um jeden Preis verhindern zu müssen.
Darüber hinaus besteht aus amerikanischer 
Sicht die Notwendigkeit, Fortschritte in der 
Rüstungskontrolle vom weltweiten Verhalten 
der Sowjetunion abhängig zu machen: „Eine 
solche Bindung (linkage) ist kein Produkt ame-
rikanischer Politik, sondern eine Tatsache des 
Lebens." Vorzugeben, es gäbe keine derartige 
Bindung, „heißt doch in der Konsequenz, daß 
wir zur Aufrechterhaltung des Rüstungskon-
trollprozesses sowjetische Aggressionen zu 
tolerieren hätten“, erklärte Haig. Impliziert ist, 
daß Fortschritte bei der Rüstungskontrolle als 
Belohnung der USA für das Wohlverhalten 
der UdSSR in internationalen Beziehungen 
betrachtet werden. Wenige Europäer würden 
dieses Vorgehen als angemessene Politik ei-
ner Supermacht im heutigen Nuklearzeitalter 
ansehen.
Die größte Befürchtung der Europäer jedoch 
ist vielleicht der Eindruck, daß nur wenige of-
fizielle Stellen in den USA (ich habe keine ein-
zige ausfindig machen können) glauben, daß 
eine Kontrolle des nuklearen Wettrüstens in 
absehbarer Zukunft möglich sei. Jede voraus-
sehbare Änderung sei vielmehr eine zum 
Schlimmsten hin. Nuklearwaffen, dahin geht 
wohl die übliche Vorstellung, werden auf un-
bestimmte Zeit da Sein, wir werden mit ihnen 
leben müssen, und daran gibt es sehr wenig zu 
ändern.

II. Die Sicherheitslage der europäischen NATO-Staaten
Die Europäer hingegen haben natürlich sehr 
gewichtige Gründe, ein unkontrolliertes nu-
kleares Wettrüsten zu fürchten: Das Wesen 
der laufenden militärtechnologischen Ent- 
wicklungsprogramme und die Merkmale der 

letzt vor der Stationierung stehenden Nukle-

arwaffen führen zunehmend zu der verbreite-
ten Annahme, die USA und UdSSR könnten 
einen Nuklearkrieg planen. Die Publizität um 
die Indiskretionen bezüglich der streng gehei-
men Präsidenten-Direktive 59 während der 
Wahlkampagne Carters alarmierten die Of-



fentlichkeit über amerikanische Schritte hin 
zu einer Strategie nuklearer Kriegführung, 
und weg vom Konzept der nuklearen Ab-
schreckung durch gegenseitig gesicherte Ver-
nichtung (Mutual Assured Destruction = 
MAD). Und es kann kein Zweifel bestehen, 
daß auch die UdSSR einer solchen Strategie 
der nuklearen Kriegführung zustrebt.
Wesentlicher Bestandteil dieser Strategie ist 
die — allerdings irreführende — Vorstellung, 
daß ein „begrenzter Nuklearkrieg" führbar und 
möglicherweise militärisch sogar wünschens-
wert sei. Aus eben diesem Grund wird die 
Möglichkeit einer begrenzten nuklearen Aus-
einandersetzung zur Zeit zunehmend erörtert. 
Aber was ist ein „begrenzter Nuklearkrieg", 
wenn die Supermächte Europa völlig vernich-
ten würden? Es verwundert nicht, daß die Eu-
ropäer befürchten, die USA und UdSSR wür-
den die Führung eines Nuklearkriegs in Eu-
ropa planen, während sie selbst in den Sank-
tuarien ihrer eigenen Länder in Sicherheit 
bleiben. Die wichtigsten neuen, für die Statio-
nierung in Europa bestimmten Nuklearwaf-
fensysteme (die sog. Nuklearwaffen großer 
Reichweite in Europa [LRTNF] oder euro-
strategischen Raketen), die SS-20 auf sowjeti-
scher, die Pershing II und bodengestützten 
Marschflugkörper (Ground Launched Cruise 
Missile = GLCM) auf amerikanischer Seite, 
sind Waffen zur Nuklearkriegführung, weil sie 
derart zielgenau sind, daß sie gegen relativ 
kleine Ziele — Brücken, Panzerlager usw. — 
und kleine gehärtete Ziele wie Führungs- und 
Fernmeldezentren, Nuklearwaffenlager usw. 
eingesetzt werden können.
Auch neue strategische Systeme für die Nu-
klearkriegführung kommen zur Stationierung: 
Eurostrategische Raketen stellen nur einen 
Teil einer ganz neuen Generation nuklearer 
Systeme zur Kriegführung dar.
Die von den USA getroffene Entscheidung zur 
Produktion der sog. Neutronenwaffe trägt zur 
Bestätigung der schlimmsten Befürchtungen 
der Europäer über die wachsende Gefahr ei-
nes Nuklearkriegs in Europa bei. Diese Waffe 
hat keine einleuchtende militärische Funk-
tion. Die üblicherweise zur Rechtfertigung ih-
rer Stationierung vorgeschobene militärische 
Bedeutung soll darin liegen, massive sowjeti-
sche Panzerangriffe über die norddeutsche 
Tiefebene der Bundesrepublik aufzuhalten. 
Dies wäre jedoch viel besser durch den Einsatz 
konventioneller Waffensysteme möglich, wie 
z. B. präzisionsgelenkte Panzerabwehrraketen 
oder das ,Assault-Breaker"-System, bei dem 
eine große Zahl präziser Submunitionsge-
schosse aus dem Gefechtskopf ausgestoßen 
und gegen einzelne Panzerziele zum Einsatz 
kommen. Der schwerwiegendste Einwand ge-
gen die Neutronenwaffe allerdings ist, daß sie 
eindeutig für einen frühen Einsatz bei einem 

Krieg in Europa vorgesehen ist. Sie wird damit 
eine sehr schnelle Eskalation auf eine nu-
kleare Ebene geradezu garantieren. Darüber 
hinaus wird die Entscheidung über ihren Ein-
satz voraussichtlich an relativ niedrige militä-
rische Dienstgrade übertragen.
Eine der Paradoxien des Nuklearzeitalters 
liegt darin, daß die Stationierung sehr zielge-
nauer Nuklearwaffen das Konzept der nuklea-
ren Abschreckung durch ein „Gleichgewicht 
des Schreckens" zerstört: Nukleare Abschrek-
kung beruht auf der Annahme; der Gegner 
werde keinen Angriff ohne Vorwarnung füh-
ren, solange er annehmen müsse, daß der größ-
te Teil seiner Bevölkerung und Industriekapa-
zität vernichtet werden würde. Die großen 
Städte sind daher die Geiseln der Abschrek-
kung. Wenn der Gegner jedoch nicht länger 
das Risiko ihrer Vernichtung fürchtet, dann 
funktioniert das Konzept nuklearer Abschrek, 
kung nicht länger. Mit anderen Worten: Die 
Drohung verliert ihre Glaubwürdigkeit. Ge-
nau dies aber wird mit der Stationierung ziel-
genauer und zuverlässiger Nukleargefechts-
köpfe eintreten.
Abschreckung ist im wesentlichen eine psy-
chologische Größe. Entscheidend dabei ist, 
was der Gegner glaubt. Es ist unmöglich, das 
Konzept der nuklearen Abschreckung mit 
zielgenauen Waffen aufrechtzuerhalten, weil 
der Gegner nun annehmen wird, die Gefechts-
köpfe der anderen Seite seien auf seine Streit-
kräfte und nicht gegen seine Städte gerichtet. 
Eine nukleare Kriegführung, die auf der Ver-
nichtung feindlicher Streitkräfte beruht, wird 
dann die einzig glaubwürdige Politik wer-
den.
Entwicklung und Dislozierung von Waffensy- 
stemen zur Nuklearkriegführung und die Ein-
führung einer Politik der Nuklearkriegfüh-
rung werden den Einfluß jener Gruppen bei 
beiden Weltmächten vergrößern, die einen 
nuklearen Krieg für „führbar und gewinnbar" 
halten (solche Lobbys hat es seit Hiroshima 
immer gegeben). Bisher waren die stationier-
ten Nuklearwaffen so wenig zielgenau, daß sie 
nur als brauchbar für Abschreckungszwecke 
angesehen wurden, und folglich hat sich die 
Ansicht derjenigen noch halten können, die 
die Abschreckung einem Konzept der Nukle-
arkriegführung vorziehen.
Mit zunehmendem Einfluß der Kriegführungs-
fraktion werden immer weitere Nuklearwaf-
fensysteme in taktische Militärplanungen ein-
bezogen werden. Ist dies einmal in einem sig-
nifikanten Maß geschehen, so ist die Eskala-
tion eines konventionellen Kriegs zu einem 
nuklearen Schlagabtausch geradezu unaus-
weichlich. Ich bin der Meinung, daß ein sol-
cher Krieg zu einem globalen Nuklearkrieg 
eskalieren wird, in dem alle oder doch die mei-
sten Waffen der Nukleararsenale zum Einsatz 



kämen. Anderes anzunehmen, heißt zu glau-
ben, eine Seite werde schon kapitulieren, 
selbst wenn noch ein großer Teil ihres Nukle-
arpotentials einsatzbereit bliebe. Die europäi-
sche Geschichte hingegen zeigt, daß Staaten 
unter derartigen Bedingungen nicht kapitulie-
ren.
Die Nuklearpotentiale sind riesig: Die gegen-
wärtigen strategischen Nuklearsysteme der 
USA sind mit ca. 9 800 Gefechtsköpfen be-
stückt, die eine Sprengkraft von insgesamt 3,4 
Mrd. t TNT-Äquivalenten besitzen. Die strate-
gischen Raketen und Bomber der UdSSR tra-
gen ca. 7 000 Gefechtsköpfe mit einer Spreng-
kraft von insgesamt etwa 4,2 Mrd. t TNT-Äqui-
valenten. In den Arsenalen taktischer Nukle-
arwaffen lagern rund 15 000 sowjetische und 
ca. 20 000 amerikanische Gefechtsköpfe, die 
zusammen nochmals rund 4,5 Mrd. t TNT-
Äquivalente ausmachen. Alles zusammen sind 
das ca. 12 Mrd. t TNT-Äquivalente, was der 
Vernichtungskraft von etwa 1 000 000 Hiroshi-
ma-Bomben entspricht oder ca. 3 t TNT für je-
den Mann, jede Frau und jedes Kind auf der 
Erde.
Falls die Pläne für strategische und taktische 
Nuklearwaffen in den achtziger Jahren ver-
wirklicht werden, stationieren allein die USA 
17 000 neue Gefechtsköpfe — ein Nettozu-
wachs von 15 000. Eine ähnliche Vergrößerung 
sowjetischer Arsenale ist zu erwarten. Die 
meisten dieser Gefechtsköpfe werden sehr 
treffsichere, auf gehärtete militärische Ziele 
gerichtete Waffen sein. Warum also, werden 
sich viele Europäer zu Recht fragen, bringen 
die Weltmächte viele tausend neuer Nuklear-
waffen zur Kriegführung in Stellung, wenn sie 
nicht die Führung eines Nuklearkriegs pla-
nen?
Unter den neuen zur Stationierung vorgesehe-
nen Nuklearsystemen der NATO befinden 
sich die Pershing II-Raketen und die bodenge-
stützten Marschflugkörper, während die 
UdSSR die SS-20 bereits stationiert. 108 Per-
shing II-Raketen werden die seit 1962 statio-
nierten Pershing I ersetzen. Die Pershing II 
wird mit einem außerordentlich leistungsfähi-
gen Steuerungssystem ausgestattet sein: In 
der Endflugphase sucht ein Videoradargerät 
bei Annäherung ans Ziel das Zielgebiet ab und 
vergleicht dessen Bild mit einem Suchbild, das 
bereits vor dem Raketenstart in den Computer 
des Gefechtskopfes programmiert worden ist. 
Dieser Computer bedient dann die aerodyna-
mischen Flügel der Rakete und steuert den 
Gefechtskopf mit einer für ballistische Rake-
ten mit ca. 1 700 km Reichweite bisher uner-
reichten Genauigkeit ins Ziel, einer Genauig-
keit jedenfalls, die fast alle gehärteten militäri-
schen Ziele bedroht. Es handelt sich hierbei 
um die erste in Europa stationierte Rakete der 
NATO, die beachtlich tief in die UdSSR einzu-

dringen vermag; sie kann z. B. Moskau vom 
Boden der Bundesrepublik Deutschland aus 
erreichen.
Als Folge davon wird die Dislozierung der 
Pershing II die Gefahr eines versehentlich 
ausgelösten Nuklearkriegs wesentlich vergrö-
ßern. Die Flugzeit der Rakete vom Start in der 
Bundesrepublik bis zum Erreichen ihrer Ziele 
in der Sowjetunion wird etwa 10 Minuten be-
tragen. Erst kürzlich aber haben Zwischenfälle 
in den USA gezeigt, daß Frühwarnsysteme ge-
gen Nuklearangriffe länger als 10 Minuten 
brauchen können, um zwischen Fehlsignalen 
und durch wirklich anfliegende gegnerische 
Raketen ausgelöste Signale zu unterscheiden. 
Sowjetische Frühwarnsysteme sind noch weit 
weniger fortgeschritten als amerikanische. 
Wenn also die Pershing II erst einmal statio-
niert sein werden, könnten in einer Krisenlage 
solche Fehlsignale nervös gewordene politi-
sche und militärische Führungen annehmen 
lassen, sie würden tatsächlich angegriffen, um 
daraufhin versehentlich ihre eigenen Nu-
klearwaffen einzusetzen.
Die in Europa zu stationierenden 464 boden-
gestützten Marschflugkörper werden ebenso 
zielgenau wie die Pershing II sein. Obwohl sie 
im Unterschallbereich fliegen, sind sie relativ 
unverwundbar, da sie niedrig fliegen und von 
Abwehrradars nur sehr schwer zu orten 
sind.
Die SS-20, eine erstmals 1977 stationierte 
zweistufige, mobile Rakete, kann drei MIRV-
Gefechtsköpfe (Multiple Independently Tar-
getable Re-Entry Vehicle = MIRV) tragen, 
also mehrfach unabhängig zielprogrammier-
bare Gefechtsköpfe. Mit diesen Gefechtsköp-
fen liegt ihre Reichweite angeblich bei 
5 000 km; ca. 300 SS-20 waren bis Anfang 1982 
stationiert, wovon 60 % auf Ziele in Westeuro-
pa, der Rest auf China gerichtet sind. Die SS-20 
ist bei weitem nicht so zielgenau, wie es die 
neuen sogenannten eurostrategischen Rake-
ten der USA sein werden; wir können jedoch 
eine stete Verbesserung ihrer Zielgenauigkeit 
erwarten.
Die Stationierung der neuen eurostrategi-
schen Raketen wird also, wie wir gesehen ha-
ben, die Gefahr eines Nuklearkriegs in Europa 
und dessen völlige Vernichtung wesentlich 
vergrößern, mit anderen Worten: sie wird die 
europäische Sicherheit erheblich verringern.
Die Reagan-Administration will diese Waffen 
hauptsächlich aus drei Gründen stationieren:
Erstens, um „durch Stärke verhandeln" zu kön-
nen. Sie jetzt nicht zu stationieren, nachdem 
die NATO ihre Stationierung beschlossen hat, 
würde — so heißt es — als Zeichen der Schwä-
che angesehen, woraus die Sowjetunion Vor-
teile ziehen werde. Dieses Argument führt uns 



natürlich in einen Teufelskreis, in dem beide 
Seite um „Stärke" konkurrieren.
Zweitens wird verkündet, das militärische 
Gleichgewicht in Europa — auch das der Nuk-
learwaffen mittlerer Reichtweite — habe sich 
zuungunsten der NATO entwickelt und müsse 
durch die Stationierung der Pershing II und 
Marschflugkörper in Europa wiederherge-
stellt werden. Tatsächlich aber gibt es hierfür 
keinerlei überzeugende Beweise. Die Zahlen 
für die Streitkräfte in Europa können für die 
Stützung fast jeder Behauptung herhalten. Es 
stimmt selbstverständlich, daß die militärische 
Stärke des Warschauer Pakts in den letzten 
Jahren zugenommen hat, aber wahrscheinlich 
ist dies nur geschehen, um den Westen einho-
len zu können. Erst die Zeit wird erweisen, ob 
militärische Überlegenheit das Ziel der sowje-
tischen Aufrüstung war oder nicht. Bis dahin 
jedoch sollten wir keine unbeweisbaren Mut-
maßungen anstellen. Erklärungen über die re-
lative militärische Schwäche der NATO die-
nen oft zur Rechtfertigung von Forderungen 
nach höheren Rüstungsaufgaben in westeuro-
päischen Ländern. Tatsache ist, daß die 
NATO-Staaten mehr Geld für Rüstung ausge-
geben haben als die Staaten des Warschauer 
Pakts — nämlich 50 % mehr. Das Problem je-
doch ist, daß die NATO ihre Gelder ineffizient 
ausgibt, ohne Koordination bei der Beschaf-
fung von Waffensystemen oder der Standardi-
sierung militärischen Geräts. Wenn dieses 
Manko behoben werden könnte, dann wären 
sowohl eine beachtliche Stärkung der konven-
tionellen Streitkräfte als auch ein Abbau der 
gegenwärtigen Abhängigkeit von Nuklear-
waffen möglich, ohne dabei die Verteidigungs-
haushalte zu erhöhen. Die wiederholte Unter-
treibung der relativen Stärke der NATO ist 
einfach politisch unklug, da so die westeuro-
päische Bevölkerung glauben könnte, sie wäre 
leicht durch den Warschauer Pakt zu besie-
gen, und das wird zweifellos die Moral der 
NATO unterminieren.
Der dritte von Washingtoner Regierungsbe-
amten genannte Grund für die Stationierung 

eurostrategischer Raketen in NATO-Staaten 
liegt in der Koppelung eines taktischen Nu-
klearkriegs in Europa an einen strategischen 
Schlagabtausch. Die Argumentation geht da-
hin, daß die Sowjetunion eher zum Einsatz tak-
tischer Nuklearwaffen bereit sein werde, 
wenn sie in Zweifel ziehen könne, ob die USA 
dann überhaupt ihre strategische Nuklear-
streitmacht einsetzen würden. Die Lücke zwi-
schen den gegenwärtigen Nuklearstreitkräf-
ten der NATO in Europa und der strategi-
schen Nuklearstreitmacht der USA werde, so 
heißt es, durch die Stationierung der neuen 
Mittelstreckenraketen geschlossen. Die ganze 
Stufenleiter der Eskalation wäre dann wieder 
lückenlos gesichert, und dies, sagt man, werde 
die Abschreckung auf allen Stufen eines Nu-
klearkriegs vergrößern und die Kontrolle ei-
nes Nuklearkriegs — sollte die Abschreckung 
versagen — erleichtern.
Dieses gewundene Argument ist das schwäch-
ste der drei. Tatsache ist, daß Nuklearwaffen 
wahrscheinlich zu einem Zeitpunkt zum Ein-
satz kommen, bevor sie vom Gegner zerstört 
oder sonstwie außer Gefecht gesetzt werden 
können. Die Stationierung von Pershing II-Ra-
keten in der Bundesrepublik Deutschland, 
nahe an der Grenze zur DDR, wird folglich den 
Einsatz dieser Nuklearwaffen bereits in einem 
sehr frühen Stadium eines Kriegs äußerst 
wahrscheinlich machen. Da die UdSSR aber 
nicht zwischen einem vom Boden der Bundes-
republik abgefeuerten amerikanischen Nukle-
argefechtskopf unter alleinigem US-Kom-
mando einerseits und dem Gefechtskopf einer 
von den USA aus startenden Interkontinental-
rakete andererseits unterscheiden wird, wird 
der frühzeitige Einsatz der Pershing II sofort 
zu einer Eskalation der Auseinandersetzung 
und damit zu einem strategischen Nuklear-
krieg führen. Ich jedenfalls meine, daß es ein 
Trugschluß ist zu glauben, ein Nuklearkrieg 
könne jemals begrenzt werden. Der Einsatz ir-
gendeiner Nuklearwaffe wird vielmehr wahr-
scheinlich zu einem globalen Nuklearkrieg 
führen.

III. Die Verhandlungen über eurostrategische Waffensysteme
Generalsekretär Breschnew hat ein Morato-
rium bei der Stationierung der neuen Rake-
tensysteme in Europa vorgeschlagen. So er-
klärte Breschnew beim 26. Parteitag der 
KPdSU am 23. Februar 1981: „Wir schlagen 
eine Vereinbarung über ein Moratorium bei 
der Stationierung der neuen Mittelstreckenra-
keten der NATO-Staaten und der Sowjetunion 
in Europa vor, d. h. wir schlagen ein Einfrieren 
des bestehenden quantitativen und qualitati-
ven Standes dieser Systeme vor, natürlich un-
ter Einschluß der amerikanischen vorgescho-
benen nuklearen Waffensysteme in dieser Re-

gion. Das Moratorium könnte sofort in dem 
Moment beginnen, wo Verhandlungen auf der 
Basis des gegenwärtigen Standes beginnen 
und könnte bis zum Abschluß eines dauerhaf-
ten Vertrags über die Begrenzung, besser 
noch, über die Reduzierung dieser Waffensy-
steme in Europa in Kraft bleiben. Wir machen 
diesen Vorschlag in der Erwartung, daß beide 
Seiten sämtliche Vorbereitungen für die Sta-
tionierung der jeweiligen neuen Waffen ab-
brechen, einschließlich der amerikanischen 
Pershing II-Raketen und der bodengestützten 
Marschflugkörper."



Dieser Vorschlag wurde im Westen ganz ein-
fach ignoriert. US-Außenminister Haig wer-
tete ihn als Teil einer „Propagandakampagne" 
ab, „deren Absicht die Einschüchterung unse-
rer Verbündeten und die Vereitelung des 
NATO-Modernisierungsprogramms ist.“ Diese 
kurzschlüssige Zurückweisung erklärt sich 
wohl aus der amerikanischen Auffassung, je-
der Vorschlag der Sowjets schlage doch nur in 
irgendeiner Weise zuungunsten des Westens 
aus. Selbstverständlich hätte die Sowjetunion, 
worauf Haig hinwies, einen zeitweiligen Vor-
teil durch ihre bereits stationierten SS-2O. De-
ren Zahl jedoch wächst in der Zwischenzeit 
ununterbrochen: Ca. 180 waren zum Zeitpunkt 
von Breschnews Vorschlag stationiert, heute 
sind es bereits rund 300. Falls nichts zu einer 
Beendigung bzw. Abwendung der Stationie-
rung der eurostrategischen Raketen bis zum 
gegebenen Zeitpunkt getan wird (Ende 1983), 
beginnen die USA mit der Stationierung der 
Pershing II und Marschflugkörper in Europa, 
während die UdSSR dann eventuell weitere 
150 SS-20 und damit eine Gesamtstreitmacht 
von rund 450 SS-20 mit ca. 1500 Gefechtsköp-
fen stationiert haben wird.
Läge es nicht im Interesse der NATO, einer 
Einfrierung der SS-20 zuzustimmen, um dann 
mit aller Bereitschaft über eine Verringerung 
ihrer Zahl zugunsten einer Nichtstationierung 
der Pershing II und Marschflugkörper zu ver-
handeln, es sei denn, die Verhandlungen 
scheiterten? Was also würde die NATO verlie-
ren, wenn sie so handeln würde?
Mancher wird die Meinung vertreten, daß die 
NATO Schwäche und Mangel an Entschlos-
senheit zeigen würde, wenn sie nach ihrem 
Stationierungsbeschluß und nach so vielen 
Diskussionen darüber den Vorschlag Bresch-
news für ein Moratorium annähme. Es könnte 
so aussehen, als gäbe der Westen — z. T. durch 
sowjetische Propaganda geschaffenem — poli-
tischen Druck nach. Dieser Einwand aber 
würde an Glaubwürdigkeit verlieren, falls der 
Westen das Moratorium unter der Bedingung 
einer angemessenen Frist für erfolgreiche 
Verhandlungen zum Abbau der eurostrategi-
schen Raketen in Europa akzeptieren würde. 
Wenn diese mit aller Bereitschaft geführten 
Verhandlungen scheitern sollten, dann, so 
scheint mir, hätte der Westen seinerseits eine 
Möglichkeit zur Propaganda.

Am 18. November 1981 schlug Präsident Rea-
gan vor, daß im Gegenzug zur Annullierung 
des NATO-Plans zur Stationierung bodenge-
stützter Marschflugkörper und Pershing II alle 
sowjetischen SS 4, SS-5 und SS-20 abgebaut 
werden sollten. Ziel dieses Vorstoßes war es, 
westeuropäische Befürchtungen über Nukle-
prwaffen zu verringern und den Einfluß der 
Eriedensbewegung zu schwächen. Jedoch 
wurde dieses Ziel nicht erreicht. Am 21. No-

vember demonstrierten erneut 400000 Men-
schen in Amsterdam gegen einen Kernwaffen-
krieg und nukleare Waffen.
Generalsekretär Breschnew wies inzwischen 
die ,Null-Lösung' Reagans zurück. Sowohl das 
Angebot Reagans als auch die Ablehnung 
Breschnews waren jedoch primär taktische 
Schritte im gegenwärtigen sowjetisch-ameri-
kanischen Propagandakrieg. Breschnew 
möchte prinzipiell die vorgeschobenen Waf-
fensysteme der NATO in Verhandlungen ein-
bezogen wissen. Es ist allerdings nur sehr 
schwer vorstellbar, wie dies in Abgrenzung 
von SALT-Verhandlungen und ohne Einbezie-
hung der Briten und Franzosen möglich sein 
sollte. Die USA scheinen vor einer Stationie-
rung neuer strategischer Waffensysteme nicht 
zu Verhandlungen über eben diese Systeme 
bereit zu sein, und dann kann es zu spät 
sein.
In diesem Zusammenhang schlug Breschnew 
in seiner Rede vom Februar 1981 auch Ver-
handlungen über strategische Systeme vor: 
„Einmal bereits haben wir einen Entwick-
lungsstop des Trident-Raketensystems der 
USA und eines entsprechenden Entwicklungs-
programms in unserem Land vorgeschlagen. 
Der Vorschlag wurde nicht akzeptiert Als 
Folge davon haben die USA das neue, mit Tri-
dent I-Raketen bewaffnete U-Boot der Ohio-
Klasse gebaut, während wir das entspre-
chende Schiff der Typhoon-Klasse bauten. Wir 
sind zu Vereinbarungen über die Begrenzung 
der Stationierung der neuen U-Boot-Klassen 
bereit: der Ohio-Klasse durch die Vereinigten 
Staaten und des entsprechenden Systems 
durch die UdSSR. Wir könnten uns auch über 
das Verbot einer Modernisierung existieren-
der U-Boot-gestützter ballistischer Raketen 
und von deren Neuentwicklung verständigen." 
Auch dieses Angebot wurde übergangen, ob-
wohl es für die USA von Vorteil gewesen 
wäre, da sie einen klaren Vorsprung in der 
strategischen Atom-U-Boot-Flotte besitzen.
US-Außenminister Haig kündigte während 
seiner Rede vom Juli 1981 ein Treffen mit dem 
sowjetischen Außenminister Andrei Gromyko 
bei den Vereinten Nationen im September 
letzten Jahres an, um „eine Einigung über den 
Beginn amerikanisch-sowjetischer Verhand-
lungen" über eurostrategische Raketen zu er-
reichen. „Wir möchten, daß sich die amerikani-
schen und sowjetischen Unterhändler zwi-
schen Mitte November und Mitte Dezember 
dieses Jahres zum Beginn offizieller Verhand-
lungen treffen", sagte Haig. Nun werden Ge-
spräche seit rund einem halben Jahr geführt. 
Aber in Washington läßt sich kaum eine offi-
zielle Stelle finden, die von diesen Verhand-
lungen irgendeinen Einfluß auf die Stationie-
rung der neuen Nuklearstreitkräfte in Europa 
erwartet.



Hans Günter Brauch

Vertrauensbildende Maßnahmen
Element einer neuen Rüstungskontroll- 
und Abrüstungsstrategie für Europa

I. Vertrauensbildende Maßnahmen (VBM) — 
ein Ausweg aus dem Wettrüsten?

Die Geschichte der letzten drei Jahrzehnte ist 
eine Geschichte des ununterbrochenen Wett-
rüstens. Folgt man den Angaben des SIPRI-
Jahrbuches 1980 über die Weltmilitärausga-
ben, dann stellt man ein kontinuierliches An-
steigen von 133,7 Mrd. US-Dollar im Jahre 
1950 über 236,2 Mrd. US-Dollar im Jahre 1960, 
und 380,5 Mrd. US-Dollar im Jahre 1970 auf 
446,2 Mrd. US-Dollar (in konstanten Preisen 
für 1978) im Jahre 1979 fest'). Das von den Ver-
einten Nationen für die siebziger Jahre pro-
klamierte Jahrzehnt der Abrüstung endete in 
einem völligen Fehlschlag. Im Jahre 1980 ha-
ben die Weltrüstungsausgaben erstmals 
500 Mrd. US-Dollar überstiegen. Nach offiziel-
len amerikanischen Schätzungen stiegen die 
sowjetischen Militärausgaben in den siebziger 
Jahren um jährlich real drei bis fünf Prozent 
an. Im Rahmen des NATO-Langzeitpro-
gramms beschloß die NATO 1978 während der 
1. UNO-Generalversammlung für Abrüstung, 
in den kommenden Jahren die Verteidigungs-
anstrengungen um jährlich drei Prozent real 
zu steigern. Der neue amerikanische Präsident 
Ronald Reagan versprach für die Haushalts-
jahre 1981 bis 1985 einen jährlichen realen An-
stieg der Militärausgaben von über fünf Pro-
zent. Nach 35 Jahre währenden Abrüstungs-
gesprächen, nach über zwanzigjährigen Bemü-
hungen um Rüstungskontrolle und nach einer 
zehnjährigen Periode der Entspannung ist die 
Bilanz ernüchternd: Die Weltmilitärausgaben 
blieben davon nahezu unberührt. Werden die 
achtziger Jahre zu einem Jahrzehnt eines in-
tensivierten qualitativen Rüstungswettlaufs?
Nach einem Jahrzehnt der allmählichen Ver-
minderung der Spannungen in Europa sowie 
einer stetigen Zunahme der Zusammenarbeit 
in den wirtschaftlichen, den wissenschaftli-
chen und kulturellen Beziehungen ist die Zu-
kunft der Entspannungspolitik nicht erst seit 
der völkerrechtswidrigen sowjetischen Inter-
vention in Afghanistan und nach der Verhän-

1) SIPRI, World Armaments and Disarmament, 
SIPRI Yearbook 1980, Stockholm-London-New 
York 1980, S. 19. 

gung des Ausnahmezustandes in Polen gefähr-
det. Neue Waffentechnologien steigern die 
Kosten und die Verteidigungslasten, ohne da-
durch notwendigerweise die nationale Sicher-
heit zu verbessern. Darüber hinaus können ei-
nige moderne Waffensysteme die Abschrek-
kung in den kommenden Jahren destabilisie-
ren, mögliche Verwundbarkeiten erhöhen und 
die Negativannahmen bezüglich der Absich-
ten des anderen Bündnissystems (Worst-case-
Annahmen) verstärken. Gleichzeitig hat der 
Wettbewerb zwischen Ost und West um Ein-
fluß und die Kontrolle lebenswichtiger Roh-
stoffe in den Entwicklungsländern zugenom-
men. Krisen und Konflikte in der Dritten Welt 
haben die Ost-West-Beziehungen erschüttert 
und die Erfolgsaussichten der Entspannungs-
politik in Europa und der Rüstungskontroll-
und Abrüstungsbemühungen beeinträchtigt.
„Die Rüstungskontrolle war im wesentlichen 
ein Fehlschlag. Drei Jahrzehnte der amerika-
nisch-sowjetischen Verhandlungen zur Be-
grenzung der Rüstungswettbewerbs haben 
wenig mehr erreicht, als den Rüstungswettlauf 
zu kodifizieren", stellte Leslie Gelb, der von 
1977 bis 1979 die Abteilung für politisch-mili-
tärische Fragen im amerikanischen Außenmi-
nisterium leitete, im Herbst 1979 fest. „In die-
sem Stadium mag es vernünftig sein, Rü-
stungskontrollverhandlungen im wesentli-
chen als vertrauens- und stabilitätsbildende 
Übungen zu verstehen."2)

2) Leslie Gelb, The Future of Arms Control: A Glass 
Half Full, in: Foreign Policy, No. 36, Herbst 1979. 
S.21.
3) Bundeskanzler Schmidt vor den Vereinten Natio-
nen am 26. 5. 1978, in: Auswärtiges Amt (Hrsg.), Ab-
rüstung und Rüstungskontrolle — Dokumente zur 
Haltung der Bundesrepublik Deutschland, 4. er-
gänzte Auflage. Januar 1980, S. 136—148 (S. 144). im 
folgenden zitiert: AA-Dokumentation.

Bundeskanzler Helmut Schmidt hielt in seiner 
Rede vor der UNO-Generalversammlung über 
Abrüstung im Mai 1978 „angesichts der 
Schwierigkeiten, zu schnellen Fortschritten 
der internationalen, vereinbarten Rüstungs-
begrenzung zu gelangen, eine Offensive der 
Vertrauensbildung für notwendig."3)



Die durch die Entspannungspolitik geschaffe-
nen Ansätze zu einem wechselseitigen Ver-
trauen wurden durch die ungebremste Rü-
stungsdynamik und zunehmend auch durch 
Begleiterscheinungen der Rüstungskontroll-
verhandlungen „verbraucht". Ohne das Entste-
hen neuer und gemeinsamer Steuerungsinter-
essen der beiden Weltmächte USA und So-
wjetunion, ohne ein Minimum an wechselsei-
tigem Vertrauen und ohne eine breite innen-
politische Unterstützung für eine Politik der 
Entspannung und Abrüstung dürften die Er-
folgsaussichten einer Politik der kontrollier-
ten Rüstungssteuerung bescheiden bleiben.

Stellen vertrauensbildende Maßnahmen — als 
Ersatz, als Vorbedingung, als Ergänzung der 
traditionellen Rüstungskontrollpolitik oder 
als ein Element einer neuen Rüstungskontroll-
und Abrüstungsstrategie — einen Ausweg aus 
dem Wettrüsten dar? Sind die Hoffnungen, die 
zunehmend Politiker und Rüstungskontroll-
experten4) auf die vertrauensbildenden Maß-
nahmen setzen, gerechtfertigt? Oder werden 
erneut überhöhte Erwartungen mit einem 
noch bescheideneren Konzept als dem der Rü-
stungskontrolle geweckt? Was sind vertrau-
ensbildende Maßnahmen? Wo werden diese 
Maßnahmen bereits praktiziert und in wel-

') Vgl. Erhard Forndran, Technologie und Stabilität 
— Das Beispiel der Grauzonenwaffen, in: Deutsche 
Gesellschaft für Friedens- und Konfliktforschung 
(Hrsg.), DGFK-Jahrbuch 1979/80 — Zur Entspan-
nungspolitik in Europa, Baden-Baden 1980, S. 479 bis 
500; Stephan Tiedtke, Rüstungskontrolle aus sowje-
tischer Sicht. Di Rahmenbedingungen der sowjeti-
schen MBFR-Politik, Frankfurt 1980; Alton Frye, 
Confidence-Building Measures in SALT: A PAR 
Perspective, in: Jonathan Alford (Hrsg.), The Future 
of Arms Control: Part III, Confidence-Building 
Measures, in: Adelphi Papers 149, London 1979, S. 14 
bis 22; Jonathan Alford, Vertrauensbildende Maß-
nahmen und Sicherheit in Europa. Perspektiven für 
das Madrider KSZE-Folgetreffen, in: Europa-Archiv, 
Heft 19/1980, S. 589—598; Abbott A Brayton, Confi-
dence-Building Measures in European security, in: 
The World Today, Oktober 1980, S. 382—391; Helga 
Schirrmeister, Zur Bedeutung vertrauensbildender 
Maßnahmen für die Festigung der Sicherheit und 
des Vertrauens in Europa, in: Deutsche Außenpoli-
tik, Nr. 7/1980, S. 14—26; Kalevi Ruhala, Confidence 
Building Measures — Options for the Future, IFSH-
rorschungsberichte, Heft 18, August 1980; Hans 
Günter Brauch, Confidence Building Measures and 
Disarmament Strategy, in: Current Research on 
Peace and Violence, 1979, Nr. 3—4, S. 114—145; 
ders„ The Conference on Security and Cooperation 
in Europe: Two Perspectives on the Meeting in 
Madrid — CBMs and the CSCE, in: Arms Control 
noday, Band 10, Heft 10, November 1980, S. 1—4; 
ders. Confidence Building and Disarmament, Sup-
Porting Measures, in: William Epstein und Bernard 
GEeld (Hrsg.), New Directions in Disarmament, 
New York 1981, S. 145—160.

eben internationalen Foren wird über sie ver-
handelt? ■
Der Begriff der vertrauensbildenden Maßnah-
men tauchte erstmals in einer Resolution der 
Vollversammlung der Vereinten Nationen 
vom 16. Dezember 1955 in Zusammenhang mit 
dem Vorschlag Präsident Eisenhowers für
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eine weichselseitige Luftinspektion (Open 
Sky) auf. Zwanzig Jahre später wurde das Kon-
zept der VBM in die Schlußakte der Konferenz 
über Sicherheit und Zusammenarbeit in Eu-
ropa (KSZE) mit dem „Dokument über vertrau-
ensbildende Maßnahmen und bestimrte 
Aspekte der Sicherheit und Abrüstung" aufge-



nommen5). Dieses Dokument nennt folgende 
Maßnahmen mit einem höheren Verpflich-
tungsgrad: vorherige Ankündigung von größe-
ren militärischen Manövern und Austausch 
von Manöverbeobachtern sowie mit einem ge-
ringeren Verpflichtungsgrad: vorherige An-
kündigung anderer militärischer Manöver 
(mit weniger als 25 000 Mann), vorherige An-
kündigung größerer militärischer Bewegun-
gen sowie andere vertrauensbildende Maß-
nahmen.

5 Schlußakte der Konferenz über Sicherheit und
Zusammenarbeit in Europa vom 1. August 1975, in:
Hermann Volle und Wolfgang Wagner (Hrsg.), 
KSZE — Konferenz über Sicherheit und Zusam-
menarbeit in Europa in Beiträgen und Dokumenten 
aus dem Europa-Archiv, Bonn 1976, S. 237—284; 
KSZE-Dokument über vertrauensbildende Maßnah-
men und bestimmte Aspekte der Sicherheit und Ab-
rüstung in Europa vom 1.8. 1975, in: AA-Dokumen-
tation, S. 84—88.

Vertauensbildende Maßnahmen wurden zu-
vor bereits — bei Beginn der Wiener Truppen-
abbaugespräche (MBFR) im Jahre 1973 — von 
den NATO-Staaten als begleitende bzw. als 
stabilisierende Elemente neben Abrüstungs-
plänen vorgeschlagen. Im Schlußdokument 
der UNO-Sondergeneralversammlung über 
Abrüstung vom 30. Juni 1978 werden ver-
trauensbildende Maßnahmen, „confidence 
building measures" bzw. „mesure de confiance" 
mit folgender Zielsetzung aufgeführt: „Um den 
Abrüstungsprozeß zu erleichtern, müssen 
Maßnahmen zur Stärkung des Weltfriedens 
und der internationalen Sicherheit und zur 
Schaffung von Vertrauen zwischen den Staa-
ten getroffen und ein entsprechender Kurs 
verfolgt werden. Eine Verpflichtung auf ver-
trauensbildende Maßnahmen könnte wesent-
lich dazu beitragen, weitere Fortschritte auf 
dem Gebiet der Abrüstung vorzubereiten. 
Dazu sollten Maßnahmen wie die folgenden 
sowie andere noch zu vereinbarende Maßnah-
men getroffen werden:

a) Verhütung von Angriffen, die auf Grund ei-
nes Unfalls, einer Fehleinschätzung oder eines 
Ausfalls der Nachrichtenverbindungen unter-
nommen werden, durch Maßnahmen zur Ver-
besserung der Nachrichtenverbindungen zwi-
schen Regierungen, vor allem in Spannungs-
gebieten, durch Einrichtung .heißer Drähte' 
oder anderer Methoden zur Verringerung der 
Konfliktgefahr:

b) die Staaten sollten die möglichen Auswir-
kungen ihrer militärischen Forschung und 
Entwicklung auf bestehende Übereinkünfte 
sowie auf weitere Bemühungen auf dem Ge-
biet der Abrüstung prüfen;

c) der Generalsekretär hat der Generalver-
sammlung in regelmäßigen Abständen Bericht 
zu erstatten über die wirtschaftlichen und so-
zialen Folgen des Wettrüstens und seine äu-
ßerst schädliche Wirkung auf den Weltfrieden 
und die internationale Sicherheit." )6

Während des zweiten KSZE-Folgetreffens in 
Madrid wurden im Dezember 1980 zahlreiche 
Vorschläge für eine Weiterentwicklung der 
vertrauensbildenden Maßnahmen und für 
eine Europäische Abrüstungskonferenz als 
dem prozeduralen Rahmen für deren Behand-
lung eingebracht Wegen der tiefgreifenden 
Interessenunterschiede zwischen Ost und 
West konnten sich die 35 KSZE-Mitgliedstaa-
ten bisher weder in der Implementierungsde-
batte (11. Dezember 1980 bis 19. Dezember 
1980) noch in den vier folgenden Konferenz-
phasen auf eine Abschlußerklärung mit einem 
Mandat für die Einberufung einer europäi-
schen Abrüstungskonferenz einigen.
Helmut Schmidt umschrieb 1978 einige 
Grundannahmen des VBM-Konzepts in seiner 
Rede vor der UNO-Sondergeneralversamm-
lung im Rahmen einer Strategie der Krisenbe-
herrschung und Kriegsverhütung: Je größer 
die Berechenbarkeit des politischen und mili-
tärischen Verhaltens der Beteiligten ist, um so 
geringer wird die Gefahr akuter Krisen. Erste 
Voraussetzung für Berechenbarkeit ist d
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ie Of-
fenheit und Durchsichtigkeit... Das für Si-
cherheit und Frieden notwendige Grundele-
ment der Vorhersehbarkeit muß allerdings 
sehr viel weiter reichen als nur bis zur Trans-
parenz der militärischen Fähigkeiten. Es sollte 
vor allem für die Grundrichtung und für die 
Ziele der politischen Strategien des Staates 
gelten. Je besser die anderen Beteiligten die 
zukünftige Entwicklung vorausberechnen 
können, um so geringer die Gefahr der Überra-
schung, um so größer die Sicherheit. Wer un-
berechenbar handelt, der kann dadurch Gefah-
ren auslösen.“
In dem Bericht der Bundesregierung an die 
Vereinten Nationen über VBM vom 16. Juni 
1979 wurde das Konzept folgendermaßen kon-
kretisiert: „Das Konzept der VBM verfolgt das 
Ziel, eine schrittweise Verminderung von 
Mißtrauen und Furcht zu erreichen, um zur 
Entwicklung von Vertrauen und besserem 
Verständnis zwischen den Nationen beizutra-
gen. Das Konzept geht von der Erkenntnis aus, 
daß Staaten der Versicherung bedürfen, daß

6) Schlußdokument der 10. Sondertagung der Gene-
ralversammlung der Vereinten Nationen über Ab-
rüstung (Resolution S-10/2 vom 30. Juni 1978), in: 
Europa-Archiv, Nr. 19/1979 (10.10.1978), S. D 520 bis 
542 (S. D 534).
7) Helmut Schmidt (Anm. 3), a. a. O., S. 141. 



bestimmte militärische Aktivitäten anderer 
Staaten keine Bedrohung der eigenen Sicher-
heit darstellen. Anfangs hatten daher Abkom-
men über vertrauensbildende Maßnahmen ein 
vergleichsweise bescheidenes Ziel: Die Ein-
haltung von militärischen Verhaltensregeln 
seitens der teilnehmenden Staaten ... Im Ver-
lauf der Jahre nahm der Begriff der VBM wei-
tere und umfassendere Gestalt an. Er umfaßt 
vielfältige Maßnahmen, die bestimmt sind, 
Vertrauen sowohl im politischen als auch im 
militärischen Bereich zu schaffen und zu stär-
ken ... Ein höherer Grad des Vertrauens kann 
jedoch nur erreicht werden, wenn die Menge 
von Informationen, die den Regierungen zur 
Verfügung steht, sie in die Lage versetzt, in be-
friedigender Weise Handlungen und Reaktio-
nen anderer Regierungen innerhalb ihrer poli-
tischen Umgebung vorauszusehen und abzu-
schätzen, Mit anderen Worten: Der Grad des 
Vertrauens hängt in erster Linie von dem 
Grad der Offenheit und Transparenz ab, mit 
dem die Staaten ihre politischen und militäri-
schen Geschäfte zu führen bereit sind. Offen-
heit, Vorhersehbarkeit und Verläßlichkeit na-
tionaler Politik sind notwendige Vorbedin-
gungen für die Schaffung und Stärkung von 
Vertrauen; jedoch müssen sie durch Bemü-
hungen um einen verstärkten internationalen 
Dialog, der über Vereinbarungen über kon-
krete vertrauensbildende Maßnahmen führt, 
ergänzt werden."8)

8 Bericht der Bundesregierung vom 18.6. 1979 an die 

Nach der Ansicht einer Gruppe europäischer 
Friedensforscher sollen Vertrauensbildende

Maßnahmen zumindest drei verschiedene 
Funktionen erfüllen:
— das internationale Klima durch Verminde-
rungen der Spannungen und durch Erleichte-
rungen eines Fortschritts bei Abrüstungsbe-
mühungen verbessern;
— das Risiko eines Krieges durch zuneh-
mende Kommunikation und Berechenbarkeit 
im internationalen System senken;
— zur Rüstungskontrolle und Abrüstung bei-
tragen d
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urch eine Verminderung der Bedeu-
tung verschiedener Faktoren, die den Rü-
stungswettlauf beschleunigen ).
Generell kann eine VBM als eine Maßnahme 
gelten, die zumindest zu einer dieser Funktio-
nen beiträgt und die entweder unilateral oder 
im Rahmen eines multilateralen Abkommens 
eingeleitet wird.
Im folgenden werden — ausgehend von einer 
kritischen Bestandsaufnahme der traditionel-
len Rüstungskontrollpolitik in Theorie und 
Praxis (II.) — abrüstungsfördernde (III.), ver-
handlungsfördernde (IV.) und Vertrauensbil-
dende Maßnahmen (V.) als Elemente einer 
neuen Rüstungskontroll- und Abrüstungsstra-
tegie für Europa eingeführt. Abschließend (VI.) 
werden die Vorschläge der Regierungen 
Frankreichs, Polens, Schwedens, Jugoslawiens 
und Rumäniens für die Einberufung einer Eu-
ropäischen Abrüstungskonferenz und der 
Stand der Verhandlungen über ein Mandat für 
eine solche Konferenz am Ende der letzten 
Konferenzphase vor der abermaligen Verta-
gung am 12. März 1982 kurz resümiert.

II. Eine kritische Bestandsaufnahme der Rüstungskontrollpolitik
Die von Rüstungskontrollexperten und von 
Praktikern der Rüstungsbegrenzung geäu-
ßerte Skepsis über die bescheidenen Erfolgs-
aussichten des traditionellen, primär an quan-
titativen Kriterien (Gleichgewichtsvorstellun-
gen) orientierten Rüstungskontrollansatzes ist 
Ausdruck einer konzeptionellen Ratlosigkeit. 
Es fehlt nicht an moralischen und politischen 
Verurteilungen des Wettrüstens und an For-
derungen nach einem neuen Verständnis der 
Sicherheitspolitik. Selten sind jedoch konzep-
tionelle Studien mit kurzfristig realisierbaren 
Vorschlägen zur Überwindung des Mißtrau-
ens zwischen den Nationen, zum Abbau inner-
staatlicher Widerstände gegen Rüstungsbe-
grenzung und zur Beseitigung von Verhand-
lungsengpässen, die bei Wahrung der legiti-

men Sicherheitsinteressen aller Beteiligten ei-
nen Beitrag zu einer sicherheitspolitischen 
Kurskorrektur leisten können.
In der Anfang 1977 von der Päpstlichen Kom-
mission Justitia et Pax erstellten Studie „Der 
Heilige Stuhl und die Abrüstung", die im Som-
mer 1977 den Vereinten Nationen übergeben 
wurde, wird der Rüstungswettlauf rückhaltlos 
verurteilt: „Selbst wenn er auf der Sorge um 
die berechtigte Selbstverteidigung beruht, in-
folge der gefährlichen modernen Waffen und 
der gespannten Weltlage ... bedeutet der Rü-
stungswettlauf: 1. eine Gefahr...; 2. eine Un-
gerechtigkeit ..., a) eine Verletzung des Rech-

’) International Peace Research Association — Dis-
armament Study Group — Workshop on Confiden-
ce-Building Measures: Building Confidence in Eu-
rope — An Analysis and Action-Oriented Study, in: 
Bulletin of Peace Proposals, Nr. 2/1980, S. 150—166, 
(S. 151).



tes durch die übermächtige Gewalt ..b) eine 
Veruntreuung ..3. einen Irrtum ..4. ein 
Vergehen ..5. einen
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 Wahnsinn ... Die Kir-
che verurteilt den Rüstungswettlauf... Die 
Pflicht ist ebenso klar wie der Tatbestand: — 
Der Rüstungswettlauf ist anzuhalten; — die 
Waffenvorräte sind abzubauen.'' )
Im Schlußdokument der 10. Sondertagung der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen 
über Abrüstung vom 30. Juni 1978, das von al-
len Mitgliedstaaten im Konsensverfahren an-
genommen wurde, wird festgestellt: „Wenn 
dem Wettrüsten nicht Einhalt geboten wir
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d, 
wird es den Weltfrieden und die internatio-
nale Sicherheit und selbst das überleben der 
Menschheit in wachsendem Maße bedrohen. 
Es besteht die Gefahr, daß die Massierung 
nuklearer und konventioneller Waffen die Be-
mühungen blockiert, die Ziele der Entwick-
lungsländer zu erreichen, und so zu einem 
Hindernis auf dem Weg zur Errichtung einer 
neuen Weltwirtschaftsordnung wird und die 
Lösung anderer lebenswichtiger Probleme der 
Menschheit behindert." )
In dem Bericht der Unabhängigen Kommis-
sion für Internationale Entwicklungsfragen 
(Nord-Süd-Kommission) unter Vorsitz von 
Willy Brandt aus dem Jahre 1980 wird das 
Wettrüsten „als ernste Gefahr für die gesamte 
Menschheit'' bezeichnet: „Ein neues Verständ-
nis von Verteidigungs- und Sicherheitspolitik 
ist unerläßlich geworden. Die Öffentlichkeit 
muß besser informiert werden über die Lasten 
und die Verschwendung, die das Wettrüsten 
mit sich bringt, über den daraus entstehenden 
Schaden für unsere Volkswirtschaften und 
über die größere Bedeutung anderer Maßnah-
men, für die wegen des Wettrüstens keine 
Mittel vorhanden sind. Mehr Waffen machen 
die Menschheit nicht sicherer, nur ärmer... 
Hauptgegner der Abrüstung sind ein Gefühl 
von Resignation und die traditionelle Hin-
nahme hoher Verteidigungsausgaben, wäh-
rend die Gefahren ständig wachsen. Beidersei-
tiges Mißtrauen zwischen Ost und West be-
günstigt das Wettrüsten und verursacht aus-
ufernde und ständig wachsende Verteidi-
gungskosten. Die größte Waffenkonzentra-
tion, der Kern des Wettrüstens, ist auf dem eu-

10) Dokumentation Sieg der Abrüstung — ein Sieg 
des Friedens: Stellungnahme des Ständigen Vertre-
ters des Hl. Stuhls bei den Vereinten Nationen, 
Msgr. Giovanni Cheli, an die UNO-Sonderkommis-
sion für die Abrüstung, in: Die Neue Gesellschaft 
Nr. 6/Juni 1977, S. 499—505; vgl. Katholische Sozial-
akademie Österreichs, Der Vatikan zur Rüstung, 
Ein Weg aus der Gefahr der Selbstvernichtung der 
Völker, Wien 1979, S. 31—47 (1010 Wien, Schotten-
ring 35).
11) Vgl. Anm. 6, S. D 521. 

ropäischen Schauplatz anzutreffen.'' Nach An-
sicht der Brandt-Kommission kann wahre Si-
cherheit nur erreicht werden, „wenn nicht wei-
terhin Waffen angehäuft werden — Verteidi-
gung im engeren Sinne —, sondern die Grund-
bedingungen für ein friedliches Zusammenle-
ben der Nationen geschaffen und eine Lösung 
nicht nur der militärischen, vielmehr auch der 
nichtmilitärischen Probleme, die diese bedro-
hen, angestrebt wird ... Unser überleben 
hängt nicht allein vom militärischen Gleichge-
wicht, sondern auch von globaler Zusammen-
arbeit für die Erhaltung der biologischen Um-
welt und eines dauerhaften Wohlstandes auf 
der Grundlage gerecht verteilter Mittel ab. 
Viel von der Unsicherheit in der Welt steht in 
unmittelbarem Zusammenhang mit den Un-
terschieden zwischen reichen und armen Län-
dern — schwerwiegende Ungerechtigkeit und 
Massenhunger verursachen zusätzliche Insta-
bilität."' )
Die Stellungnahme des Vatikan, das Schlußdo-
kument der Vereinten Nationen und der Be-
richt der Nord-Süd-Kommission stimmen in 
der Verurteilung des Wettrüstens überein. Ein 
neues Verständnis von Sicherheitspolitik und 
eine kurz- und mittelfristig realisierbare Stra-
tegie der Vertrauensbildung und Rüstungs-
minderung lassen diese drei repräsentativen 
Stellungnahmen jedoch erst in Ansätzen er-
kennen. Bevor wir uns der schwierigen Suche 
nach politisch realisierbaren konzeptionellen 
Alternativen zuwenden, ist eine knappe Be-
standsaufnahme der Bemühungen um Rü-
stungskontrolle und Abrüstung seit 1945 an-
gebracht.

1. Ziele der traditionellen Rüstungskon-
trollkonzeption

Während in der Phase des Kalten Krieges 
(1946—1962) den Abrüstungsvorschlägen der 
beiden Supermächte häufig eine propagandis-
tische Funktion im Rahmen der psychologi-
schen Kriegsführung zukam, trugen in der 
zweiten Hälfte der fünfziger Jahre zum einen 
zunehmend gemeinsame Steuerungsinteres-
sen (Begrenzung von Überraschungsangriffen 
und Zufallskriegen, Begrenzung der Weiter-
gabe von Atomwaffen) und zum anderen eine 
erstarkende Bewegung gegen die gesund-
heitsgefährdenden Folgen von atmosphäri-
schen nuklearen Tests zur Suche nach ge-
meinsamen Lösungen bei. An die Stelle von

12) Willy Brandt (Vors.), Bericht der Unabhängigen 
Kommission für Internationale Entwicklungsfra-
gen: Das berleben sichern — Gemeinsame Inter-
essen der Industrie- und Entwicklungsländer, Köln 
1980, S. 149—159. 



deklaratorischen Bemühungen um eine gene-
relle und vollständige Abrüstung, d. h. der Be-
grenzung und Verminderung von Rüstungspo-
tentialen und Verteidigungsaufwendungen, 
trat die Rüstungskontrolle, d. h. das Bemühen 
um nuklearstrategische Stabilität und die Ver-
meidung von Nuklearkriegen (Krisenmanage-
ment). Thomas Schelling nannte im Herbst 
1960 die folgenden drei klassischen Ziele der 
Rüstungskontrolle: a) die Wahrscheinlichkeit 
des Krieges zu senken, b) die Kosten für die 
Kriegsvorbereitung zu reduzieren und c) den 
Schaden im Falle eines Scheiterns der Ab-
schreckung zu begrenzen13). Oberstes Ziel al-
ler Rüstungskontrollbemühungen war nach 
der amerikanischen Rüstungskontrollschule 
die Erhaltung der Stabilität im Frieden, in der 
Krise und im Konflikt Wurden diese Ziele 
durch die politischen Bemühungen der beiden 
letzten Jahrzehnte eingelöst?

2. Ergebnisse der Rüstungskontrollbemü-
hun 14gen )

Während des Kalten Krieges ist es lediglich 
gelungen, einen multilateralen Rüstungskon-
trollvertrag abzuschließen: den Antarktis-Ver-
trag vom 1. Dezember 1959, der eine militäri-
sche Nutzung der Antarktis untersagt.
In die Phase der begrenzten Entspannung 
(1963—1968) fielen folgende multilateralen 
Rüstungskontrollverträge: Der Teststopp-Ver-
trag vom 5. August 1963, der nukleare Testver-
suche in der Atmosphäre untersagt; der Welt-
raumvertrag vom 27. Januar 1967, der die Mili-
tarisierung des Weltraumes verbietet; der La-
teinamerika-Vertrag (Vertrag von Tlatelolco) 
vom 14. März 1967, der Lateinamerika zu einer 
nuklearwaffenfreien Zone erklärt; der Nicht-
verbreitungs-Vertrag vom 1. Juli 1968, der die 
Weitergabe von Nuklearwaffen untersagt. 
Diese multilateralen Rüstungskontrollver-
träge wurden durch zwei bilaterale Krisenma-
nagementabkommen über die Errichtung ei-
nes Heißen Drahtes zwischen den USA und 
der Sowjetunion (20. Juni 1963) sowie zwi

13) Thomas C. Schelling, Reciprocal Measures for 
Arms Stabilization, in: Sonderausgabe der Zeit-
Schrift Daedalus, zum Thema: Arms Control, Herbst 
'960, S. 892—914; vgl. die deutsche Übersetzung in: 
Ronald G. Brennan (Hrsg.), Strategie der Abrüstung. 
Achtundzwanzig Problemanalysen, Gütersloh 1962.

14) Hans Günter Brauch, Entwicklungen und Ergeb-
nisse der Friedensforschung (1969—1978). Eine Zwi-
schenbilanz und konkrete Vorschläge für das zweite 
phrzehnt, Frankfurt 1979, S. 260—311; Gundolf 
vah, Rüstungsbegrenzung durch internationale 
vertrage, Berlin 1980; SIPRI, Arms Control. A Sur-
V8Y and Appraisal of Multilateral Agreements, 
Stockholm 1978. 

schen Großbritannien und der UdSSR (25. Au-
gust 1967) ergänzt.

In der Phase der Entspannung (seit 1969) wur-
den folgende multilateralen Verträge ausge-
handelt: Der Meeresboden-Vertrag vom 
11. Februar 1971, der die Anbringung von 
Kernwaffen und anderen Massenvernich-
tungsmitteln auf dem Meeresboden und Mee-
resuntergrund verbietet; das Übereinkommen 
über das Verbot der Entwicklung, Herstellung 
und Lagerung bakteriologischer (biologischer) 
Waffen und von Toxinwaffen sowie über die 
Vernichtung solcher Waffen vom 10. April 
1972; das bereits aufgeführte Dokument über 
vertrauensbildende Maßnahmen und be-
stimmte Aspekte der Sicherheit und Abrü-
stung im Rahmen der KSZE-Schlußakte vom 
1. August 1975; schließlich das Übereinkom-
men über das Verbot der militärischen oderei-
ner sonstigen feindseligen Nutzung umwelt-
verändemder Techniken vom 18. Mai 1977. 
Von besonderer Bedeutung sind die bilatera-
len Rüstungskontrollabkommen zwischen den 
USA und der UdSSR: Der SALT-l-Vertrag vom 
26. Mai 1972 mit den beiden Teilen: Vertrag 
über die Begrenzung von Systemen zur Ab-
wehr ballistischer Raketen (ABM-Vertrag) 
und das Interimsabkommen hinsichtlich der 
Begrenzung von strategischen Angriffswaffen; 
der bisher nicht ratifizierte SALT-II-Vertrag 
über die Begrenzung strategischer Waffen, der 
am 18. Juni 1979 von Jimmy Carter und Leo-
nid Breschnew in Wien unterzeichnet wurde-, 
die bilateralen Verträge zwischen den USA 
und der UdSSR über die Begrenzung von un-
terirdischen Kernwaffenversuchen vom 3. Juli 
1974 und der Vertrag über unterirdische Kern-
explosionen zu friedlichen Zwecken vom 
28. Mai 1976, sowie die bilateralen Krisenma-
nagementabkommen: Abkommen über die 
Verbesserung der direkten Nachrichtenver-
bindung (Heißer Draht) vom 30. September 
1971; Übereinkunft über Maßnahmen zur Ver-
minderung des Risikos des Ausbruchs eines 
Nuklearkrieges zwischen den USA und der 
Sowjetunion vom 30. September 1971; Proto-
koll zur amerikanisch-sowjetischen Überein-
kunft zur Vermeidung von Zwischenfällen auf 
hoher See vom 22. Mai 1973 und das Abkom-
men zur Vermeidung eines Nuklearkrieges 
vom 22. Juni 1973.

Die meisten Rüstungskontrollabkommen der 
beiden letzten Jahrzehnte haben als Krisen-
managementabkommen zur Verringerung des 
Kriegsrisikos beigetragen, gemeinsame Steue-
rungsinteressen der Nuklearmächte festge-
schrieben, Prinzipien- und Absichtserklärun-
gen dokumentiert und das Vordringen der Rü-
stung in neue Bereiche (Antarktis, Weltraum, 



Meeresboden, Umwelttechniken) untersagt 
(Nichtrüstungsabkommen). Nur ein Vertrag 
(Konvention über bakteriologische Waffen) 
kann als Abrüstungsvertrag bezeichnet wer-
den, während der ABM-Vertrag eine militäri-
sche Mission (Aufbau von antiballistischen 
Raketensystemen) verbot und die beiden 
SALT-Abkommen zwar quantitative Begren-
zungen bei den Startsystemen vornehmen, 
eine Zunahme der Zahl der Sprengköpfe je-
doch gestatten. Den Rüstungskontrollabkom-
men der letzten zwei Jahrzehnte gelang es 
nicht, die Verteidigungslasten einzudämmen; 
nur begrenzt konten  dadurch Instabilitäten 
beseitigt werden.

3. Kritik an der Rüstungskontrolle:
Diskrepanz von Zielen und Ergebnissen

Die Anfang der siebziger Jahre gewagte These 
einiger deutscher Friedensforscher15 ), die tra-
ditionellen Rüstungskontrollverhandlungen 
dienten der Rechtfertigung von neuen Rü-
stungsanstrengungen, bzw. daß .Aufrüstung 
durch Rüstungskontrolle“ zu einem wichtigen 
Motor der nationalen und internationalen Rü-
stungsdynamik geworden sei, wurde 1974 von 
drei amerikanischen Rüstungskontrollexper-
ten, die über mehrjährige praktische Erfahrun-
gen im Pentagon verfügen, bestätigt16 ). Die 
Einwände zahlreicher Kritiker der traditionel-
len Rüstungskontrollpolitik führten zu der A
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r-
beitshypothese: Der innenpolitische Preis für 
Rüstungskontrollabkommen kompensiert Er-
sparnisse in anderen Teilbereichen und be-
günstigt neue waffentechnologische Entwick-
lungen, die den qualitativen Rüstungswettlauf 
eher beschleunigen'' ).

,15) Dieter Senghaas, Aufrüstung durch Rüstungs-
kontrolle — Ober symbolischen Gebrauch von Poli-
tik, Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz 1972; Dieter 
Senghaas, Volker Rittberger, Burkhard Luber, 
MBFR: Aufrüstung durch Rüstungskontrolle?, in: 
Manfred Funke (Hrsg.), Friedensforschung, Ent-
scheidungshilfe gegen Gewalt, München 1975, 
S. 247—284.
16) G. W. Rathjens, Abram Chäyes, J. P. Ruina, Nu-
clear Arms Control Agreements: Process and Im-
pact, Washington 1974, S. 20—21.
17) H. G. Brauch (Anm. 14), S. 278.

18) Christoph Bertram, Neue Ansätze der Rüstungs-
kontrolle, in: Erhard Forndran und Paul J. Friedrich 
(Hrsg.), Rüstungskontrolle und Sicherheit in Europa. 
Bonn 1979, S. 342.
19) Vgl. Gert Krell und Hans Günter Brauch, Biblio-
graphie zur Rüstung der USA in: Gert Krell u.a 
(Hrsg.), Die Rüstungspolitik der USA — Politische 
Entscheidungen und ökonomische Interessen, Ba-
den-Baden 1981.
20) Gert Krell, Rüstungsdynamik und Rüstungskon-
trolle. Die gesellschaftlichen Auseinandersetzun-
gen um SALT in den USA 1969—1975, Frank-
furt a. M. 19772; Hans Günter Brauch, Struktureller 
Wandel und Rüstungspolitik der USA Zur Weltiun 
rungsrolle und ihren innenpolitischen Bedingungen 
(1940—1950), Ann Arbor — London 1977.

Der Direktor des Londoner Instituts für strate-
gische Studien, Christoph Bertram, wies in 
mehreren Beiträgen darauf hin, daß die tech-
nologische Entwicklung die Unzulänglichkeit 
quantitativer Begrenzungen, d. h. das Streben 
nach Parität in Teilbereichen, verdeutliche. 
Bertram schlußfolgerte nach einer eingehen-
den Beschäftigung mit einigen Ergebnissen 
der Rüstungskontrollbemühungen: „Rüstungs-
kontrolle ist nicht mehr, wie ursprünglich er-

hofft, Mittel zur politischen Entspannung; sie 
setzt vielmehr politische Entspannung voraus, 
um nicht Mißtrauen und neue Sorgen auszulö-
sen. Sie konsumiert Vertrauen zwischen Ost 
und West, produziert es jedoch nicht. Die poli-
tische Symbolkraft erfolgreicher Rüstungs-
kontrolle bleibt aus, weil .Erfolg' bei der tech-
nologischen Entwicklung in Frage gestellt 
ist"18)
Während die traditionellen Rüstungskontroll-
bemühungen sich weitgehend auf den Bereich 
einer Kontrolle militärischer Optionen nach 
Stabilitätsgesichtspunkten und auf die Ver-
handlungen zwischen Staaten konzentrierten, 
vollzog sich in den siebziger Jahren ein all-
mählicher konzeptioneller Wandel in der Pro-
blem-Perspektive.
Können die Ergebnisse der Forschungen zu 
den Determinanten des Rüstungsbeschaf-
fungsprozesses bzw. zur nationalen und inter-
nationalen Rüstungsdynamik einen Beitrag zu 
einer Neuformulierung rüstungskontrollpoli-
tischer Ziele und Perspektiven leisten?

4. Einige Ergebnisse der Forschung
zur Rüstungsdynamik

Während in den fünfziger Jahren Strategen, 
Sozialwissenschaftler und selbst Friedensfor-
scher sich bei der Analyse des Rüstungswett-
laufes auf die internationale Interaktions-
ebene konzentrierten und Rüstungswettläufe 
häufig als Aktions-Reaktions-Prozesse zwi-
schen zwei und mehreren Staaten untersuch-
ten, lag das wissenschaftliche Interesse zu Be-
ginn der siebziger Jahre bei den gesellschaftli-
chen Rahmenbedingungen und Determinan-
ten der Rüstungs-, Militär- und auch der Rü-
stungskontrollpolitik19 ). In Studien zur ameri-

. kanischen Rüstungsdynamik ) wurden zu-
nehmend innergesellschaftliche Faktoren der 
Beschaffungspolitik bearbeitet: gesellschaftli-
che Prozesse und Koalitionen (z. B. Hypothese 
des militärisch-industriellen Komplexes), bü-
rokratische Routinen und Entscheidungspro-



zesse, wirtschaftliche Faktoren (Arbeitsplätze, 
Gewinne, strukturelle und regionale Implika-
tionen) und der rapide technologische Wand-
lungsprozeß.
Im Jahre 1975 kamen Allison und Morris bei 
der Untersuchung der Determinanten der 
strategischen Waffensysteme in den sechziger 
Jahren zu folgendem Ergebnis: „Analytiker 
von Rüstungswettläufen und Verfechter der 
Rüstungskontrolle neigten dazu, Faktoren 
zwischen den Nationen als Hauptdeterminan-
ten des Rüstungsw
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ettlaufes und als Hauptan-
griffspunkte für mögliche Rezepte hervorzu-
heben. Wenn auch Aktionen der ausländi-
schen Regierungen und die Unsicherheit über 
die Absichten anderer Länder offensichtlich 
wichtig sind, kommt diese Analyse zu dem Er-
gebnis, daß die Waffen der amerikanischen 
und sowjetischen Streitkräfte im wesentlichen 
das Ergebnis interner Faktoren sind. Dabei 
werden nicht nur die Organisationsziele und 
Verfahrensweisen von innenpolitischen Ge-
sichtspunkten geprägt, auch die daraus er-
wachsenden Belohnungen für die politisch 
Verantwortlichen sind vorwiegend dort zu fin-
den.“ )
Zahlreiche Fallstudien über einzelne Rü-
stungsprojekte, über die Verhandlungen und 
nationale Implementierung von Rüstungskon-
trollverträgen kamen zu unterschiedlichen 
Gewichten der jeweiligen innen- und außen-
politischen Bestimmungskräfte. Eine realisti-
sche Rüstungskontrollstrategie muß versu-
chen, die wichtigsten nationalen und interna-
tionalen Determinanten der Rüstungsdyna-
mik in den Griff zu bekommen.

5. Sachzwänge für eine Reform 
der Rüstungskontrollpolitik

Die analytischen Mängel des traditionellen 
Rüstungskontrollansatzes und die zuneh-
mende Diskrepanz zwischen proklamierten 
Zielen und den erreichten Ergebnissen wür-
den allein keine Reform der Rüstungskontroll-
konzeption begründen können. Zahlreiche 
neue Herausforderungen verlangen eine ko-
operative Lösung:
— Die weitere Ausbreitung der Nuklearwaf-
fen in den achtziger Jahren in Staaten der 
Dritten Welt (z. B. die Entwicklung einer isla-
mischen Atombombe in Pakistan) schafft für

21) Graham T. Allison — Frederic A Morris, Arma-
ments and Arms Control: Exploring the Determi-
nants of Military Weapons, in: Daedalus, Band 104, 

75, No. 3: Arms, Defense Policy, and Arms Con-
(An S 199—1301 deutsche Fassung in: Krell u. a. 

die USA und die UdSSR gleichermaßen ge-
fährliche Herausforderungen, denen beide ge-
meinsam begegnen müssen.
— Eine weitere Verschlechterung der Ent-
wicklungschancen der Dritten Welt kann das 
Konfliktpotential mit allen Industriestaaten in 
Ost und West erhöhen.
— Das Versagen bisheriger Rüstungskon-
trollbemühungen, neue destabilisierende waf-
fentechnologische Entwicklungen durch Rü-
stungskontrollmaßnahmen zu verhindern, 
führt zu einer Kostenexplosion, die von den 
beiden Supermächten und ihren Verbündeten 
nur noch bedingt bewältigt werden kann (z. B. 
Tornado).
— Zugleich bieten möglicherweise neue Pan-
zerabwehrwaffen und Präzisionslenkwaffen 
Ende der achtziger Jahre Voraussetzungen für 
den Aufbau von Wehrstrukturen in Ost und 
West, die eher mit den Konzeptionen der Ent-
spannung harmonieren22 ).

22) Horst Afheldt, Verteidigung und Frieden. Politik 
mit militärischen Mitteln. München 1976: Franz 
Uhle-Wettler, Gefechtsfeld Mitteleuropa — Gefahr 
der Übertechnisierung von Streitkräften, München 
1980, Hans Günter Brauch, Europäische Partner-
schaft gegen die Vernichtung, in: Frankfurter Hefte 
— extra 4: Kampf dem Atomtod/Europäische Frie-
denssicherung, Frankfurt 1982.

All diese möglichen Entwicklungstendenzen 
können in den achtziger Jahren die Erfolgs-
aussichten für eine Reform der Rüstungskon-
trollpolitik verbessern.

6. Elemente eines neuen
Rüstungskontrollansatzes

Welche Schlußfolgerungen lassen sich aus
— der zunehmenden Diskrepanz zwischen 
rüstungskontrollpolitischen Zielen, der rü-
stungskontrollpolitischen Praxis und den dys-
funktionalen nationalen Nebenwirkungen 
(z. B. im Rahmen von Ratifizierungsverfahren 
in den USA) und
— der stärkeren Betonung innergesellschaft-
licher Faktoren bei der Erklärung der Rü-
stungsdynamik
für eine Neufassung der Rüstungskontrollstra-
tegie ziehen?
Eine Rüstungskontrollpolitik, die Vertrauen 
verbraucht, das im Rahmen der Entspannungs-
politik durch kooperative Handlungen in an-
deren Politikbereichen geschaffen wurde, 
droht die Entspannungspolitik selbst zu ge-
fährden, Eine neue Rüstungskontrollpolitik 
muß die dysfunktionalen Nebenwirkungen 



des traditionellen Rüstungskontrollprozesses 
vermeiden: die Überbetonung quantitativer 
Gleichgewichtsvorstellungen für alle Teilbe-
reiche, die eine Symmetrierung auf einem hö-
heren Niveau als Verhandlungsergebnis be-
günstigt23 ). Eine neue Rüstungskontrollstrate-
gie muß verstärkt qualitative Faktoren zu Ver-
handlungsobjekten machen: Waffentechnolo-
gien, aber auch die unterschiedlichen Militär-
Strategien24 ). Gegenstand von Rüstungskon-
trollbemühungen sollten sowohl eine Vermin-
derung der subjektiven Bedrohung (Verzicht 
auf politische Einschüchterungsversuche bzw. 
auf eine Übertreibung gegnerischer Potentiale 
zur Legitimation eigener Rüstungsanstren-
gungen) als auch eine Überwindung der wahr-
scheinlichsten Kriegsbilder (z. B. für Mitteleu-
ropa ein Übergreifen regionaler Konflikte aus 
der Dritten Welt auf Europa bzw. ein Überra-
schungsangriff) sowie eine Reduzierung jener 
militärischer Mittel sein, die für eine offensive 
militärische Überraschungsaktion unverzicht-
bar sind. Rüstungskontrolle darf sich nicht län-
ger auf rein quantitative und gelegentlich qua-
litative militärische Faktoren begrenzen, viel-
mehr muß national die politisch-psychologi-
sche Umwelt (z. B. Einkreisungsfurcht, histori-
sche Erfahrungen usw.) und international der 
nichtmilitärische politisch-strategische Be-
reich einbezogen werden.

23) Christoph Bertram, The Future of Arms Control: 
Part II — Arms Control and Technological Change: 
Elements of a New Approach, in: Adelphi Papers, 
No. 146, London 1978; Alfred Mechtersheimer, Hat 
SALT III noch eine Chance? Rüstungspolitik kontra 
Abrüstung, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, 
B 41/1980.
24) Stefan Tiedtke (vgl. Anm. 4). 25) C. Bertram (Anm. 18), S. 345.

Eine neue Rüstungskontrollstrategie muß sich 
aber auch verstärkt jenen innenpolitischen 
Determinanten zuwenden, die bisher die Un-
terstützung für Rüstungskontrollabkommen 
untergruben: den ideologischen Prädispositio-
nen der eigenen Bevölkerung: ihrem Miß-
trauen in die Absichten der anderen Seite, den 
ökonomischen Folgeproblemen bei einem 
Ausbleiben von militärischen Nachfolgepro-
jekten und einer Verbesserung einer politi-
schen Kontrollierbarkeit und Steuerbarkeit 
des militärtechnologischen Innovations- und 
des Rüstungsbeschaffungsprozesses. Ohne ein 
Minimum an wechselseitigem Vertrauen zwi-
schen den Verhandlungspartnern und ohne 
eine auf Vertrauen gestützte nationale Unter-
stützung für die rüstungskontrollpolitischen 
Ziele ist jede technische Rüstungskontroll-
strategie zum Scheitern verdammt. Ein neuer 
Rüstungskontrollansatz verlangt als abrü-
stungspolitische Vorabmaßnahmen auf natio-
naler Ebene Maßnahmen, die Widerstände 

vermindern und Unterstützung schaffen (abrü-
stungsfördernde Maßnahmen), auf internatio-
naler Ebene solche, die Vertrauen schaffen 
(vertrauensbildende Maßnahmen), und im Be-
reich der Verhandlungen Initiativen, die Eng-
pässe überwinden helfen (verhandlungsför-
dernde Maßnahmen).
Ein neuer Rüstungskontrollansatz sollte aus 
drei Elementen bestehen:
a) einem regionalen Ansatz;
b) einem Missionsansatz;
c) einem Systemansatz.
Ein regionaler, auf ganz Europa bezogener Rü-
stungskontrollansatz bzw. ein gesamteuropäi-
sches Abrüstungsprogramm sollte eine der 
Grundlagen für eine zweite Phase der europäi-
schen Entspannungspolitik werden. Eine ge-
samteuropäische Deklaration bzw. Konven-
tion über Vertrauensbildende Maßnahmen 
könnte ein erster Schritt zu einer regionalen 
Rüstungskontrollkonzeption für Europa dar-
stellen.
Der Missionsansatzhat. zum Ziel, eine militäri-
sche Mission, also wahrscheinliche Kriegfüh-
rungsoptionen, die von dem potentiellen Geg-
ner als bedrohend bzw. destabilisierend wahr-
genommen werden können, einzudämmen. 
Christoph Bertram erörterte eingehend den 
ABM-Vertrag von 1972 als Beispiel für den 
von ihm als Alternative geforderten Missions-
ansatz. Der Vertrag verbietet die Verteidigung 
mit antiballistischen Raketen gegen ballisti-
sche Raketen und untersagt sowohl beste-
hende als auch zukünftige technologische Al-
ternativen.
Nach Bertram sollte sich die Rüstungskon-
trolle auf die Beschränkung der von beiden 
Seiten für unerwünscht gehaltenen Einsatzop-
tionen orientieren. „Im strategisch-nuklearen 
Bereich kämen dafür in Betracht: die Ver-
wundbarkeit von landgestützten Raketen; die 
Fähigkeit, Satelliten im Weltraum auszuschal-
ten; die Verbesserung der U-B'oot-Abwehr. In 
Europa stünde an erster Stelle die Option des 
konventionellen Überraschungsangriffs. In 
der Dritten Welt die Fähigkeit zur ungehin-
derten Projektion militärischer Macht von au-
ßen. Mit anderen Worten: Künftige Rüstungs-
kontrollverhandlungen und -Vereinbarungen 
sollten orientiert sein am militärischen Pro-
dukt, nicht in erster Linie an den militärischen 
Zutaten. Sie sollte der Ächtung bestimmter, 
für die militärische und politische Stabilität 
abträglicher Einsatzoptionen dienen, damit 
das Ziel von Verträgen anders als nur durch 
numerische Begrenzungen bestimmt werden 
kann.'125)



Der Systemansatz konzentriert sich auf jene 
zentralen Waffensysteme, die bei der für be-
sonders bedrohlich empfundenen Kriegsfüh-
rungsoption (z. B. bei einem konventionellen 
Überraschungsangriff: Panzer, nukleare Ge-
fechtsfeldwaffen usw.) entscheidend sein kön-
nen. Nach Bertram könnte z. B. die eine Seite 
bei einer Vereinbarung, „die die Fähigkeit zum 
Überraschungsangriff beschränkt, in einem 
bestimmten Stadium technologischer Ent-
wicklung die Reduzierung ihrer gepanzerten 
Einheiten in Grenznähe wählen, die andere 
statt dessen verstärkter Luftüberwachung 
durch die andere zustimmen“. Alternative 
Wehrstrukturmodelle, wie sie z. B. von Bros-

sollet, Afheldt, Mechtersheimer, Uhle-Wettler 
u. a.26 ) gefordert werden, könnten in den neun-
ziger Jahren eine Wehrstruktur ermöglichen, 
die einer Logistik zur Offensive entbehrt, die 
jedoch ein untragbares Risiko für jeden poten-
tiellen Aggressor darstellt. Dieser neue Rü-
stungskontrollansatz könnte integraler Be-
standteil eines alternativen sicherheitspoliti-
schen Konzepts sein, das die konventionelle 
defensive Komponente für jeden Gegner 
glaubhaft macht. Abrüstungspolitische Vorab-
maßnahmen können den Weg für eine neue 
Rüstungskontroll- und Abrüstungsstrategie 
für Europa vorbereiten.

28) Charles Osgood, An Alternative to War and Sur-
render, Urbana 1962; ders., GRIT: A Strategy for Sur-
vival in Mankind's Nuclear Age, in: Epstein/Feld, 
(Anm. 27); Herbert Scoville, Jr„ A Different Ap-
proach to Arms Control — Reciprocal Unilateral Re-
straint, in: David Carlton und Carlo Schaerf (Hrsg.), 
Arms Control and Technological Innovation, Lon-
don 1977, S. 170—175.
29) Roger Hill, Political Consultation in NATO, Wel-
lesley Papers 6/1978, Canadian Institute of Interna-
tional Affairs, Toronto 1978; vgl. die Vorschläge bei 
Hans Günter Brauch, The Failure of Arms Control 
in Coping with New Weapons — Technologies and 
with Technological Change — Conceptual and Insti-
tutional Deficits and Reform Options, in: William F. 
Gutteridge (Hrsg.), Sammelband, London 1982/83 
(LV.).

III. Abrüstungsfördernde Maßnahmen: Der nationale Kontext
Das Konzept der abrüstungsfördernden Maß-
nahmen versucht Schlußfolgerungen aus 
neueren Untersuchungen zur Rüstungsdyna-
mik und zur Rüstungskontrolle zu ziehen27 ). 
Abrüstungsfördernde Maßnahmen sollten 
sich mit den innergesellschaftlichen Determi-
nanten der Rüstungsdynamik bzw. mit den ge-
sellschaftlichen Widerständen gegen Rü-
stungskontrollabkommen bzw. mit den dys-
funktionalen Nebenerscheinungen des Ratifi-
kationsprozesses von solchen Abkommen be-
fassen. Gegenstand abrüstungsfördernder 
Maßnahmen sind u. a. der Forschungs- und 
Entwicklungs- sowie der Beschaffungsprozeß 
für Rüstungsprogramme, die wirtschaftlichen 
Folgeprobleme bei der Schließung militäri-
scher Installationen und beim Ausbleiben von 
militärischen Nachfolgeprojekten bei auslau-
fenden Produktionslinien. Grundprinzipien 
abrüstungsfördernder Maßnahmen sind: Of-
ienheit, Transparenz und parlamentarische 
Kontrollierbarkeit und eine erhöhte politische 
Plan- und Steuerbarkeit des Waffenentwick-
lungs- und Beschaffungsprozesses.
Dies erfordert u. a. die jährliche Veröffentli-
chung von Rüstungskontrollgutachten über

26)Vgl. Anm. 22; Guy Brossollet, Das Ende der 
Schlacht, in: Brossolet, Spannocchi, Verteidigung 
ohne Schlacht, München 1976.
27) Vgl. Hans Günter Brauch, Abrüstungsamt oder 

Ministerium?, Frankfurt 1981, S. 34, 112—114; ders., 
confidence Building and Disarmament Supporting 
Leasures — Supplementary Elements of a New 

isarmament Strategy, in: William Epstein/Bernard 
eld (Hrsg.), New Directions in Disarmament (vgl. 

Anm.4); ders., Zur Rüstungskontroll- und Abrü
ungsplanung des Auslandes: Vorbild für die Bun-

esrepublik?, in: Volker Rittberger (Hrsg.), Neue 
nmwege der Abrüstungsplanung — Reformoptio-
en im internationalen Vergleich, Studien zur Ab-
Fistungsplanung, Band 3. Baden-Baden 1981; ders., 
Enseitige abrüstungspolitische Vorabmaßnahmen 
E, Die Möglichkeiten der Bundesrepublik, in: 
"rankfurter Hefte, Februar 1981, S. 2—6. 

laufende Rüstungskontrollprojekte, wie diese 
z. B. in den USA seit 1976 jährlich vorgelegt 
werden müssen. Die Veröffentlichung von Rü-
stungskontrollgutachten könnte längerfristig 
Teil eines multilateralen Abkommens über 
vertrauensbildende Maßnahmen werden.
Soll die Rüstungskontrolle sich nicht länger 
mit den Problemen von gestern beschäftigen 
und soll der Waffenbeschaffungsprozeß nicht 
länger die Parameter strategischer Planung 
vorgeben, dann bedarf es einer Ausweitung 
der Problemdefinition, die Entwicklung einer 
längerfristigen Rüstungskon trollperspektive 
als integraler Bestandteil einer längerfristigen 
sicherheitspolitischen Planungund einer Dop-
pelstrategie, die nationale Initiativen28 ) kon-
zeptionell mit einem Vertragsansatz ver-
knüpft Die Verwirklichung dieses Postulates 
erfordert eine Stärkung der Rüstungskontroll-
perspektive im Rahmen des „sicherheitspoliti-
schen Managements“ sowohl auf nationaler 
Ebene als auch auf der Ebene der Allianz. Die 
Europäischen Staaten werden in den achtziger 
Jahren zu Problemen der Rüstungskontroll-
und Abrüstungspolitik einen stärkeren eige-
nen konzeptionellen Beitrag leisten müs-
sen29 ). Dies erfordert auch verbesserte Kon-



sultationsmechanismen auf der Ebene der Al-
lianz.
Den ökonomischen Widerständen gegen Rü-
stungskontroll- und vor allem gegen Abrü-
stungsmaßnahmen muß durch eine voraus-
schauende Umstellungsplanung und -politik 
begegnet werden30 ). Rüstungskontrolle wird 
nur dann mobilisierend wirken können, wenn 
es gelingt, die Ziele und Ergebnisse für die 
Mehrheit der Bevölkerung verstehbar und 
einsichtig zu machen. Als Gegengewicht zu 
der verteidigungsorientierten und geförder-

30) Ulrich Albrecht, Rüstungskonversionsforschung. 
Eine Literaturstudie mit Forschungsempfehlungen, 
Studien zur Abrüstungsplanung No. 2, Baden-Baden 
1979.

31) H. G. Brauch, W. Epstein, R. J. H. Kruisinga, Betty 
Lall & S. Lodgaard, Proposal for National Initiatives 
for More Effective Disarmament Efforts, in: Pro-
ceedings of the Twenty-Ninth Pugwash Conference 
on Science and World Affairs, Mexico-City, 18-
23.7.1979; „Development and Security", Basingstoke 
1980, S. 163.
32) Zum Begriff der verhandlungsfördernden Maß-
nahmen vgl.: Hans Günter Brauch (Anm. 29).

ten Forschung muß eine vorausschauende, 
praxisorientierte Rüstungskontrollforschung 
und eine verstärkte Verbreitung von rüstungs-
kontrollpolitischen Maßnahmen treten31 ).
Abrüstungsfördernde Maßnahmen können 
einseitig als nationale Initiativen verwirklicht 
werden. Indem sie ein höheres Maß an Offen-
heit, Transparenz und Kontrollierbarkeit von 
sicherheitspolitischen Fragen auf nationaler 
Ebene erstreben, tragen sie zugleich auch zur 
Vertrauensbildung im internationalen Bereich 
bei.

IV. Verhandlungsfördernde Maßnahmen: Der Verhandlungskontext
Verhandlungsfördernde Maßnahmen — die 
zweite Gruppe der abrüstungspolitischen Vor-
abmaßnahmen — verfolgen ein doppeltes Ziel: 
Sie sollen bessere Voraussetzungen für die 
Aufnahme von Rüstungskontroll- und Abrü-
stungsgesprächen schaffen und bei festgefah-
renen Verhandlungen einen Durchbruch er-
leichtern. Einseitige Maßnahmen mit einer 
politischen Signalwirkung haben in der Ver-
gangenheit wiederholt die Aufnahme von 
Rüstungskontrollverhandlungen erleichtert. 
Zwei Beispiele mögen zur Illustration genü-
gen: Im Jahre 1963 erleichterte die einseitige 
Einstellung der Tests von Nuklearwaffen in 
der Atmosphäre durch Präsident Kennedy 
(Kennedy-Experiment) und einige öffentliche 
Stellungnahmen mit einem politischen Signal-
charakter (z. B. Präsident Kennedys Rede in 
der American University vom 10. Juni 1963) 
den Abschluß des Begrenzten Teststoppab-
kommens im August 1963. Andere einseitige 
verhandlungsfördernde Maßnahmen konnten 
einen Durchbruch bei festgefahrenen Ver-
handlungen erleichtern: Mit der einseitigen 
Erklärung Präsident Nixons vom 25. Novem-
ber 1969, auf den Ersteinsatz biologischer Waf-
fen zu verzichten, wurde der Weg für den Ab-
schluß der Konvention über biologische Waf-
fen im Jahre 1972 geebnet.
Folgende einseitig einleitbare verhandlungs-
fördernde Maßnahmen können ggf. die Bemü-
hungen um Rüstungskontrolle und Abrüstung 
voranbringen:
— Einfrieren militärischer Potentiale, von 
Truppenstärken und der Modernisierung von 
Waffensystemen (freeze);
— Moratorium für die Entwicklung, den Test, 
die Einführung und die Stationierung neuer 
Waffensysteme;

— Erklärung des Nicht-Ersteinsatzes be-
stimmter Waffen (von chemischen, biologi-
schen und atomaren Waffen);
— einseitige bzw. wechselseitige Einhaltung 
von Höchstgrenzen (ceilings) für bestimmte, 
genau bezeichnete Waffensysteme;
— einseitiger Produktionsstopp von nuklea-
rem Material, das für die Herstellung von 
Kernwaffen benutzt werden kann (cutoff).
Die Konzeption verhandlungsfördernder 
Maßnahmen ist bisher wenig entwickelt Es 
fehlen noch systematische, empirische Unter-
suchungen über die Erfolge und Fehlschläge 
mit einseitig eingeleiteten verhandlungsför-
dernden Maßnahmen. Sollen verhandlungs-
fördernde Maßnahmen nicht als eine ge-
schickte, propagandistisch motivierte Strate-
gie deklaratorischer Politik mißverstanden 
werden können, dann muß bei deren Ankündi-
gung auf jegliche versteckte Drohung verzich-
tet werden. Die Durchführung bzw. die Einhal-
tung deklarierter Maßnahmen der Selbstbe-
schränkung muß für die andere Seite mit na-
tionalen Mitteln überprüfbar sein.
Die Konzeption verhandlungsfördernder 
Maßnahmen könnte am Beispiel der euronu-
klearen Waffen getestet werden. Die Bereit-
schaft zu einem wechselseitigen Moratorium 
bei eurostrategischen Systemen (LRTNF, 
Reichweite 1 000—5 500 km) könnte ggf. durch 
die einseitige Ankündigung der NATO, die 
Zahl und Qualität der eurotaktischen Systeme 
(MRTNF, SRTNF, Reichweite unter 1 000 km) 
einzufrieren, gefördert werden32 ). Folgt die



Gegenseite nicht mit einem entsprechenden 
Signal der Selbstbeschränkung bzw. drohen 
die Verhandlungen zu scheitern, dann können 
die verhandlungsfördernden Maßnahmen je-
derzeit einseitig zurückgenommen werden. 
Auf Breschnews jüngsten Vorschlag vom 
16. März 1982, keine weiteren SS-20 Mittel-

streckenraketen im europäischen Teil der So-
wjetunion aufzustellen (einseitiges geogra-
phisch begrenztes Stationierungsmoratorium), 
könnte die NATO z. B. mit einem zeitlich be-
grenzten Stationierungsmoratorium für euro-
taktische nukleare Trägersysteme mit einer 
Reichweite unter 1000 Kilometer antworten.

V. Vertrauen und Vertrauensbildende Maßnahmen: 
Der internationale Kontext

Eine Grundvoraussetzung für die Fortsetzung 
der Entspannungspolitik und für eine konzep-
tionelle Neufassung der Rüstungskontrollpoli-
tik sowie für eine neue europäische Abrü-
stungsstrategie ist ein höheres Maß an wech-
selseitigem Vertrauen. Die wissenschaftlichen 
und politischen Konzepte „Vertrauen", „Ver-
trauensbildung“ und „vertrauensbildende 
Maßnahmen" bedürfen einer begrifflichen 
Klärung.

1. Vertrauen und Mißtrauen — zwei Grund-
begriffe der internationalen Beziehun-
gen 

Vertrauen ist als eine Vorbedingung für ko-
operatives Handeln und für vertragliche Be-
ziehungen eine grundlegende Kategorie für 
alle sozialen Systeme auf der Ebene der Fami-
lie, des Staates oder der internationalen Bezie-
hungen. Mißtrauen ist dagegen eine zentrale 
Kategorie der Militärplanung. Militärische 
Planungen für den schlimmstmöglichen Fall 
stützen sich häufig auf unzureichende Infor-
mation und auf ein hohes Maß an Mißtrauen 
gegenüber den gegnerischen Absichten. Die 
bewußte Überzeichnung gegnerischer Poten-
tiale und der Hinweis auf aggressive Absich-
ten dienen häufig der Rechtfertigung neuer 
Rüstungsprojekte — auch in den westlichen 
Demokratien. Die Instrumentalisierung des 
Mißtrauens ist zu einem Bestandteil des Be-
schaffungsprozesses geworden. Maßnahmen, 
die den Abbau von Mißtrauen zum Ziel haben, 
können die rüstungspolitische Legitimations-
strategie gefährden. Das ständige Nebenein-
ander Von Kooperation und Konfrontation, 
von Vertrauen und neuem Mißtrauen läßt Rü-
stungskontrolle zu einer gefährlichen Grat-
Wanderung werden. Mit Rosenkranz vertreten 
wir die Ansicht, daß der Westen keiner derart 
zweifelhaften Legitimierungsversuche bedarf 
und bei einem Verzicht auf unbeweisbare Un-
terstellungen und bei einer größeren Vertrau-
^Bereitschaft glaubwürdiger wäre33).

34) Jörg Manfred Mossner, Vertrauen in der inter-
nationalen Politik. Völkerrechtliche Aspekte, in: 
Bruno Simma, Edda Blenk-Knocke (Hrsg.), Zwischen 
Intervention und Zusammenarbeit — Interdiszipli-
näre Arbeitsergebnisse zu Grundfragen der KSZE, 
S. 245—276.
35) Dieter Mahncke, Vertrauen in der internationa-
len Politik. Politikwissenschaftliche Aspekte, in: 
Simma/Blenk-Knocke (Anm. 34), S. 277—298.

36) Niklas Luhmann, Vertrauen. Ein Mechanismus 
der Reduktion sozialer Komplexität, Stuttgart 1973; 
Georg Simmel, Soziologie: Organisation über die 
Formen der Vergesellschaftung, München-Leipzig 
1922.

) Erhard Rosenkranz, Grundbedingungen für ei-
nen nachhaltigen Erfolg der Rüstungskontrolle, in: Eorndran/Friedrich (Hrsg.), Rüstungskontrolle und 
icherheit in Europa, Bonn, 1979,. S. 273—290 (283). 

Obwohl die Völkerrechtler den Vertrauens-
begriff in verschiedenen Bezügen benutzen 
(bona fides, Treu und Glauben, Vertrauens-
schutz) und der Begriff Vertrauen auch in vie-
len internationalen Verträgen auftaucht (als 
„bonne foi“, „beständiges Vertrauen, „optima 
fide“, „parole et foi de Roi", „confidentia", 
„confiance”), fehlt bisher eine umfassende völ-
kerrechtliche Vertrauenstheorie 34). Nach 
Mahncke läßt sich Vertrauen als die Bereit-
schaft eines Akteurs bezeichnen, „im voraus 
und ohne gesichertes Wissen von einer be-
stimmten Handlungsweise oder einem be-
stimmten Handlungsrahmen eines handeln-
den Partners auszugehen.“35) Vertrauen kann 
demnach als ein zukunftsorientiertes Verhal-
tensmuster zwischen mindestens zwei Part-
nern bezeichnet werden, das sich auf ein ge-
wisses Maß an Wissen, aber nicht auf Sicher-
heit stützt. Der Begriff Vertrauen ist eng mit 
den Begriffen Wissen, Risiko und Zukunft ver-
bunden. Während Vertrauen für Simmel eine 
„Mischung aus Wissen und Nichtwissen“ dar-
stellte, definierte Luhmann Vertrauen als eine 
„riskante Vorleistung" bzw. als eine überzo-
gene Information"36). Vertrauen stützt sich 
häufig auf Wissen über vergangene (histori-
sche Überlieferung, Tradition) oder gegenwär-
tige Erfahrung. Vertrauen erfordert eine ge-
wisse Risikobereitschaft für den Fall eines 
Vertrauensbruchs. Um das Risiko zu vermin-
dern, erfordert die Vertrauensbildung viele 
kleine Schritte über einen längeren Zeitraum. 
Der Grad des Vertrauens wird um so größer 
sein, desto größer die Transparenz und das 
Wissen und um so geringer das Risiko für 



beide Seiten ist Der Grad an gesichertem und 
überprüfbaren Wissen über die andere Seite, 
der Grad der Berechenbarkeit gegnerischer 
Handlungen, das Verständnis über die Absich-
ten des Partners sind stabilisierende Elemente 
der internationalen Beziehungen. Vertrauens-
bildende Maßnahmen zielen auf die Schaffung 
von Bedingungen, die ein höheres Maß an 
Vertrauen rechtfertigen, die das Wissen über 
gegnerische Handlungen und Absichten erhö-
hen und das Risiko eines Schadens mindern, 
d. h., sie erstreben eine Verminderung der sub-
jektiven und objektiven Ursachen des Be-
drohtseins. Ihr Ziel ist die Schaffung von mehr 
Sicherheit auf der Grundlage von Offenheit, 
Transparenz und Berechenbarkeit. Deswegen 
wird die Schaffung geeigneter Kommunika-
tionsstrukturen zwischen den politischen 
Führungen und den verantwortlichen Staats-
männern zum Austausch sensitiver Informa-
tionen im Rahmen der Rüstungskontrolle und 
des Krisenmanagements zu einer zentralen 
Aufgabe für die Vertrauensbildenden Maß-
nahmen. Vertrauensbildung ist nach Bruns 
„eine Resultante aus Informationsbereitschaft, 
aus Informationsmenge und -qualität“37 ).

37) Wilhelm Bruns, Ohne Vertrauen keine Abrü-
stung — Zum Konzept vertrauensbildender Maß-
nahmen, in: Die Neue Gesellschaft, 10/1979, S. 882 
bis 887.

Wenn auch die Verteidigungsplanung meist 
von dem Grundsatz si vis pacem para bellum 
geprägt wurde, so hat dennoch die Bedeutung 
der „Worst-case-Analysen“ aufgrund zahlrei-
cher Veränderungen der Militärpolitik seit 
1940 zugenommen: die zunehmende Bedeu-
tung der militärischen Forschung und Ent-
wicklung; die Bedeutung des rapiden techno-
logischen Wandels für die militärische Aufga-
benerfüllung; die Einführung der Atomwaffen 
und deren Einfluß auf die militärische Planung 
und Doktrinenbildung; permanente Bereit-
schaft und Abschreckungsdenken als Grund-
prinzipien politisch-militärischen Denkens 
und die institutioneile Anhebung der Rolle 
des Militärs und des militärischen Sachver-
stands im außenpolitischen Entscheidungs-
prozeß seit Beginn des Kalten Krieges. In dem 
Maße, in welchem die militärische Definition 
der nationalen Sicherheitsinteressen die au-
ßenpolitischen Handlungen bestimmt, bilden 
Mißtrauen statt Vertrauen die Grundlage für 
die einzige längerfristige außen- und sicher-
heitspolitische Planung.
George W. Rathjens Wies zu Beginn der siebzi-
ger Jahre darauf hin, daß angesichts der gro-
ßen Unsicherheit über die militärischen Po-
tentiale und vor allem über die Absichten der 
jeweils anderen Seite die militärische Analyse 

häufig davon ausgehe, das Schlimmste bezüg-
lich der gegnerischen Absichten anzunehmen 
und einen optimalen Einsatz der gegnerischen 
Waffensysteme zu vermuten, den man den ei-
genen Systemen nicht zubillige. „Die Tragödie 
dieses Ansatzes ist, daß er zur Überreaktion 
verleitet, dazu, neue Waffensysteme zu ent-
wickeln und anzuschaffen, die häufig die re-
alen Verteidigungsbedürfnisse übertreffen, 
um gegnerische Entwicklungen zu kompen-
sieren. Die Überreaktion der einen Seite führt 
wahrscheinlich zu einer weiteren Überreak-
tion des Gegners als Ergebnis seiner Anwen-
dung der Analyse des schlimmst-möglichen 
Falls usw. Deshalb ist die ,Worst-case'-Analyse 
ein Wesensmerkmal des Rüstungswett-
laufs."38)
Aufgrund der langen Planungs- und Entwick-
lungszeiten für neue militärische Programme 
stützen sich die Planungen häufig auf nach-
richtendienstliche Projektionen für die näch-
sten fünf bis zehn Jahre. Wegen des hohen Un-
sicherheitsgrades dieser Prognosen bevorzu-
gen viele politisch Verantwortliche die ungün-
stigste Variante, d. h„ sie gehen bei ihren Ent-
scheidungen häufig davon aus, was der Geg-
ner tun kann, statt davon, was er tun wird. 
Nach Rathjens kann das Worst-case-Denken 
als Element der Militärplanung sowohl zur 
Rüstungswettlaufinstabilität als auch zuneh-
mend zur Kriseninstabilität beitragen.
Nationale Verifikationsmittel, wie z. B. die Sa-
tellitenüberwachung und Ergebnisse der Rü-
stungskontrollverhandlungen, haben in gewis-
sem Maße die Bandbreite für Fehlinterpreta-
tionen und für Überzeichnungen der gegneri-
schen Potentiale reduziert Dennoch haben 
Worst-case-Analysen und Projektionen, wie 
das Beispiel der offiziellen Rechtfertigung der 
sogenannten westlichen Nachrüstung deut-
lich machte, nichts an Bedeutung eingebüßt 
Häufig werden hypothetische Möglichkeiten 
im Prozeß der Rechtfertigung von militäri-
schen Entscheidungen zu Gewißheiten. Ver-
trauensbildende Maßnahmen müssen deshalb 
den Ursachen und den intellektuellen Begrün-
dungen des Worst-case-Denkens durch ein 
höheres Maß an Offenheit, Transparenz und 
Berechenbarkeit entgegenwirken.

2. Vertrauensbildung — eine zentrale Auf-
gabe der internationalen Politik

Während das Völkerrecht den Vertrauens-
schutz als normatives Prinzip der internatio-

33) G. W. Rathjens, Introduction: Technology and 
the Arms Race — Where We Stand, in: B. T. Feld, 
T. Greenwood, G. W. Rathjens, S. Weinberg  
Impact of New Technologies on the Arms Race. 
Cambridge 1971, S. 7. 



nalen Völkerrechtsordnung ansieht, wobei 
sich der Schutz nur auf bestehendes und von 
der Rechtsordnung als schützenswert aner-
kanntes Vertrauen bezieht, hat die KSZE-
Schlußakte die Entstehung des Vertrauens, 
die Vertrauensbildung selbst, zum Ziel. Ver-
trauensbildung beschränkt sich dabei nicht 
auf die politisch-militärischen Maßnahmen, 
also die Vertrauensbildenden Maßnahmen im 
engeren Sinne, vielmehr muß die KSZE-
-Schlußakte — ein rechtlich nicht bindendes 
politisches Abkommen — als eine Sammlung 
einzelner Maßnahmen und Absichtserklärun-
gen interpretiert werden mit dem Ziel „zur 
Überwindung des Mißtrauens und zur Vergrö-
ßerung des Vertrauens" beizutragen. William 
Borm bezeichnete die KSZE-Schlußakte als 
„eine Magna Charta europäischer Friedenspo-
litik, d. h. der europäischen Entspannungspoli-
tik ... ein System von Elementen zur schritt-
weisen Entwicklung einer europäischen Frie-
densordnung"39).

40) Wolfgang Heisenberg, Militärische Verhaltens-
regeln: Ihre politische Wirkung und ihr Verhältnis 
zur Rüstungskontrolle, in: Jost Delbrück, Norbert 
Ropers, Gerda Zellentin (Hrsg.), Grünbuch zu den 
Folgewirkungen der KSZE, Köln 1977, S. 199—213; 
Winrich Kühne, Ost-West-Verhaltensregeln im 
Kontext von Sicherheit und Entspannung, Ebenhau-
sen, Febr. 1976 (SWP-S 244).

Als eine Aufgabe der Vertrauensbildung kann 
die Schaffung verbindlicher Regeln in ver-
schiedenen Bereichen der internationalen Po-
litik gelten mit dem Ziel, die Beziehungen 
selbst kalkulierbarer bzw. berechenbarer zu 
gestalten: durch politische, militärische, öko-
nomische und humanitäre Verhaltensregeln. 
Als politische Verhaltensregeln gelten allge-
meine Prinzipien des Völkerrechts, die als Teil 
internationaler Verträge (z. B. der UNO-Char-
ta) völkerrechtlich verbindlich sind bzw. als 
Teil rechtlich nicht bindender politischer Ab-
kommen (Dekalog der KSZE-Schlußakte), mul-
tilateraler politischer Absichtserklärungen 
(z. B. Deklarationen der Vereinten Nationen, 
UNO-Resolutionen) bzw. bilateraler Erklärun-
gen (z. B. die Erklärung über die grundlegen-
den Prinzipien über die Beziehungen zwi-
schen den USA und der UdSSR vom 29. Mai 
1972) einem Schritt zur Schaffung von völker-
rechtlichem Gewohnheitsrecht darstellen 
können. Häufig wurden allgemeine Prinzipien 
des Völkerrechts zunächst in einer Region 
entwickelt (z. B. der weite Begriff des Interven-
tionsverbots wurde erstmals 1948 in der 
Charta der Organisation Amerikanischer 
Staaten von Bogota aufgenommen), später in 
einer Deklaration der Vereinten Nationen 
globalisiert (z. B. in der Declaration on 

Friendly Relations among States vom Jahre 
1970) und einige Jahre später in einer anderen 
Region übernommen (z. B. im Dekalog der 
KSZE-Schlußakte von 1975).

Heisenberg und Kühne40 ) haben die Vertrau-
ensbildenden Maßnahmen im engeren Sinne 
als „militärische Verhaltensregeln“ definiert, 
„die sich auf die Handhabung militärischer 
Macht und ihre Transparenz beziehen, aber 
nicht unmittelbar der Fixierung bestimmter 
Rüstungsparameter dienen und die konkret 
genug sind, um als Maßstab für militärisches 
Handeln geeignet zu sein". Diese militärischen 
Verhaltensregeln können als einseitige 
Selbstbeschränkungen („restraints") oder mul-
tilaterale Abkommen mit rechtlichem oder 
politisch bindendem Charakter auftreten. Mi-
litärische Verhaltensregeln sollen zur Stabili-
sierung von gegenseitigen Verhaltenserwar-
tungen und damit zur Berechenbarkeit bei der 
Beurteilung gegnerischer Potentiale und Ab-
sichten beitragen mit dem Ziel, die subjektive 
Drohwahrnehmung zu mindern und die objek-
tiven Vorbedingungen für die wahrscheinlich-
sten Kriegsoptionen zu schwächen.

Auch für den ökonomischen Bereich lassen 
sich zahlreiche „Verhaltensregeln“ in multila-
teralen Abkommen (z. B. dem General Agree-
ment on Tariffs and Trade, Rohstoffabkom-
men), Absichtserklärungen (Charta der ökono-
mischen Rechte und Pflichten der Staaten) 
und Verhaltenskodices (z. B. für multinatio-
nale Unternehmen im Rahmen der UNO, der 
OECD und der EG) sowie in bilateralen Ab-
kommen feststellen. Verstehen wir unter öko-
nomischen Verhaltensregeln bzw. Maßnah-
men zur Erhöhung der Plan- und Berechenbar-
keit ökonomischen Verhaltens (predictability 
building measures)]ene Maßnahmen, die mehr 
Offenheit, Transparenz und Berechenbarkeit 
verlangen, dann lassen sich in Korb 2 der 
KSZE-Schlußakte zahlreiche Textstellen für 
die Festlegung langfristiger Vorteile der Zu-
sammenarbeit und für die Verbesserung der 
gegenseitigen Informationen finden.

Die Vertrauensbildung als eine zentrale Auf-
gabe europäischer und globaler Politik be-
rührt alle Politikbereiche. Die Schlüsselbegrif-
fe der Vertrauensbildung: Offenheit, Bere-

39) William Borm, Thesen zu einer europäischen 
Liedensordnung 1990 — Referat in der Theodor-
Teuss-Akademie vom 25. April 1980, in: Aus Politik 
und Zeitgeschichte, B 32/80; ders., Plädoyer für eine 
eiostbewußte europäische Friedenspolitik, in: Vor-

gänge, Nr. 44, Alternative Außenpolitik, S. 41—48;
ans Günter Brauch, Fortsetzung der Entspan-

nungspolitik oder neuer Kalter Krieg?, in: Vorgän-
ge, Nr. 44, April 1980, S. 57—72. 



chenbarkeit und Transparenz besitzen im Rah-
men der KSZE-Schlußakte auch für den Be-
reich der wirtschaftlichen und wissenschaftli-
chen Kooperation (Korb 2) sowie für die Zu-
sammenarbeit in humanitären und anderen 
Bereichen (Korb 3) Bedeutung. Bemühungen 
um eine Erweiterung der Vertraüensbasis soll-
ten alle drei Körbe umfassen. Um eine konzep-
tionelle Verwirrung zu vermeiden, verwenden 
wir die Begriffe:

— Vertrauensbildende- Maßnahmen (confi-
dence building measures) für den politisch-mi-
litärischen Bereich (Korb 1);

— Maßnahmen zur Erhöhung der Berechen-
barkeit (predictability building measures) für 
den wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und 
funktionalen Bereich (Korb 2);

— Austauschfördernde Maßnahmen für den 
humanitären Bereich und den Informations-
sektor (Korb 3).

Bisher wurden im Rahmen der KSZE für Korb 
2 und 3 keine vergleichbaren vertrauensför-
dernde Maßnahmen in einem gesonderten 
Dokument festgehalten.

Im Rahmen einer globalen Strategie der Ver-
trauensbildung können Vertrauensbildende 
Maßnahmen in einer neuen internationalen 
Militärordnung die Eindämmung externer 
Versuche der illegitimen Einflußrealisierung 
(Intervention, Projektion militärischer Macht) 
durch einen multilateralen Nichtinterven-

tionspakt zum Ziel haben41 ). Durch die Formu-
lierung ökonomischer Verhaltensregeln (pre-
dictability building measures) und durch die 
Schaffung entsprechender Institutionen zu ih-
rer Implementierung sollten die internationa-
len Wirtschaftsbeziehungen berechenbarer 
gemacht werden mit dem Ziel, globale ökono-
mische Krisen durch eine engere und länger-
fristigere stetige Kooperation auf symmetri-
scher Grundlage einzudämmen. Austauschför-
dernde Maßnahmen sind bereits heute Gegen-
stand internationaler Verhandlungen mit dem 
Ziel, den Technologietransfer zwischen den 
Industriestaaten und den Entwicklungslän-
dern zu erleichtern.
Eine derart breitgefaßte Konzeptualisierung 
der Strategie der Vertrauensbildung als Ziel-
vorstellung der Ost-West-, aber auch der 
Nord-Süd-Beziehungen, bleibt eine Aufgabe 
für die internationale Politik kommender 
Jahrzehnte. Nach diesem konzeptionellen Ex-
kurs wollen wir zu den Vorschlägen für eine 
Ausweitung der Vertrauensbildenden Maß-
nahmen im Rahmen einer Konferenz über Ab-
rüstung in Europa (KAE) und zum Stand der 
Bemühungen über ein Mandat für die Einbe-
rufung einer solchen europäischen Konferenz 
durch das Madrider KSZE-Folgetreffen zu-
rückkehren.

41) Hans Günter Brauch, Confidence Building Meas-
ures: A Global Concept and Regional Applications 
in Europe and Latin America. Arbeitspapier für ei-
nen Vortrag, veranstaltet vom Consejo Latinoameri-
cano de Investigacion Para la Paz (CLAIP) im Center 
for Economic and Social Studies of the Third World 
(CEESTEM) in Mexico City am 18. 3. 1980.

Tabelle: Maßnahmen zur Bildung und Förderung von Vertrauen

Ebene politischer 
Bereich

militärischer 
Bereich

ökonomischer 
Bereich

humanitärer und 
informatorischer 

Bereich

Ziele Offenheit, Transparenz, Berechenbarkeit, Kontrollierbarkeit

nationale 
Ebene

abrüstungs-
fördernde 

Maßnahmen

subregionaler 
Bereich \

MBFR: beglei-
tende Maßnahmen

europäischer
Bereich:
KSZE oder KAE?

Grundprinzipien 
(pol. Verhal- . 
tensregeln)

Dokument zu VBM 
(militärische Ver-

haltensregeln)

Korb 2: ? 
(Ökonom. Ver-
haltensregeln)

Korb 3: ?
(humanitäre Ver-

haltensregeln)

globaler 
Bereich

UNO-Charta 
Deklaration 

über freundschaftl.
Beziehungen

Deklaration bzw. 
Konvention 
über VBM?

„predictability 
building 

measures"?

Austausch-
fördernde 

Maßnahmen?



VI. Bisherige Ergebnisse des Madrider KSZE-Folgetreffens
Am 12. März 1982 vertagte sich das Madrider 
KSZE-Folgetreffen 42)  auf den 9. November 
1982, um nach der Fußballweltmeisterschaft in 
einem sechsten Anlauf möglicherweise zu ei-
ner Abschlußerklärung zu gelangen, die ein 
Mandat für eine Europäische Abrüstungskon-
ferenz enthalten soll. Fünf Konfernzphasen 
sind bisher in Madrid vorübergegangen, ohne 
daß sich die 35 Teilnehmerstaaten des KSZE-
Folgetreffens über alle Einzelheiten eines 
Mandats für eine solche Konferenz einigen 
konnten. Bereits die Vorkonferenz (9. Septem-
ber—10. November 1980) sowie die Konfe-
renzeröffnung am 11. November 1980 standen 
unter einem schlechten politischen Omen.43 ). 
In den beiden letzten Wochen der Implemen-
tierungsdebatte (1. Konferenzphase vom 
11. November bis 19. Dezember 1980) wurden 
von den Regierungen Polens (RM 6 vom 8. De-
zember 1980), Frankreichs (RM7 vom 9. De-
zember 1980), Jugoslawiens (RM27 vom 
12. Dezember 1980), Rumäniens (RM 31 vom 
15. Dezember 1980) und Schwedens (RM 34 
vom 15. Dezember 1980) fünf formal und in-
haltlich unterschiedliche Vorschläge für die 
Einberufung einer europäischen Konferenz 
eingebracht, die sich mit Fragen der Vertrau-
ensbildenden Maßnahmen, der konventionel-
len und insbesondere nach den schwedischen 
Vorstellungen auch mit nuklearen Waffen be-
fassen sollte. Ferner legten die Regierungen 
der Neutralen und Nichtgebundenen Staaten 
Europas (RM 21 vom 12. Dezember 1980) und 
die Regierung Rumäniens (RM 33 vom 15. De-
zember 1980) detaillierte Vorschläge für eine 
Erweiterung der Vertrauensbildenden Maß-
nahmen im Rahmen der KSZE vor44 ).
42) Dieser Beitrag wurde im Herbst 1980 geschrie-
ben. Er sollte ursprünglich zusammen mit einer In-
terpretation der Ergebnisse des Madrider-KSZE-
volgetreffens veröffentlicht werden. Wegen der 
Yerschlechterung der Ost-West-Beziehungen und 

der Verzögerungen bei der Einigung auf ein Mandat 
ur eine KAE durch die Madrider KSZE-Folgekonfe-

renz mußte auch die Veröffentlichung meiner Mo-
nographie: .Vertrauensbildende Maßnahmen und 
Europäische Abrüstungskonferenz — Materialien 
und Vorschläge auf der Grundlage der Ergebnisse 
es Madrider KSZE-Folgetreffens" bis zum Ab-schluß des Madrider KSZE-Folgetreffens aufge-

sShoben werden.
43) Einen guten Überblick vermittelt die Diplomar-
beit von Hans-Joachim Falenski, Vertrauensbil-
ende Maßnahmen als Instrument der Sicherheits-

Politik — Entstehung, Entwicklung, Bedingungen 
und Perspektiven unter besonderer Berücksichti-
gung des Ost-West-Verhältnisses, die am 2. Dezem-
er 1981 bei Wolf Graf von Baudissin, Institut für Po
itische Wissenschaften, Universität Hamburg ein-
gereicht wurde.

44) Wilhelm Bruns, Europäische Abrüstungskonfe-
renz und KSZE-Prozeß, in: Die Neue Gesellschaft, 
« Jahrgang, Heft 5/1981, S. 432—437.

Im ersten Entwurf für ein Schlußdokument 
vom März 1981 (2. Konferenzphase vom 26. Ja-
nuar 1981 bis 10. April 1981) waren die militäri-
schen Aspekte noch ausgeklammert. Im Juli 
1981 (3. Konferenzphase vom 4. Mai 1981 bis 
28. Juli 1981) legten die westlichen und die öst-
lichen KSZE-Mitgliedstaaten konkrete Vor-
schläge für die inhaltlichen Bedingungen ei-
nes Mandats für die Einberufung einer Euro-
päischen Abrüstungskonferenz vor. Im offi-
ziellen Konferenzpapier (RM 39 vom 16. De-
zember 1981)1hatten sich die Staaten der 
NATO, der Warschauer Vertragsorganisation 
und der Neutralen und Nichtgebundenen 
(N + N) auf der Ebene der Redaktionsgruppen 
auf 80—85 Prozent des vorläufigen Textes ei-
ner Abschlußerklärung geeinigt (4. Konferenz-
phase vom 26. November 1981 bis 18. Dezem-
ber 1981). Während bezüglich des Korbes 2 
(wirtschaftliche Zusammenarbeit) weitgehend 
eine Übereinstimmung erzielt wurde, konzen-
trierte sich der Disput vor allem auf die Prinzi-
pien in Korb 1 (Menschenrechte, Gewaltver-
bot, Interventionsverbot) und auf Korb 3 (hu-
manitäre Fragen und Informationsaustausch).
Bei den militärischen Aspekten wurde über 
folgende Ziele eine Einigung erzielt: Im Rah-
men der KSZE sollte eine Konferenz über Ab-
rüstung (KAE) einberufen werden, die sich in 
ihren Verfahrensregeln an der KSZE orientie-
ren und ihre Ergebnisse einer zukünftigen 
KSZE-Nachfolgekonferenz vorlegen sollte. 
Die Konferenz sollte in Phasen durchgeführt 
werden, wobei die 1. Phase sich mit Vertrau-
ens- und Sicherheitsbildenden Maßnahmen 
und die 2. Phase mit Fragen der Abrüstung be-
fassen sollte. Von den vier westlichen Krite-
rien für ein Mandat für eine KAE, die auf dem 
NATO-Außenministertreffen in Ankara im 
Juni 1980 beschlossen wurden — Vertrauens-
bildende Maßnahmen sollten militärisch 
signifikant, politisch verbindlich, verifizierbar 
sein und sich auf ganz Europa vom Atlantik bis 
zum Ural erstrecken —, steht nur noch eine Ei-
nigung über den geographischen Bereich aus. 
Nach den westlichen Vorschlägen vom Juli 
1981 sollten sich die Vertrauensbildenden 
Maßnahmen bzw. die Vertrauens- und Sicher-
heitsbildenden Maßnahmen (VSBM) auf Eu-
ropa als ganzes beziehen. Die benachbarten 
See- und Lufträume sollten nur dann einbezo-
gen werden, wenn sie Bestandteil von notifi-
zierbaren Manövern in Europa sind (funktio-
naler Ansatz des Westens). Dagegen ging der 
östliche Vorschlag von einem Anwendungsge-
biet aus, das Europa als ganzes und die angren-
zenden See- und Lufträume von entsprechen-
der Breite einbeziehen sollte. Während dieser 



ursprüngliche Vorschlag nie zurückgezogen 
wurde, deuten sowjetische Konferenzteilneh-
mer an, daß man darunter z. B. einen angren-
zenden See- und Luftraum von ca. 1 000 Kilo-
metern bzw. maximal bis zur Mitte des Atlan-
tiks (Azoren) verstehen könne.

Der Kompromißvorschlag der N + N-Staaten 
vom 16. Dezember 1981 (RM 39) versuchte das 
östliche Interesse nach einer Einbeziehung 
„angrenzender See- und Lufträume" und das 
westliche Interesse an einer „funktionalen Be-
grenzung" zu verbinden. Nach der Verhän-
gung des Kriegsrechts in Polen (12. Dezember 

1981) trat eine Klimaverschlechterung ein, die 
durch gravierende Verfahrensverstöße durch 
die Vertreter Polens (9. Februar 1982— 
12. März 1982) und der CSSR (5. März—8. März 
1982) noch verschärft wurde (5. Konferenz-
phase vom 9. Februar 1982 bis 12. März 1982). 
Ob es der KSZE-Nachfolgekonferenz in der 6. 
Konferenzphase (ab 9. November 1982) nach 
den amerikanischen Parlamentswahlen gelin-
gen wird, eine Einigung über ein Mandat für 
die Einberufung einer Europäischen Abrü-
stungskonferenz zu erzielen, wird mit von der 
Entwicklung der Ost-West-Beziehungen im 
Laufe des Jahres 1982 abhängen.



Gerhard Wettig: Sicherheitspartnerschaft oder Sicherheitsgegnerschaft? 
Bilanz aus Anlaß der Vertagung des Madrider KSZE-Folgetreffens
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 19/82, S. 3—14

Dem amerikanisch-westlichen Konzept der Rüstungssteuerung (arms control) ist die Funk-
tion zugedacht, eine Sicherheitspartnerschaft zwischen Ost und West auf der Basis des ge-
meinsamen Interesses an Kriegsverhütung zu ermöglichen. Die Verhandlungen über si-
cherheitspolitische Regelungen, welche von den westlichen Staaten zu diesem Zweck ein-
geleitet wurden, haben nicht zu den erwünschten Erfolgen geführt. Gegenwärtig ist der 
Ost-West-Dialog in eine ernste Krise geraten. Zahlreiche Untersuchungen westlicher Wis-
senschaftler über den spezifischen Charakter der sowjetischen Sicherheitspolitik sind zu 
dem Schluß gekommen, daß das Verhandlungs- und Regelungskonzept der UdSSR von den 
Leitgedanken der Rüstungssteuerung grundlegend abweicht und mit diesen entweder 
überhaupt nicht oder nur unter allergrößten Schwierigkeiten zu vereinbaren ist.
Im Westen, vor allem in den USA, hat sich Skepsis über die Verwirklichungsaussichten des 
Rüstungssteuerungskonzepts ausgebreitet Die westlichen Regierungen halten die Position 
relativer militärischer Schwäche, in welche die NATO durch das sowjetische Vorrüsten 
während der Entspannungsperiode geraten ist, vielfach für einen wenig geeigneten Aus-
gangspunkt für sicherheitspolitische Ost-West-Verhandlungen und plädieren daher für di-
plomatische Zurückhaltung auf diesem Felde, solange die geplante westliche Nachrüstung 
noch nicht in Gang gekommen ist Die amtliche Auffassung des Atlantischen Bündnisses je-
doch geht dahin, die Chancen eines der Nachrüstung vorausgehenden oder parallel zu ihr 
verlaufenden Verhandelns zu erkunden und die geplante Nachrüstung nur dann voll 
durchzuführen, wenn bei den Verhandlungen keine sicherheitspolitisch befriedigenden 
Resultate zu erreichen sind. Diese Linie findet im Doppelbeschluß der NATO vom 12. De-
zember 1979 ihren sichtbarsten Ausdruck. Sofern jedoch gegenwärtig mit der Rüstungs-
steuerung in der herkömmlichen Weise einer ausgewogenen wechselseitigen Beschrän-
kung der militärischen Potentiale nicht weiterzukommen ist, wird auf westlicher Seite auch 
der Weg einer Beschränkung beim Gebrauch der militärischen Potentiale versucht. Dieses 
veränderte Konzept kann zwar die Sicherheitsprobleme zwischen Ost und West nicht end-
gültig einer Regelung entgegenführen, erscheint jedoch geeignet, die Schärfe vieler Pro-
bleme zu mildern und eine spätere weiterreichende Übereinkunft vorzubereiten. Dement-
sprechend haben die NATO-Staaten bei den MBFR-Verhandlungen „begleitende Maßnah-
men“ und im KSZE-Rahmen „vertrauensbildende Maßnahmen im militärischen Bereich" 
vorgeschlagen. Die Hoffnung, daß sich Gebrauchsbeschränkungen leichter vereinbaren las-
sen würden als Potentialbeschränkungen, hat sich bisher nicht erfüllt. Die Sowjetunion hat 
den westlichen Projekten andersgerichtete Gegenkonzepte gegenübergestellt. Die so ent-
standenen Differenzen konnten weder bei MBFR noch auf dem seit Ende 1981 durch den 
Polen-Konflikt gelähmten Madrider KSZE-Folgetreffen überwunden werden.

Frank Barnaby: Die Zukunft der Rüstungskontrolle. Brüche im Bündnis?
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 19/82, S. 15—21

Jeder Gebrauch nuklearer Waffen in Europa würde eine Kette von Ereignissen nach sich 
ziehen, die zur totalen Zerstörung des Kontinents führten. Kein vernünftiger Staatsmann 
würde eine solche Kettenreaktion auslösen. Die Strategien der NATO und des Warschauer 
Paktes, die sich letztlich auf den Gebrauch nuklearer Waffen verlassen, sind somit Bluffs 
ohne Glaubwürdigkeit.
Relevant sind nukleare Waffen heute nur noch insofern, als daß
1. ein verantwortungsloser Staatsmann an die Macht kommen könnte, der tatsächlich 
einen Nuklearkrieg in Europa beginnen würde,
2. die Wahrscheinlichkeit der Auslösung eines Kernwaffenkrieges durch Mißverständ-
nisse ständig wächst und
3. nukleare Kriegsführungswaffen (im Gegensatz zu Abschreckungswaffen) entwickelt undl 
stationiert werden, die Eigenschaften aufweisen, welche die Wahrscheinlichkeit eines; 
atomaren Krieges erhöhen.
Die gegenwärtigen Verhandlungen über Mittelstreckenwaffen in Europa werden kaum er-
folgreich sein, da es den USA einerseits an politischem Willen mangelt und die Sowjet-
union andererseits die Einbeziehung der vorne stationierten Waffensysteme in das Gleich-
gewicht fordert. Die gegenwärtige US-Regierung glaubt, daß die Vereinigten Staaten ge-
genüber der Sowjetunion einen militärischen Vorsprung verloren haben; sie ist bemühter,, 



diesen Vorsprung wiederherzustellen als nukleare Waffen zu begrenzen. Das heißt mit an-
deren Worten, die Reagan-Administration wird keine Verträge unterzeichnen, die das 
Wettrüsten substantiell beeinflussen, solange die gegenwärtigen Pläne für neue Kernwaf-
fensysteme nicht durchgeführt sind. Aber unabhängig davon, ob dieses Wettrüsten bald un-
ter Kontrolle gebracht werden kann, besteht weiterhin die große Gefahr einer nuklearen 
Katastrophe.
Die größten, wenn nicht die einzigen Hoffnungen, die Zahl der nuklearen Waffen in Europa 
zu reduzieren, beruhen auf dem SALT-Prozess. Die Regierung der Vereinigten Staaten 
sollte daher dem Senat die Ratifikation des SALT-II-Vertrages empfehlen, woraufhin dann 
die USA und die UdSSR eine neue Runde von Gesprächen über die Begrenzung strategi-
scher Waffen beginnen müßten, welche auch die eurostrategischen Raketensysteme ein-
schließen würde. In der Zwischenzeit wäre es für den Westen von Vorteil, wenn das von 
Breshnew angebotene Moratorium zur Stationierung nuklearer Waffen in Europa akzep-
tiert werden würde.

Hans Günter Brauch: Vertrauensbildende Maßnahmen — Element einer 
neuen Rüstungskontroll- und Abrüstungsstrategie für Europa
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 19/82, S. 22—38

Im Jahre 1980 waren die Weltrüstungsausgaben erstmals höher als 500 Mrd. Dollar bzw. 900 
Mrd. DM: nach 35 Jahren ununterbrochener Abrüstungsgespräche, nach 20 Jahren der Rü-
stungskontrollgespräche und nach zehn Jahren europäischer Entspannungspolitik. Ist die 
traditionelle Rüstungskontrollpolitik gescheitert? Können vertrauensbildende Maßnah-
men einen Ausweg aus dem Wettrüsten bieten, oder sind sie ein kosmetischer Ersatz für in-
nenpolitisch nicht durchsetzbare Rüstungskontrollverträge?
Vertrauensbildende Maßnahmen (z. B. Vorankündigung größerer Manöver und Einladung 
von Manöverbeobachtern) — 1975 erstmals in der KSZE-Schlußakte aufgeführt — sind 
heute Gegenstand der Wiener Truppenabbaugespräche (als begleitende Maßnahmen), der 
Erörterung in den Vereinten Nationen, des zweiten KSZE-Folgetreffens in Madrid und ei-
ner von Frankreich und den Staaten der Warschauer Vertrags-Organisation vorgeschlage-
nen gesamteuropäischen Abrüstungskonferenz. Offenheit, Transparenz, Berechenbarkeit, 
Vorhersehbarkeit und Verläßlichkeit nationaler Politik sind Voraussetzungen des Vertrau-
ens. Sie zu schaffen, ist Aufgabe der vertrauensbildenden Maßnahmen.
Die Ziele der traditionellen Rüstungskontrollkonzeption: a) die Kriegswahrscheinlichkeit 
und den Schaden eines Konflikts zu senken, b) die Stabilität zu erhöhen und c) die Kosten 
zu vermindern, wurden durch die rüstungskontrollpolitische Praxis der letzten zwanzig 
Jahre nur unzureichend verwirklicht. Es fehlt eine innenpolitische Begleitstrategie, die sich 
auf die innergesellschaftlichen Determinanten der Rüstungsdynamik konzentriert. Die 
konzeptionellen Mängel des herkömmlichen Rüstungskontrollansatzes, neue Herausforde-
rungen aus der Dritten Welt, die Kostenexplosion im Beschaffungssektor, zunehmende In-
stabilitäten durch einige neue Waffentechnologien schaffen Sachzwänge für eine Revision 
der Rüstungskontrollpolitik in den achtziger Jahren. Da der traditionelle Rüstungskontroll-
ansatz eher Vertrauen konsumierte, statt neues Vertrauen zu schaffen, aber ohne ein Mini-
mum an Vertrauen die Erfolgsaussichten von Rüstungskontrollbemühungen sinken, ge-
bührt politischen Bemühungen, das Vertrauen in der internationalen Politik und die Unter-
stützung für Rüstungskontrollpolitik auf nationaler Ebene zur fördern, ein hoher Stellen-
wert
Eine Politik der Vertrauensbildung erstrebt die Schaffung von Bedingungen, die ein höhe-
res Maß an Vertrauen rechtfertigen, die das Wissen über gegnerische Absichten und Hand-
lungen erhöhen und das Risiko eines Schadens mindern. Objekt der Vertrauensbildung 
sind sowohl der Ost-West- als auch der Nord-Süd-Konflikt Inhaltliche Ziele einer Strategie 
der Vertrauensbildung sind: Kriegsverhütung, Konflikteindämmung und -beherrschung, 
Rüstungskontrolle und Abrüstung, Interventionsbegrenzung und Schaffung stetiger, bere-
chenbarer weltwirtschaftlicher Beziehungen.
Drei Gruppen von Maßnahmen mit dem Ziel der Vertrauensbildung werden kurz vorge-
stellt: vertrauensbildende Maßnahmen, abrüstungsfördernde Maßnahmen und verhand-
lungsfördernde Maßnahmen sowohl für den regionalen Rahmen als auch für die globale 
Ebene. Im letzten Teil dieses Beitrages wird über den Stand der Diskussion über ein Man-
dat für eine Konferenz für Abrüstung in Europa auf dem Madrider KSZE-Folgetreifen be-
richtet. Im Rahmen dieser Konferenz, die eng mit der Konferenz für Sicherheit und Zusam-
menarbeit in Europa tätig werden soll, soll die Weiterentwicklung der Vertrauensbilden-
den Maßnahmen in der 1. Verhandlungsstufe Verhandlungsgegenstand sein.
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